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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Landratsamt Ostalbkreis plant den Neubau der Bundesstraße B 29 als ortsdurchfahrts-

freie Trasse zwischen Röttingen und Nördlingen, um die Ortsdurchfahrten zu entlasten, die 

Reisezeiten durch Überholmöglichkeiten zu verringern sowie das Verkehrsgeschehen all-

gemeinhin sicherer zu gestalten. Es wurden acht Varianten entwickelt, die die verschiede-

nen Möglichkeiten für den Verlauf der neuen B 29 darstellen. Zur Klärung des Bedarfs und 

Umfangs faunistischer Erfassungen im Hinblick auf die umweltfachliche Variantenentschei-

dung im Rahmen des Linienbestimmungsverfahrens wurde eine faunistische Planungs-

raumanalyse im Bereich der verschiedenen Varianten durchgeführt (ANUVA 2020), in der 

die erforderlichen faunistischen Erhebungen ermittelt sowie deren Umfang (Probeflä-

chenkartierungen) bestimmt wurden. Die beauftragten Kartierungen umfassen Untersuch-

unten zu folgenden Arten bzw. Artengruppen: 

- Avifauna 

- Haselmaus 

- Fledermäuse 

- Amphibien 

- Reptilien 

- Xylobionte Käfer 

- Muscheln 

- Krebse  

- Strukturen in Wäldern 

 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Untersuchungsergebnisse der Kartierungen aus 

dem Jahr 2021 bzw. 2022. 

1.2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 6770 ha im Umfeld der Stadt Bop-

fingen im Landkeis Ostalbkreis, Baden-Württemberg. Eine Übersicht über den Untersu-

chungsraum sowie den Verlauf der einzelnen Varianten befindet sich in Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Übersicht Untersuchungsraum mit Varianten 
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2 Avifauna 

2.1 Methodik 

2.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Brutvögel erfolgte auf insgesamt 34 Probeflächen bzw. Transekten, de-

ren Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten 

faunistischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde (siehe Abbildung 2). 

2.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Kartierung der Brutvögel auf repräsentativen Probeflächen (Methode V1*). Auf den Probe-

flächen bzw. entlang der Transekte wurde gemäß den Methodenstandards nach SÜDBECK 

ET AL. (2005) nach allen Vogelarten untersucht. Für die Erfassung der Artengruppen der 

Eulen und Spechte sowie für die Waldschnepfe wurden Klangattrappen eingesetzt.  

Die Bewertung zur Einstufung als möglicher, wahrscheinlicher oder sicherer Brutvogel er-

folgte anhand der derzeit standardmäßig verwendeten Codierung nach SÜDBECK (A1-C16). 

Für die Variantenentscheidung können die besonders planungsrelevanten Arten über Konflikt-

stufen bewertet werden. Für die im Planungsraum nachgewiesenen Arten besonderer Pla-

nungsrelevanz werden die Arten dabei in kritische („rote“) und weniger kritische, zulassungsre-

levante („gelbe“) Arten eingeteilt (vgl. ALBRECHT ET AL. 2014). 

Für die Abgrenzung der zulassungskritischen Arten (rote Konfliktstufe) werden folgende Kri-

terien herangezogen: 

 

- Hoher Gefährdungsgrad 

- geringe Variabilität in der Standortwahl 

- geringe Reproduktionsraten 

- hohe Empfindlichkeit gegenüber Fernwirkungen 

- Besiedlung seltener und nur langfristig ersetzbarer Lebensräume 

 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können für diese Artengruppe durch Maßnah-

men für die Sicherung der ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

oder durch schadensbegrenzende Maßnahmen kaum oder nur mit einem sehr hohen Auf-

wand vermieden werden. 
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Für die Arten der gelben Konfliktstufe sind detaillierte Kenntnisse zum Vorkommen erfor-

derlich, damit adäquate Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote durch-

geführt werden können. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind voraussichtlich 

durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vermeidbar. Somit haben diese Arten eine hohe 

Bedeutung in Bezug auf den erforderlichen Maßnahmenumfang einzelner Varianten. 

Der grünen Konfliktstufe werden Arten allgemeiner Planungsrelevanz zugeordnet. Für die 

artenschutzrechtliche Bewertung sind in der Regel keine vertieften Kenntnisse über Vor-

kommen und Verbreitung erforderlich. 

 

Flächenbewertung 

Die Bewertung räumlicher Einheiten anhand von Artenvorkommen basiert auf dem Konzept 

der Roten Listen und der Verantwortlichkeit sowie weiterer Aspekte (bspw. Artenreichtum 

und Repräsentanz von Zönosen, Bedeutung bestimmter Populationen aufgrund ihrer Größe 

und ihrer Relevanz für die Arterhaltung) (vgl. TRAUTNER 2020). 

Die Bewertung der Probeflächen mit Transekten anhand der Artenvorkommen orientiert 

sich an der 9stufigen Skala in TRAUTNER (2020, S. 186 f.) und den Kriterien, die auf KAULE 

(1991) basieren (Tabelle 1). Die Bezeichnung der Stufen geht auf RECK (1996) zurück. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 6 für die einzelnen Probeflächen dargestellt. 

 

Tabelle 1: Orientierungsrahmen zur Flächenbewertung für Belange des Artenschutzes 

nach Kaule (1991) und Reck (1996) 

Skalenstufe nach 
Kaule (1991) 

Bezeichnung nach Reck (1996) Kategorien (vereinfacht) 

Stufe 1-4 
Belastend bis stark verarmt (i.d.R. keine 
Differenzierung in der Praxis) 

Sehr geringe Bedeutung  

Stufe 5 Verarmt, noch artenschutzrelevant Geringe Bedeutung 

Stufe 6 Lokal bedeutsam Mittlere Bedeutung 

Stufe 7 Regional bedeutsam Hohe Bedeutung 

Stufe 8 Überregional bis landesweit bedeutsam 

Sehr hohe Bedeutung 

Stufe 9 
Gesamtstaatlich bis international bedeut-
sam 

Detaillierte Beschreibung der Skalenstufen siehe Trautner (2020) 
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Abbildung 2: Probeflächen der Revierkartierung Brutvögel
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2.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 2 bzw. Tabelle 3 aufgeführten Terminen.  

Tabelle 2: Kartierungstermine Brutvögel (Waldarten) 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

1 19.03.-21.03.2021 Tagkartierung 

2 28.03.-29.03.2021 Tagkartierung 

3 09.04.-11.04.2021 Tagkartierung 

4 22.04.-25.04.2021 Tagkartierung 

5 08.05.-10.05.2021 Tagkartierung 

6 27.05.-31.05.2021 Tagkartierung 

7 09.06.-13.06.2021 Tagkartierung 

8 23.02.-25.02.2021 Nachtkartierung 

9 06.03.-08.03.2021 Nachtkartierung 

10 19.03.-21.03.2021 Nachtkartierung 

11 28.03.-29.03.2021 Nachtkartierung 

12 09.04.-11.04.2021 Nachtkartierung 

13 22.04.-25.04.2021 Nachtkartierung 

14 09.06.-13.06.2021 Nachtkartierung 

 

Tabelle 3: Kartierungstermine Brutvögel (Offenlandarten) 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

1 19.03.-21.03. Tagkartierung 

2 28.03.-30.03. Tagkartierung 

3 09.04.-11.04. Tagkartierung 

4 22.04.-25.04. Tagkartierung 

5 08.05.-10.05. Tagkartierung 

6 27.05.-31.05. Tagkartierung 

7 09.06.-13.06. Tagkartierung 

8 01.07.-05.07. Tagkartierung 

9 23.02.-25.02. Nachtkartierung 

10 06.03.-08.03. Nachtkartierung 

11 19.03.-21.03. Nachtkartierung 

12 28.03.-29.03. Nachtkartierung 

13 09.04.-11.04. Nachtkartierung 

14 23.04-24.04. Nachtkartierung 

15 09.06.-13.06. Nachtkartierung 
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2.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten entlang der Transekte insgesamt 88 Vogelarten nachge-

wiesen werden (siehe Tabelle 4). Eine Übersicht über die Ergebnisse der Kartierungen in 

Bezug auf die einzelnen Probeflächen befindet sich in Tabelle 6.  

Die Brutnachweise wertgebender Arten sind für zulassungskritische („rote“) und weniger 

zulassungskritische („gelbe“) Arten in Abbildung 3 dargestellt. Eine Übersicht über die nach-

gewiesenen ubiquitären Vogelarten an den einzelnen Probeflächen (Transekt Nr. 1-34) be-

findet sich im Anhang 1. 

Tabelle 4: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Brutvogelarten, Nahrungsgäste und 

Durchzügler 

Art Abk Status1) Trend Rote Liste2) 

      in B.-W. B.-W. D 

Amsel A B +1 * * 

Bachstelze Ba B -2 * * 

Baumfalke Bf B +1 V 3 

Baumpieper Bp B -2 2 V 

Blässhuhn Br B -2 * * 

Blaukehlchen Blk A +1 V * 

Blaumeise Bm B +1 * * 

Bluthänfling Hä B -2 2 3 

Braunkehlchen Bk DZ -2 1 2 

Buchfink B B -1 * * 

Buntspecht Bs B 0 * * 

Dohle D B +1 * * 

Dorngrasmücke Dg B 0 * * 

Eichelhäher Ei B 0 * * 

Elster E B +1 * * 

Erlenzeisig Ez DZ 0 * * 

Feldlerche Fl B -2 3 3 

Feldsperling Fe B -1 V V 

Fitis F B -2 3 * 

Gartenbaumläufer Gb B 0 * * 

Gartengrasmücke Gg B 0 * * 

Gartenrotschwanz Gr A -1 V V 

Gebirgsstelze Ge B 0 * * 

Gelbspötter Gp B -2 3 * 

Gimpel Gim B -1 * * 

Goldammer G B -1 V V 

Graugans Gra B +2 * * 

Graureiher Grr C 0 * * 

Grauschnäpper Gs B -1 V V 

Grauspecht Gsp B -2 2 2 

Grünfink Gf B 0 * * 
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Art Abk Status1) Trend Rote Liste2) 

      in B.-W. B.-W. D 

Grünspecht Gü B +1 * * 

Haubenmeise Hm B 0 * * 

Hausrotschwanz Hr B 0 * * 

Haussperling H B -1 V V 

Heckenbraunelle He B 0 * * 

Hohltaube Hot A 0 V * 

Kernbeisser Kb B 0 * * 

Kiebitz Ki B -2 1 2 

Klappergrasmücke Kg B -1 V * 

Kleiber Kl B 0 * * 

Kohlmeise K B 0 * * 

Kuckuck Ku B -2 2 3 

Mäusebussard Mb C 0 * * 

Mehlschwalbe M B -1 V 3 

Misteldrossel Md B 0 * * 

Mittelspecht Msp B +1 * * 

Mönchsgrasmücke Mg B +1 * * 

Nachtigall N B 0 * * 

Neuntöter Nt B 0 * * 

Rabenkrähe Rk B 0 * * 

Rauchschwalbe Rs B -2 3 V 

Rebhuhn Re B -2 1 2 

Reiherente Rei A +1 * * 

Ringeltaube Rt B +2 * * 

Rohrammer Ro B -1 3 * 

Rostgans Rg C +2 * * 

Rotkehlchen R B 0 * * 

Rotmilan Rm C +1 * V 

Schwanzmeise Sm B 0 * * 

Schwarzkehlchen Swk B +2 V * 

Schwarzmilan Swm C +2 * * 

Schwarzspecht Ssp B 0 * * 

Singdrossel Sd B -1 * * 

Sommergoldhähn-
chen Sg B 0 * * 

Star S B 0 * 3 

Stieglitz Sti B -1 * * 

Stockente Sto B -1 V * 

Sumpfmeise Sum B 0 * * 

Sumpfrohrsänger Su B -1 * * 

Tannenmeise Tm B -1 * * 

Teichhuhn Tr B -1 3 V 

Teichrohrsänger T B 0 * * 

Trauerschnäpper Ts DZ -2 2 3 
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Art Abk Status1) Trend Rote Liste2) 

      in B.-W. B.-W. D 

Turmfalke Tf C 0 V * 

Wacholderdrossel Wd B -2 * * 

Waldbaumläufer Wb B 0 * * 

Waldkauz Wz B 0 * * 

Waldohreule Wo B -1 * * 

Waldschnepfe Was B 0 V V 

Weidenmeise Wm A 0 V * 

Weißstorch Ws C +1 V V 

Wendehals Wh DZ -2 2 3 

Wiesenpieper Wp DZ -2 1 2 

Wiesenschafstelze St B 0 V * 

Wiesenweihe Ww A 0 1 2 

Zaunkönig Z B 0 * * 

Zilpzalp Zi B 0 * * 
1) Status im UG verkürzt nach den Brutzeitcodes (Südbeck et al. 2005: S. 110). 
 A – Zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt, B - Wahrscheinliches Brüten, C – Sicheres 

Brüten, NG – Nahrungsgast im UG; DZ: Durchzügler 
3) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg, Bayern und Deutschland: 0 = ausge-

storben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = 
extrem selten, *= ungefährdet 

 

Tabelle 5: Effektdistanzen und Relevanzbewertung nachgewiesener wertgebender Vogel-

arten 

Gruppe 1 (Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit)  

Im Gebiet nicht vertreten  

Gruppe 2 (Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit)  

Art Effektdistanz Relevanz 

Grauspecht 400 m  

Hohltaube 500 m  

Kuckuck 300 m  

Mittelspecht 400 m  

Schleiereule 300 m  

Schwarzspecht 300 m  

Waldkauz 500 m  

Waldohreule 500 m  

Waldschnepfe 300 m  

Gruppe 3 (Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation)  

Art Effektdistanz  

Kiebitz 200 m  

Rebhuhn 300 m  



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 21 

Gruppe 4 (Artem mit schwacher Lärmempfindlichkeit)  

Art Effektdistanz  

Baumpieper 200 m  

Blaukehlchen 200 m  

Bluthänfling 200 m  

Feldlerche 500 m  

Fitis 200 m  

Gartenrotschwanz 100 m  

Gelbspötter 200 m  

Goldammer 100 m  

Grauschnäpper 100 m  

Grünspecht 200 m  

Klappergrasmücke 100 m  

Neuntöter 200 m  

Rohrammer 100 m  

Schwarzkehlchen 200 m  

Star 100 m  

Weidenmeise 100 m  

Wiesenschafstelze 100 m  

Gruppe 5 (Brutvogelarten ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Stra-
ßen und für die der Verkehrslärm keine Relevanz besitzt)  

 

Art 
Begründung für Zuordnung zu Gruppe 

5 
 

Baumfalke 
Optische Signale entscheidend (Fluchtdis-
tanz 200 m) 

 

Feldsperling 
Paarbildung in Wintertrupps, Lärm am 
Brutplatz unbedeutend (Effektdistanz 100 
m) 

 

Haussperling 
Paarbildung in Trupps, Lärm am Brutplatz 
unbedeutend (Effektdistanz 100 m) 

 

Mäusebussard 
Optische Signale entscheidend, festge-
stellte Effektdistanz entspricht Fluchtdis-
tanz (Fluchtdistanz 200 m) 

 

Mehlschwalbe 
Stadtbewohner, auch Innenstadt, Lärm am 
Brutplatz unbedeutend (Effektdistanz 100 
m) 

 

Rauchschwalbe 
Lärm am Brutplatz unbedeutend (Effekt-
distanz 100 m) 

 

Rotmilan 
Optische Signale entscheidend, festge-
stellt Effektdistanz entspricht Fluchtdis-
tanz (200-300 m) 
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Schwarzmilan 
Optische Signale entscheidend, festge-
stellt Effektdistanz entspricht Fluchtdis-
tanz (300 m) 

 

Stockente 

Truppweises Vorkommen, keine paa-
rungsrelevanten Laute, Lärm am Brutplatz 
unbedeutend, Kollisionsrisiko (Effektdis-
tanz 100 m) 

 

Teichhuhn 

Paarbildung im Winter in Trupps, Kontakt-
laute nur als Untermalung der Balz, Lärm 
am Brutplatz unbedeutend (Effektdistanz 
100 m) 

 

Turmfalke 
Optische Signale entscheidend (Fluchtdis-
tanz 100 m) 

 

Weißstorch 
Kein akustisches Werbesignal mit Fernwir-
kung bekannt, Lärm am Brutplatz unbe-
deutend (Effektdistanz 100 m) 

 

Wiesenweihe 
Optische Signale entscheidend (Fluchtdis-
tanz 300 m) 

 

Effektdistanzen nach Garniel & Mierwald (2010) 
 
Relevanz.: Relevanzbewertung (Kriterien siehe Albrecht et al. 2014). 
Erläuterung:  
Rot: Rote Ampel-Art (besonders planungsrelevante Art – zulassungskritisch; einzelartbezogen zu be-

trachten. Bei Variantenentscheidungen vorrangig zu betrachten)  
Gelb: Gelbe Ampel-Art (besonders planungsrelevante Art – zulassungsrelevant; einzelartbezogen zu 

betrachten) 
Grün: Grüne Ampel-Art (allgemein planungsrelevante Art – abwägungsrelevant; keine einzelartbezo-

gene Betrachtung) 
 

Tabelle 6: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Transekte 

Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

1 Wald westlich Auf-
hausen, Gewann 
Hart 

Laub-Nadelmischwald an nordex-
poniertem Talhang mit Deponie 
(Auffüllplatz mit Ruderalvegeta-
tion) am Oberhang 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Wertgebende Arten sind Grau-
schnäpper (Vorwarnliste, 1 Re-
vier) und Schwarzspecht (unge-
fährdet, Anh. I VSR, Teilrevier) 

2 Wald südwestlich 
Aufhausen, Ge-
wann Leisgang / 
Hintere Leisgang 

Nadel-Laubmischwald auf Hoch-
ebene mit Werthohlzlagerplatz 
(offene Wiesenfläche mit Stamm-
holzlager, Ruderalvegetation, 
Einzelbäumen und Gebäuden)  

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Grauspecht (stark gefährdet) 
Fitis (gefährdet) 
Hohltaube (Vorwarnliste) 
Grün- und Schwarzspecht, 
Waldkauz 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

3 Offenland und 
Waldrand nordwest-
lich Michelfeld, Ge-
wann Leisgangfeld / 
Großes Feld / Ku-
geltal 

Offene landwirtschaftliche Nutz-
fläche auf Hochebene mit umge-
benden Waldbeständen, überwie-
gend mageres Grünland mit Feld-
hecken, Gebüschen und Einzel-
bäumen, Waldränder (Nadelwald, 
junges Sukzessionsstadium mit 
hohem Gebüschanteil) 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Fitis, Feldlerche und Star als ge-
fährdete Arten, mehrere Arten 
der landesweiten Vorwarnliste 
Neuntöter (Anh. I VSR) mit meh-
reren Revieren 
Schwarz- und Grünspecht sowie 
Waldohreule 

4 Wald östlich Michel-
feld, Gewann Heim-
brach 

Nadel-Laub-Mischwald im Ober-
hangbereich, nordexponiert, Teil-
bereich angrenzend an älteren 
Laubwaldbestand 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Fitis (gefährdet, 1 Revier) 
Grünspecht und Waldkauz 

5 Wald und Offenland 
nördlich Unterriffin-
gen, Gewann Heim-
brach / Hummelfeld 

Südlicher Teil des Transekts im 
Offenland mit überwiegend Acker-
flächen und einer Baumreihe ent-
lang des asphaltierten Feldwegs, 
nördlicher Teil des Transekts in 
Laub-Nadel-Mischwald, Kuppen-
lage 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Mehrere Reviere der gefährde-
ten Feldlerche 
Goldammer (Vorwarnliste) 

6 Wald und Waldrand 
südöstlich Hohen-
berg, Gewann Gra-
fenhau / Grafenhau-
feld 

Nadel-Laub-Mischwald auf Hoch-
ebene, im Westen nordexponier-
ter Waldrand angrenzend an land-
wirtschaftliche Nutzflächen 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Keine gefährdeten Arten 
Im Umfeld Fortpflanzungsstätte 
des Rotmilans sowie Einzelre-
viere von Mäusebussard, Wald-
kauz und Grünspecht 

7 Wald südlich Bop-
fingen, Gewann 
Bassemanns Hölzle 

Nadel-Laub-Mischwald in nordex-
ponierter Hanglage, im westlichen 
Bereich jung aufgeforstete 
Schlagfluren 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Keine gefährdeten Arten 
Waldschnepfe (Vorwarnliste) 
Mäusebussard, Schwarzspecht 
und Waldkauz 

8 Offenland und 
Waldrand östlich 
Dorfen, Gewann 
Untere Wiesen / 
Talhäulesäcker / 
Vordere Gemeinde / 
Windhau 

Westlicher Teil des Transekts im 
Offenland (Äcker und Wiesen, 
Baumreihe entlang des Feldwe-
ges), östlicher Teil an einem süd-
exponierten Waldrand mit parallel 
verlaufendem Trockengraben, 
Gelände mehr oder weniger eben, 
nach Osten hin leicht abfallend, 2 
Teiche 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Fitis, Feldlerche und Teichhuhn 
als gefährdete Arten, Goldam-
mer als Art der landesweiten 
Vorwarnliste 
 

9 Offenland mit Ge-
hölzstrukturen am 
nordexponierten 
Talhang am östli-
chen Ortsrand von 
Bopfingen, Gewann 
Monzwiesen 

Transekt südlich der B29 am 
nordexponierten Talhang mit ei-
nem schmalen Ackerstreifen und 
Feldhecken/Feldgehölzen 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Keine gefährdeten Arten 
Einzelreviere von Goldammer, 
und Klappergrasmücke als Arten 
der Vorwarnliste 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

10 Wald, Waldrand 
und Offenland süd-
lich Bopfingen, Ge-
wann Hinteres Loh, 
Gartenhäule, Höll-
hart 

Westlicher Teil des Transekts in 
einem Mischwald mit überwie-
gend jungen Sukzessionsstadien 
und geringem Altholzanteil sowie 
am nordexponierten Waldrand, 
östlicher Teil des Transekts im Of-
fenland mit Ackerflächen, nordex-
poniert, leichte Hanglage 

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Grauspecht (stark gefährdet) 
Feldlerche und Fitis als gefähr-
dete Arten 
Goldammer und Turmfalke (Vor-
warnliste) 
Grün- und Schwarzspecht, 
Waldkauz 

11 Wald, Waldrand 
und Offenland öst-
lich Härtsfeldhau-
sen, Gewann Frei-
laß / Hauser Bühl / 
Vordere Süße / Sie-
ben Brunnen  

Transekt entlang der K3316 im 
Tal des Röhrbachs, im Westen 
am Waldrand und im Inneren des 
Waldes am südexponierten Tal-
hang, im Osten im Wald des nord-
exponierten Talhangs; Laub-Na-
del-Mischwälder, am Südhang mit 
Aufforstungsfläche, Offenland der 
Tallage mit Äckern, Grünland und 
Heckenstrukturen   

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Grauspecht (stark gefährdet) 
Goldammer als Art der Vorwarn-
liste 
Mehrere Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
Im Wald Mäusebussard und Mit-
telspecht (Anh. I VSR) 

12 Wacholderheide, 
Waldrand und Of-
fenland südlich der 
Röhrbachsiedlung, 
Gewann Utzmem-
minger Weg / Röhr-
enbach 

Im Westen südexponierte Wa-
cholderheide unterhalb eines 
Hangwaldes, im Osten Offenland 
mit überwiegend Ackernutzung 
und ostexponiertem Waldrand 
(Laubwald), Transekt endet am 
Röhrbach, der hier vom Biber in 
mehreren Stufen angestaut wurde 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Im Waldbestand ein Revier des 
Fitis (landesweit gefährdete Art), 
Grünspecht, Einzelreviere der 
Goldammer als Art der Vorwarn-
liste 
Zwei Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
Waldohreule und Waldkauz 

13 Offenland am 
Bahndamm südlich 
Trochtelfingen, 
Gewann 
Weiherwiesen / 
Eschenbuck / 
Oberes Ried / 
Krautgärten / Hinter 
den Krautgärten  

Übergansbereich zwischen Unter-
hang und Talaue der Eger, Tran-
sekt verläuft entlang der Bahnlinie 
mit annähernd durchgängigen 
Feldhecken im östlichen Teilbe-
reich; südlich des Transekts 
Ackerflächen, nördlich Äcker und 
Kleingartennutzung sowie Röh-
richtflächen, im Westen grenzt 
das Gewerbegebiet Flochberg an 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche und Star als gefähr-
dete Arten, Einzelreviere von 
Goldammer und Klappergrasmü-
cke als Arten der landesweiten 
Vorwarnliste, Brutzeitfeststel-
lung des Gelbspötters, Einzelre-
vier des Neuntöters (Anh. I VSR) 
 
 

14 Offenland westlich 
Trochtelfingen, Ge-
wann Kaiserweg 

Offenland mit überwiegend 
Äckern und geringem Grünland-
anteil in der Talaue nördlich der 
Eger, im Osten grenzt die Sied-
lungsfläche von Trochtelfingen an 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art, 
Einzelreviere der Goldammer als 
Art der landesweiten Vorwarn-
liste, Einzelrevier des Neuntö-
ters (Anh. I VSR), Waldgebiet im 
Norden mit Vorkommen des Rot-
milans (Brutverdacht) 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

15 Offenland mit Ge-
hölzstrukturen in 
der Talaue der Eger 
am östlichen Orts-
rand von Bopfingen, 
Gewann Monzwie-
sen 

Transekt nördlich der B29 in der 
Talaue mit Ackernutzung und an 
der Eger mit gewässerbegleiten-
dem Gehölzstreifen (hohe Pap-
peln, Strauchunterwuchs, Biber-
spuren) 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Keine gefährdeten Arten 
Einzelreviere von Goldammer, 
Grauschnäpper und Turmfalke 
als Arten der Vorwarnliste 

16 Offenland 
südöstlich / östlich 
Trochtelfingen, 
Gewann Arlach / 
Untere Egerwiesen 
/ Hochfurt / 
Grubenäcker / 
Memminger Weg / 
Schlichte / Untere 
Lache 

Großflächiges, strukturarmes Of-
fenland mit überwiegender 
Ackernutzung in der Talaue beid-
seits der Eger; entlang der Eger 
Gewässer begleitende Gehölze 
und Schilfröhricht; im Osten ver-
läuft der Transekt entlang der tief 
eingeschnittenen Bahnlinie mit 
durchgehendem Gehölzbestand 
(überwiegend Baum- und 
Strauchhecke) und mageren 
Saumstrukturen 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche mit flächendeckender 
Besiedlung, einzelne Reviere 
von Rohrammer und Gelbspötter 
als landesweit gefährdete Arten 
Goldammer, Klappergrasmücke, 
Wiesenschafstelze und Turm-
falke als Arten der landesweiten 
Vorwarnliste 
Einzelrevier des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
Brutzeitfeststellung der Wiesen-
weihe südlich der Eger (Suche 
nach Brutplatz ohne Nachweis) 

17 Offenland nördlich 
Trochtelfingen, Ge-
wann Unter dem Ei-
senbühl / 
Flachsdörre / Let-
tenäcker / Eichert 

Südexponierte Hanglange, im 
Westen des Transekts kleinteili-
ger Wechsel mit Grünland, 
Äckern, Streuobstwiesen, Garten-
grundstück, Kleintierhaltung, 
Obstbaumreihe und größeres 
Stallgebäude entlang des Feldwe-
ges, im Westen angrenzend ma-
gere Mähwiese mit südexponier-
ten Böschungen und Hecken-
strukturen, im Osten Transekt in 
offener Feldflur mit überwiegend 
Ackernutzung 

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Einzelrevier des Bluthänflings 
(stark gefährdet) ist für diese 
Einstufung maßgeblich. 
Ohne Berücksichtigung des Blut-
hänflings ergibt sich die Wert-
stufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche und Star als gefähr-
dete Arten 
Goldammer, Feldsperling, 
Haussperling und Turmfalke als 
Arten der Vorwarnliste 
Einzelrevier des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 

18 Offenland nordöst-
lich Trochtelfingen, 
Gewann Gold-
burghauser Weg / 
Kotzäcker 

Offene Feldflur mit überwiegender 
Ackernutzung und kleiner Garten 
mit Obstbäumen in südexponier-
ter Hanglage im Riesrandbereich; 
nördlich angrenzend im Kuppen-
bereich strukturreiche Flächen mit 
Magerrasen und Hecken- und Ge-
büschstrukturen 

Wertstufe 8 (überregional be-
deutsam) 
Im Umfeld mehrere Reviere des 
Rebhuhns (landesweit vom Aus-
sterben bedroht, bundesweit 
stark gefährdet) 
Feldlerche und Star als gefähr-
dete Arten 
Goldammer und Klappergrasmü-
cke als Arten der Vorwarnliste 
Zwei Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

19 Offenland nord-
westlich Pflaum-
loch, Gewann Säu-
lich / Sonnenberg / 
Alte Heerstraße 
 
Anmerkung: Tran-
sekt wurde entlang 
der alten Heer-
straße zwischen 
Beginn und Ende 
des ursprünglichen 
Verlaufs verlängert 

Ackerflächen mit wenigen He-
ckenstrukturen im Talzug des 
Sonnenberggrabens (Zufluss des 
Goldbachs) südlich des Gold-
bergs im Riesrandbereich; südlich 
des eigentlichen Transekts am 
Oberhang entlang der alten Heer-
straße 
Magerrasen mit einzelnen He-
cken- und Gebüschstrukturen 

Wertstufe 8 (überregional be-
deutsam) 
Im Umfeld zwei Reviere des 
Rebhuhns (landesweit vom Aus-
sterben bedroht, bundesweit 
stark gefährdet) 
Feldlerche als gefährdete Art 
Goldammer, Klappergrasmücke 
und Schwarzkehlchen als Arten 
der Vorwarnliste 
Mehrere Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
 

20 Offenland nordöst-
lich Pflaumloch, Ge-
wann Herzogin / Fe-
deräcker / Vormor-
gen / Stiefeläcker / 
Straßäcker 

Strukturarme, großflächige, 
ebene Ackerflächen ohne Ge-
hölze südlich des Goldbachs im 
Nördlinger Ries 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art mit 
flächendeckender Besiedlung 
sowie Wiesenschafstelze als Art 
der Vorwarnliste 

21 Offenland östlich 
Pflaumloch, Ge-
wann Kleines unte-
res Feld / Lachwie-
sen 

Transekt entlang des Bahn-
damms mit Baum- und Strauchhe-
cken und mageren Saumstruktu-
ren sowie entlang des schmalen 
Lachwiesengrabens, südlich aus-
gedehnte, weitgehend gehölzfreie 
Ackerflächen des Nördlinger Rie-
ses, Solarpark und Kläranlage im 
Transektbereich 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art mit 
flächendeckender Besiedlung 
sowie Goldammer, Feldsperling 
und Wiesenschafstelze als Arten 
der Vorwarnliste 

22 Wald östlich Oster-
holz, Gewann Am 
Osterholz / Oster-
hölzle / Schinder-
schlag 

Nadel-Laub-Mischwald, im Nor-
den Altbestand aus Buchen und 
Eichen 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Keine gefährdeten Arten 
Im Umfeld Fortpflanzungsstätte 
des Rotmilans sowie Einzelre-
viere von Grünspecht, Schwarz-
specht, Mäusebussard und 
Waldkauz 

23 Offenland nordöst-
lich Bopfingen, Ge-
wann Waldacker / 
Kalkofen / Hofacker 
/ Ipfacker / Ha-
seläcker 

Ackerflächen in Sattellage zwi-
schen Ipf und Blasienberg, im Os-
ten des Transekts, Baumreihe 
entlang der L 1078, südlich der 
Straße verläuft der Goldbach mit 
Gehölzbeständen; im Westen des 
Transekts Feldhecken und ma-
gere Wegböschungen mit Saum-
strukturen 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als landes- und bun-
desweit gefährdete Art 
Landesweit gefährdeter 
Gelbspötter mit Brutverdacht 
Goldammer, Klappergrasmücke 
und Turmfalke als Arten der Vor-
warnliste 
Einzelrevier des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

24 Offenland nordöst-
lich Goldburghau-
sen, Gewann 
Bruckwasenäcker / 
Reißäcker / Ha-
genäcker / Ben-
zenäcker 

Strukturarme, großflächige, 
ebene Ackerflächen ohne Ge-
hölze nördlich des Schellengra-
bens im Nördlinger Ries 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art mit 
flächendeckender Besiedlung 
sowie Wiesenschafstelze als Art 
der Vorwarnliste  
Einzelrevier der Goldammer als 
Art der landesweiten Vorwarn-
liste 

25 Offenland südlich 
Dirgenheim, Ge-
wann Hinterer E-
span / Adelberg / 
Gassenäcker / Hin-
ter dem Wirtshaus / 
Weiheräcker / 
Schellen / 
Fleckenäcker 

Transekt im Westen entlang des 
Espangrabens mit umgebenden 
Ackerflächen, im Osten Transekt 
im unruhigen Relief des Riesrand-
bereichs mit Acker- und unterge-
ordnet Wiesenflächen, im angren-
zenden Umfeld Magerrasen und 
Heckenstrukturen; im mittleren 
Transektbereich Teich mit umge-
benden Baumbeständen, westlich 
davon Hirschgehege 

Wertstufe 8 (überregional be-
deutsam) 
Im Umfeld 1-2 Reviere des Reb-
huhns (landesweit vom Ausster-
ben bedroht, bundesweit stark 
gefährdet) 
Feldlerche, Star und Rauch-
schwalbe (landwirtschaftliches 
Gebäude) als gefährdete Arten 
Feldsperling, Klappergrasmü-
cke, Stockente und Wiesen-
schafstelze als Arten der Vor-
warnliste 
Ein Revier des Neuntöters (Anh. 
I VSR) 

26 Wald nordwestlich 
Kirchheim am Ries, 
Gewann Jagsthei-
mer Holz 

Waldbestand mit hoher Struktur-
vielfalt, im Osten sehr baumhöh-
lenreicher Altbestand aus Buchen 
und Eichen, im zentralen Bereich 
Schlagflur mit Aufforstungen und 
verschiedenen Sukzessionssta-
dien. 

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Grauspecht (stark gefährdet) 
Fortpflanzungsstätten von Rot-
milan, Schwarzmilan, Mit-
telspecht, Neuntöter (alle Anh. I 
VSR) 
Einzelreviere von Mäusebus-
sard, Waldkauz und Grünspecht 
Biotopbeschreibung: Waldbiotop 
mit Dohlenvorkommen 
Brutkolonie der Dohle in der Kir-
che von Jagstheim 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

27 Offenland nordöst-
lich Dirgenheim, 
Gewann Breiter 
Weg / Hangäcker / 
Vorder Lache / Kol-
ben / Eichele / Gän-
säcker / Birken 

Transekt im Verlauf des Vorderen 
Lachgrabens, größtenteils struk-
turarme Feldflur mit überwiegend 
Ackernutzung, nur im östlichen 
Teil größerer Heckenbestand, La-
chengraben im Osten vom Biber 
aufgestaut, hier Entwicklung gro-
ßer naturnaher Feuchtflächen 

Wertstufe 8 (überregional be-
deutsam) 
Ein Revier des Rebhuhns (lan-
desweit vom Aussterben be-
droht, bundesweit stark gefähr-
det) 
Feldlerche als landes- und bun-
desweit gefährdete Art mit flä-
chendeckender Besiedlung so-
wie ein Revier des landesweit 
gefährdeten Teichhuhns 
Innerhalb des Wäldchens ein 
Revier des landesweit gefährde-
ten Fitis 
Goldammer, Schafstelze und 
Stockente als Arten der Vor-
warnliste 

28 Naturnahe Talaue 
der Sechta südlich 
von Itzlingen, Ge-
wann Breitwiesen / 
Untere Breite / Hau-
ser Feldle / Sech-
tenwiesen / Am kal-
ten Gumpen / Am 
Braunen Schwab / 
Seilersgumpen / 
Hagenwiesen / Wei-
denwiesen 

Der Transekt verläuft entlang der 
Renaturierungsstrecke der 
Schneidheimer Sechta zwischen 
dem Ipfweiher im Süden und Itz-
lingen im Norden; naturnaher, 
mäandrierender Verlauf der 
Sechta mit Altarmen und Altwas-
sern, umgebende Grünlandflä-
chen mit Feuchtbiotopen, Land-
schaftspflege durch Schaf- und 
Rinderbeweidung, vollständig ein-
gezäunt; im angrenzenden Um-
feld vorwiegend Ackernutzung, 
einzelne Feldgehölze 

Wertstufe 8 (überregional be-
deutsam) 
Östlich von Itzlingen 5 Brutpaare 
des landesweit vom Aussterben 
bedrohten Kiebitzes 
Ein Revier des landesweit vom 
Aussterben bedrohten Reb-
huhns südwestlich von Itzlingen 
Entlang der Sechta ein Revier 
des landesweit stark gefährde-
ten Kuckucks 
Brutvorkommen der landesweit 
gefährdeten Arten Feldlerche, 
Rohrammer, Star und Teichhuhn 
Goldammer, Feldsperling, Klap-
pergrasmücke, Schwarzkehl-
chen, Stockente und Turmfalke 
als Arten der Vorwarnliste 
Ein Revier des Baumfalken (Vor-
warnliste bzw. bundesweit ge-
fährdet) im östlich an die Sechta 
angrenzenden Waldbestand  
Mehrere Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
Kleine Kolonie des Graureihers 
in einem Feldgehölz östlich der 
Sechta 
Fortpflanzungsstätte des Weiß-
storchs (Anh. I VSR) in Itzlingen 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

29 Wald westlich von 
Edelmühle, Ge-
wann Eckertsmahd 
/ Rohbuck / Oberer 
Weiher / Buckles-
hau 

Große, zusammenhängende 
Waldbestände in ebener Lage mit 
offenen Wiesenflächen im Talzug 
des Edelbachs; Im Norden über-
wiegend junge Nadelholzbe-
stände, westlicher Teilbereich mit 
altem Laubbaumbestand, im Sü-
den hoher Nadelholzanteil mit 
größeren Schlagfluren mit unter-
schiedlichen Sukzessionsstadien 

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Zwei Reviere des landesweit 
stark gefährdeten Baumpiepers, 
ein Revier des landesweit stark 
gefährdeten Kuckucks, mehrere 
Reviere des landesweit gefähr-
deten Fitis 
Goldammer und Weidenmeise 
als Arten der landesweiten Vor-
warnliste 
Fortpflanzungsstätte des Rotmi-
lans 
Mehrere Reviere des Neuntöters 
(Anh. I VSR) 
Einzelreviere von Mäusebus-
sard, Waldkauz und Grünspecht 

30 Wald östlich Röttin-
gen, Gewann Sie-
gert 

Strukturreicher Laub-Nadel-
Mischwald, Transekt in nordexpo-
nierter, leichter Hanglage 

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Grauspecht (stark gefährdet), Fi-
tis (landesweit gefährdet) 
Hohltaube als Art der landeswei-
ten Vorwarnliste 
Einzelreviere von Waldkauz und 
Grünspecht 

31 Offenland mit Ge-
hölzstrukturen in 
der Talaue der Eger 
am östlichen Orts-
rand von Aufhau-
sen, Gewann Brühl / 
Schlägwaidfeld 

Transekt verläuft in der Talaue 
überwiegend entlang der Eger mit 
strukturreichen Gehölzbestän-
den, kleinflächiger Wiesen-, Wei-
den- und Gartennutzung, südlich 
des Transekts Ackerflächen und 
Kleingärten, nördlich der Eger 
ehemalige Mühlengebäude 
(heute Reiterhof)  

Wertstufe 7 (regional bedeut-
sam) 
Einzelrevier des Bluthänflings 
(stark gefährdet) ist für diese 
Einstufung maßgeblich. 
Ohne Berücksichtigung des Blut-
hänflings ergibt sich die Wert-
stufe 6 (lokal bedeutsam) 
Vorkommen des Stars als ge-
fährdete Art 
Goldammer, Grauschnäpper und 
Klappergrasmücke als Arten der 
Vorwarnliste 

32 Offenland mit Wa-
cholderheide west-
lich Aufhausen, Ge-
wann Tonenberg 

Im westlichen Trassenbereich 
Hochplateau mit Wacholderheide, 
im östlichen Trassenbereich 
Ackerflächen und abfallender 
Hangbereich mit Wacholderheide 
und Heckenbeständen am Sied-
lungsrand 

Wertstufe 5 (verarmt, noch ar-
tenschutzrelevant) 
Nur Einzelreviere der Feldlerche 
(landesweit gefährdet) 
Einzelreviere von Goldammer 
und Klappergrasmücke als Arten 
der Vorwarnliste 
Charakteristische Arten der Wa-
cholderheiden fehlen (z.B. 
Baumpieper, Neuntöter) 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung Bewertung für Vögel 

33 Offenland südöst-
lich Röttingen, Ge-
wann Steine / 
Heidbuschwiesen / 
Eichenbühl 

Offenland im Talzug und südwest-
exponierten Hangbereich des 
Schenkenbachs mit überwiegen-
dem Ackeranteil und geringerem 
Anteil an Grünlandflächen; Que-
rung des Schenkenbachs mit 
Hochstaudenfluren und Riedflä-
chen; im östlichen Bereich größe-
rer Baumbestand mit Gartennut-
zung sowie Hochstaudenflur 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art mit 
flächendeckender Besiedlung 
sowie Goldammer und Stock-
ente als Arten der Vorwarnliste 

34 Wald, Waldrand 
und Offenland west-
lich Aufhausen, Ge-
wann Barnholz / 
Barnberg 

Im westlichen Trassenbereich 
überwiegend Äcker und geringem 
Grünlandanteil, auf Teilfläche 
südexponierte Böschung mit 
Feldhecken, mageren Saumstruk-
turen und brachgefallenen Mager-
rasenflächen; im östlichen Tras-
senbereich altholzreicher Wald-
rand und Laub-Nadel-Mischwald 

Wertstufe 6 (lokal bedeutsam) 
Feldlerche als gefährdete Art mit 
flächendeckender Besiedlung 
sowie Goldammer und Klapper-
grasmücke als Arten der Vor-
warnliste 
Einzelrevier des Neuntöters 
(Anh. I VSR) sowie von Grün-
specht und Mäusebussard 
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Abbildung 3: Brutnachweise wertgebender Vogelarten im Untersuchungsraum (Status B, C) unterteilt nach zulassungskriti-

schen (rot) bzw. weniger kritischen, zulassungsrelevanten Arten (gelb).
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2.3 Beurteilen der Ergebnisse  

Für die Variantenvergleiche sind insbesondere die Rote-Ampel-Arten als besonders pla-

nungsrelevant und zulassungskritisch vorrangig zu betrachten: 

 

Rebhuhn (RL 1, landesweit vom Aussterben bedroht) 

Die Nachweise des Rebhuhns sind in Tabelle 7 aufgelistet. 

 

Tabelle 7: Nachweise des Rebhuhns 

Sta-

tus1) 

Transekt Beschreibung 

B T18-19 3 Reviere im Offenland zwischen Trochtelfingen und Pflaumloch 

Es wurden mehrmals jeweils Männchen und Weibchen beobachtet 
bzw. gehört 

B 

A 

T25 1 Revier im Offenland zwischen Kirchheim am Ries und Dirgenheim 

Zusätzlich ein weiteres rufendes Männchen im Abstand von ca. 400 m 
zum o.a. Revier 

B T27 1 Revier im Offenland zwischen Dirgenheim und Benzenzimmern 

Es wurden mehrmals jeweils Männchen und Weibchen beobachtet 
bzw. gehört 

B T28 1 Revier bei Itzlingen 

Es wurden mehrmals jeweils Männchen und Weibchen beobachtet 
bzw. gehört 

1) Brutvogelstatus nach Südbeck et al. (2005): A = Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung, B = 

Wahrscheinliches Brüten/Brutverdacht, C = Gesichertes Brüten/Brutnachweis; P = potentielles 

weiteres Vorkommen 

 

Innerhalb des Großraums zwischen Trochtelfingen, Pflaumloch, Kirchheim am Ries, Ben-

zenzimmern und Goldburghausen sind bei entsprechender Habitatausstattung weitere Vor-

kommen des Rebhuhns zu erwarten. Aufgrund der heterogenen Verbreitung des Rebhuhns 

ist eine Hochrechnung der Bestände auf größere Flächeneinheiten nicht zielführend, da 

diese mit einer sehr hohen Prognoseunsicherheit verbunden ist. 

Für seltene Arten mit hoher Gefährdungskategorie soll bereits die störungsbedingte Beein-

trächtigung eines Reviers oder von Revieranteilen als erhebliche Störung gewertet werden. 

Als selten gelten Arten mit weniger als 1.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg. Der lan-

desweite Brutbestand des Rebhuhns wird auf 700-1.500 Paare geschätzt (BAUER ET AL. 

2016). Das Vorkommen im Untersuchungsraum ist von überregionaler Bedeutung. 
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Das Rebhuhn zählt zu den Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation mit 

einer Effektdistanz von 300 m (Tabelle 5). 

Mehrere der vorliegenden Trassenvarianten führen durch nachgewiesene bzw. potenzielle 

Lebensräume des Rebhuhns. Das Rebhuhn ist landesweit vom Aussterben bedroht sowie 

bundesweit stark gefährdet. Für diese Varianten ist daher ein sehr hohes Konfliktpotenzial 

zu erwarten. 

 

Kiebitz (RL 1, landesweit vom Aussterben bedroht) 

Der Kiebitz konnte mit 5 Brutpaaren an der Sechta östlich von Itzlingen vorgefunden wer-

den. Nach SÜDBECK ET AL. (2005) wird der Brutvogel-Status mit B6 bewertet. Entlang des 

Transekts T 28 wurden Kiebitze auf Nahrungssuche beobachtet. Brutversuche konnten hier 

nicht festgestellt werden. Eine Brutansiedlung im Bereich der renaturierten Sechta ist zu-

künftig jedoch möglich. 

Für seltene Arten mit hoher Gefährdungskategorie soll bereits die störungsbedingte Beein-

trächtigung eines Reviers oder von Revieranteilen als erhebliche Störung gewertet werden. 

Als selten gelten Arten mit weniger als 1.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg. Der lan-

desweite Brutbestand des Kiebitzes wird auf 500-700 Paare geschätzt (BAUER ET AL. 2016). 

Das Vorkommen im Untersuchungsraum ist von überregionaler Bedeutung. 

Der Kiebitz zählt zu den Arten mit lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation mit 

einer Effektdistanz von 200 m (Tabelle 5). 

Die Variante V5 verläuft in einer Entfernung von ca. 400 m südlich des aktuellen Brutvor-

kommens. Die Trasse verläuft jedoch zwischen diesen Brutplätzen und regelmäßig aufge-

suchten Nahrungsflächen entlang der renaturierten Sechta. Daher ist für diese Variante das 

Kollisionsrisiko zu bewerten. Die Variante Nord quert ebenfalls die renaturierte Sechta im 

südlichen Bereich. Hier ist ebenfalls mit Zerschneidungswirkungen von Nahrungshabitaten 

und einem erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen. Der Kiebitz ist landesweit vom Ausster-

ben bedroht sowie bundesweit stark gefährdet. Für beide Varianten ist daher ein erhöhtes 

Konfliktpotenzial möglich. 

 

Grauspecht (RL 2, stark gefährdet) 

Die Nachweise des Grauspechts sind in Tabelle 6 aufgelistet. Außer diesen Nachweisen 

sind jedoch weitere Vorkommen in Waldgebieten mit Habitatpotenzial nicht auszuschließen 

(Tabelle 8). 

Tabelle 8: Nachweise (B) sowie potenzielle weitere Vorkommen des Grauspechts (P) 

Status1) Transekt Beschreibung 

B T2 Wald südwestlich Aufhausen, Gewann Leisgang / Hintere Leisgang 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 34 

B T30 Wald östlich Röttingen, Gewann Siegert 

B T11 Wald, Waldrand und Offenland östlich Härtsfeldhausen 

B T26 Wald nordwestlich Kirchheim am Ries, Gewann Jagstheimer Holz 

B T10 Wald, südöstlich Bopfingen 

P T29 Wald westlich von Edelmühle, Gewann Eckertsmahd / Rohbuck / 

Oberer Weiher / Buckleshau 

P T22 Wald östlich Osterholz, Gewann Am Osterholz / Osterhölzle / Schin-

derschlag 

P T1 Wald westlich Aufhausen, Gewann Hart 

P T5 Wald nördlich Unterriffingen, Gewann Heimbrach / Hummelfeld 

P T6 Wald südöstlich Hohenberg, Gewann Grafenhau / Grafenhaufeld  

1) Brutvogelstatus nach Südbeck et al. (2005): A = Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung, B = 

Wahrscheinliches Brüten/Brutverdacht, C = Gesichertes Brüten/Brutnachweis  

 

Die genaue Lage der Fortpflanzungsstätten (Bruthöhlenbäume) ist jeweils nicht bekannt. 

Die Verortung der potenziellen Revierzentren ist daher nur näherungsweise angegeben. 

Für deren exakte Lokalisation wären vertiefende Untersuchungen erforderlich oder es wä-

ren zunächst Altbaumbestände mit Höhlenbäumen abzugrenzen. 

Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand des Revierzentrums zur geplanten Trasse 

unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Der Grauspecht 

zählt zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz von 400 m (Ta-

belle 5). Die nähere Eingrenzung oder exakte Lokalisation des Revierzentrums wäre zudem 

hilfreich, um potenzielle Zerschneidungswirkungen zwischen essenziellen Lebensstätten 

innerhalb des Reviers sowie ggf. das Kollisionsrisikos zu bewerten. 

Die Beurteilung einer erheblichen Störung von Brutvogelbeständen soll nach Häufigkeit und 

Gefährdungssituation differenziert betrachtet werden (TRAUTNER & JOOS 2008). Für mäßig 

häufige und stark gefährdete Arten soll demnach bereits die störungsbedingte Beeinträch-

tigung eines Reviers oder von Revieranteilen als erhebliche Störung gewertet werden. Als 

mäßig häufig gelten Arten mit 1.000 bis 15.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg. Der 

landesweite Brutbestand des Grauspechts wird auf 2.000-2.800 Paare geschätzt (BAUER ET 

AL. 2016). 

Mehrere der vorliegenden Trassenvarianten führen durch Waldgebiete mit Vorkommen des 

Grauspechts. Für die hier zu betrachtende lokale Population des Grauspechts ist daher 

nicht auszuschließen, dass sich der Erhaltungszustand nach Umsetzung dieser Varianten 

erheblich verschlechtert. Für diese Varianten ist daher ein hohes Konfliktpotenzial gegeben. 
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Rotmilan (Vorwarnliste bundesweit) 

Die Nachweise des Rotmilans sind in Tabelle 9 aufgelistet. Außer diesen Nachweisen sind 

jedoch weitere Vorkommen, insbesondere in Waldgebieten im westlichen Untersuchungs-

raum, nicht auszuschließen. 

Tabelle 9: Nachweise des Rotmilans 

Status1) Transekt Beschreibung 

C T29 Wald westlich von Edelmühle, Gewann Eckertsmahd / Rohbuck / 
Oberer Weiher / Buckleshau 

Besetzter Horst auf Eiche 

C T26 Wald nordwestlich Kirchheim am Ries, Gewann Jagstheimer Holz 

Besetzter Horst auf Eiche im nördlichen Waldbereich 

C T22 Wald östlich Osterholz, Gewann Am Osterholz / Osterhölzle / Schin-
derschlag 

Besetzter Horst auf Eiche 

C T6 Wald südöstlich Hohenberg, Gewann Grafenhau / Grafenhaufeld  

Besetzter Horst auf Tanne 

B T26 Wald nordwestlich Kirchheim am Ries, Gewann Jagstheimer Holz 

Potenzielles Revierzentrum im südlichen Waldbereich 

B T22 Wald östlich Osterholz, Gewann Am Osterholz / Osterhölzle / Schin-
derschlag 

Potenzielles Revierzentrum im südlichen Waldbereich 

B  Wald südlich von Unterriffingen 

Potenzielles Revierzentrum im nördlichen Waldbereich 

1) Brutvogelstatus nach Südbeck et al. (2005): A = Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung, B = 

Wahrscheinliches Brüten/Brutverdacht, C = Gesichertes Brüten/Brutnachweis 

 

Die genaue Lage der Fortpflanzungsstätten ist für die Reviere mit B-Nachweis nicht be-

kannt. Die Verortung der potenziellen Revierzentren ist daher nur näherungsweise ange-

geben. Für deren exakte Lokalisation wären vertiefende Untersuchungen erforderlich oder 

es wären zunächst Altbaumbestände mit geeigneten Horstbäumen abzugrenzen. 

Der Rotmilan ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulassungskritisch 

vorrangig zu betrachten. 

Die Variante Nord verläuft durch einen Altbestand aus Buchen und Eichen, der als Waldbi-

otop ausgewiesen ist. Der Horst des Rotmilans befindet sich in einer Entfernung von etwa 

150 m zur geplanten Trasse. Für diese Variante ist daher ein hohes Konfliktpotenzial gege-

ben. 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 36 

 

Schwarzmilan (nicht gefährdet) 

Der einzige Nachweis ist ein aktuell besetzter Horst im Wald nordwestlich von Kirchheim 

am Ries (Gewann Jagstheimer Holz). 

Der Schwarzmilan ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulassungs-

kritisch vorrangig zu betrachten. 

Die Variante Nord verläuft durch einen Altbestand aus Buchen und Eichen, der als Waldbi-

otop ausgewiesen ist. Der Horst des Schwarzmilans befindet sich in einer Entfernung von 

etwa 180 m zur geplanten Trasse. Für diese Variante ist daher ein hohes Konfliktpotenzial 

gegeben. 

 

Wiesenweihe (RL 1, landesweit vom Aussterben bedroht) 

Ein Männchen flog am 03.07.2021 mit Beute gezielt ein Getreidefeld südlich der Eger an 

und landete auf dem Boden. Weitere Beobachtungen sowie die Suche nach einem Brutplatz 

blieben ohne Ergebnis. Somit ist diese Beobachtung (innerhalb der Wertungsgrenzen) al-

lenfalls als Brutzeitfeststellung zu werten (Status A1 nach SÜDBECK ET AL. 2005). 

Diese Flächen sollten jedoch auf ein mögliches zukünftiges Brutvorkommen hin untersucht 

werden. 

 

Waldschnepfe (landes- und bundesweite Vorwarnliste) 

Entlang der Waldränder (Wald westlich von Edelmühle, Gewann Eckertsmahd / Rohbuck / 

Oberer Weiher / Buckleshau) konnten im Zeitraum Mai bis Juni Balzflüge von Männchen 

beobachtet werden. Balzende Männchen haben große Aktionsräume von 20-150 ha. Daher 

ist das gesamte Waldgebiet mit dem Transekt 29 als Lebensstätte abzugrenzen. Durch 

dieses Waldgebiet verläuft die Variante 5. 

Ein weiteres Vorkommen befindet sich im Waldgebiet südlich von Bopfingen (Gewann Bas-

semanns Hölzle) mit dem Transekt 7. Hier konnte ebenfalls im Mai ein balzendes Männchen 

über der Lichtung festgestellt werden. Durch dieses Waldgebiet verläuft die Variante 1a. 

Außer diesen Nachweisen sind jedoch weitere Vorkommen, insbesondere in Waldgebieten 

im westlichen Untersuchungsraum, nicht auszuschließen. 

Die Waldschnepfe ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulassungs-

kritisch vorrangig zu betrachten. Die Waldschnepfe zählt zu den Arten mit mittlerer Lärm-

empfindlichkeit mit einer Effektdistanz von 300 m (vgl. Tabelle 5). 
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Schwarzspecht (nicht gefährdet) 

Die Nachweise des Schwarzspechts sind in Tabelle 10 aufgelistet. Außer diesen Nachwei-

sen sind jedoch weitere Vorkommen in Waldgebieten mit Habitatpotenzial  nicht auszu-

schließen. 

Tabelle 10: Nachweise (B, A) und potenzielle weitere Vorkommen des Schwarzspechts (P) 

Status1) Transekt Beschreibung 

B T1 Wald westlich Aufhausen, Gewann Hart 

Schwarzspechthöhle in Buche 

B T2 Wald südwestlich Aufhausen, Gewann Leisgang / Hintere Leisgang 

B T3 Wald westlich Michelfeld, Gewann Leisgangfeld / Großes Feld / Ku-

geltal 

B T7 Wald südlich Bopfingen, Gewann Bassemanns Hölzle 

B T22 Wald östlich Osterholz, Gewann Am Osterholz / Osterhölzle / Schin-

derschlag 

3 Schwarzspechthöhlen in einer Buche, eine weitere Schwarz-

spechthöhle in einer Buche 

A T31 Waldgebiet östlich von Aufhausen 

A T26 Wald nordwestlich Kirchheim am Ries, Gewann Jagstheimer Holz 

P T29 Wald westlich von Edelmühle, Gewann Eckertsmahd / Rohbuck / 

Oberer Weiher / Buckleshau 

P T11 Wald östlich Härtsfeldhausen 

1) Brutvogelstatus nach Südbeck et al. (2005): A = Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung, B = 

Wahrscheinliches Brüten/Brutverdacht, C = Gesichertes Brüten/Brutnachweis 

 

Die genaue Lage der aktuell genutzten Fortpflanzungsstätten (Bruthöhlenbäume) ist jeweils 

nicht bekannt. Die Verortung der potenziellen Revierzentren ist daher nur näherungsweise 

angegeben. Für deren exakte Lokalisation wären vertiefende Untersuchungen erforderlich 

oder es wären zunächst Altbaumbestände mit Höhlenbäumen abzugrenzen. 

Für zwei Vorkommen mit B-Nachweisen wurden im Bereich der Transekte Schwarzspecht-

höhlen vorgefunden. Im Bereich des Transekts T1 eine Schwarzspechthöhle in einer Buche 

und am Transekt T22 drei Schwarzspechthöhlen in einer Buche sowie eine weitere Höhle 

in einer der benachbarten Buchen. Diese Höhlen wurden im Jahr 2021 vermutlich nicht als 

Brutplatz genutzt. 
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Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand der Revierzentren zur geplanten Trasse 

unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Der Schwarz-

specht zählt zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz von 300 

m. Die nähere Eingrenzung oder exakte Lokalisation des Revierzentrums wäre zudem hilf-

reich, um potenzielle Zerschneidungswirkungen zwischen essenziellen Lebensstätten in-

nerhalb des Reviers sowie ggf. das Kollisionsrisikos zu bewerten. 

Der Schwarzspecht ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulassungs-

kritisch vorrangig zu betrachten. 

 

Mittelspecht (nicht gefährdet) 

Im Waldgebiet nordwestlich von Kirchheim am Ries (Gewann Jagstheimer Holz) wurden 

zwei Reviere des Mittelspechts festgestellt und mit Brutstatus B4 bewertet.  

Der östliche Waldbestand ist ein sehr baumhöhlenreicher Altbestand aus Buchen und Ei-

chen mit hoher Strukturvielfalt und ist als Waldbiotop ausgewiesen. 

Die genaue Lage der aktuell genutzten Fortpflanzungsstätten (Bruthöhlenbäume) ist jeweils 

nicht bekannt. Die Verortung der potenziellen Revierzentren ist daher nur näherungsweise 

angegeben. Für deren exakte Lokalisation wären vertiefende Untersuchungen erforderlich 

oder es wären zunächst Altbaumbestände mit Höhlenbäumen abzugrenzen. 

Außer diesen Nachweisen sind jedoch weitere Vorkommen in Waldgebieten mit Habitatpo-

tenzial nicht auszuschließen. Insbesondere das Waldgebiet „Osterholz“ beim Heerhof bietet 

durch den im Norden vorhandenen Altbestand aus Buchen und Eichen geeignete Lebens-

räume für ein weiteres Vorkommen des Mittelspechts. 

Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand der Revierzentren zur geplanten Trasse 

unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Der Mit-

telspecht zählt zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz von 

400 m. Der Mittelspecht ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulas-

sungskritisch vorrangig zu betrachten. 

Im Waldgebiet nordwestlich von Kirchheim am Ries verläuft die geplante Variante Nord 

zwischen zwei Revieren des Mittelspechts. Für diese Variante ist daher ein hohes Konflikt-

potenzial gegeben. 

 

Hohltaube (landesweite Vorwarnliste) 

Im Waldgebiet zwischen Röttingen und Edelmühle (Transekt 22) sowie im Waldgebiet süd-

westlich von Aufhausen (Transekt 2, Gewann Leisgang / Hintere Leisgang) wurden jeweils 

rufende Männchen festgestellt. Zudem konnten mehrere Hohltauben beim Einfliegen in 

diese Waldbestände beobachtet werden. Der Brutstatus wird jeweils mit A2 bewertet.  
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Die genaue Lage der aktuell genutzten Fortpflanzungsstätten (Bruthöhlenbäume) ist jeweils 

nicht bekannt. Die Verortung der potenziellen Revierzentren ist daher nur näherungsweise 

angegeben. Für deren exakte Lokalisation wären vertiefende Untersuchungen erforderlich 

oder es wären zunächst Altbaumbestände mit Höhlenbäumen abzugrenzen. 

Außer diesen Nachweisen sind jedoch weitere Vorkommen in Waldgebieten mit Habitatpo-

tenzial nicht auszuschließen, insbesondere in Wäldern mit Brutvorkommen des Schwarz-

spechts. Die Hohltaube bevorzugt Schwarzspechthöhlen als Brutplatz. Die Nahrungssuche 

erfolgt vorwiegend im Offenland in der Nähe (nicht mehr als 3-5 km entfernt). 

Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand der Revierzentren zur jeweils geplanten 

Trasse unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Die 

Hohltaube zählt zu den Arten mit mittlerer Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz von 

500 m. Die Hohltaube ist als Rote-Ampel-Art besonders planungsrelevant und ist zulas-

sungskritisch vorrangig zu betrachten. 

Die Varianten Nord, V 1980, V5 und V4 durchqueren Waldgebiete mit Vorkommen der Hohl-

taube. Für diese Varianten ist daher ein hohes Konfliktpotenzial gegeben. 

 

Baumpieper (RL 2, stark gefährdet) 

Auf Sukzessionsflächen im südlichen Teil des Waldgebiets westlich von Edelmühle (Tran-

sekt 29, Gewann Eckertsmahd / Rohbuck / Oberer Weiher / Buckleshau) wurden zwei Re-

viere des Baumpiepers festgestellt und mit Brutstatus B4 bewertet. 

Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand der Revierzentren zur geplanten Trasse 

unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Der Baumpie-

per zählt zu den Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz von 

200 m. Der Baumpieper ist als Gelbe-Ampel-Art besonders planungs- und zulassungsrele-

vant. 

Die Variante V5 durchquert das Waldgebiet in geringer Entfernung zu den Revierzentren 

dieser Art. Für diese Variante ist daher ein hohes Konfliktpotenzial gegeben. 

 

Feldlerche (RL 3, landes- und bundesweit gefährdet) 

Schwerpunktvorkommen der Feldlerche sind erwartungsgemäß die weiträumigen Kulturflä-

chen im Osten des Untersuchungsraums. Für repräsentative Probeflächen wurden die Sied-

lungsdichten anhand der Flächengröße und der Revierzahl berechnet (Tabelle 11). Die Flä-

chengröße variiert zwischen 36 ha und 174 ha. Die Abundanzen variieren dabei zwischen 

2,0 und 3,9 Revieren je 10 ha. Aus diesen Werten errechnet sich eine mittlere Siedlungs-

dichte von 2,7 Revieren je 10 ha. 
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Nach PÄTZOLD (zitiert in HÖLZINGER 1999) liegt die durchschnittliche Siedlungsdichte in 

günstigen Lebensräumen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft zwischen 10 und 20 Re-

vieren je 10 Hektar. In Baden-Württemberg werden solche Werte heutzutage jedoch fast 

nur noch auf extensiv genutzten Grünlandflächen wie z.B. Flugplätzen erreicht. In optimalen 

Lebensräumen, wie beispielsweise auf mehrjährigen Brachflächen, kann die Siedlungs-

dichte 5-10 Reviere je 10 ha erreichen (ANTHES & RANDLER 1996, BAUER ET AL. 2005, FANG-

RATH 2006). Für die südwestdeutsche Kulturlandschaft werden Siedlungsdichten von 2-4 

Revieren je 10 ha angegeben (FLADE 1994, HÖLZINGER 1999, HOFFMANN & KIESEL 2007, 

SCHÖN 2011). 

Die im Untersuchungsraum ermittelten Siedlungsdichten liegen damit im unteren Bereich 

dieser Spannbreite. 

Für die Bewertung von Eingriffen ist der Abstand der Revierzentren zur jeweils geplanten 

Trasse unter Berücksichtigung der Effektdistanzen von Bedeutung (vgl. Tabelle 5). Die 

Feldlerche zählt zu den Arten mit schwacher Lärmempfindlichkeit und einer Effektdistanz 

von 500 m. Die Feldlerche ist als Gelbe-Ampel-Art besonders planungs- und zulassungsre-

levant. 

Die Feldlerche stellt mit ihrer Effektdistanz von 500 m unter den Arten der Gruppe 4 einen Son-

derfall dar (vgl. GARNIEL & MIERWALD 2010). Für die Wirkungsprognose bei Straßenbauvorha-

ben ist dort Tabelle 14 zu verwenden, in der die Abnahme der Habitateignung für Feldler-

chen in Abhängigkeit von der Verkehrsmenge dargestellt ist (GARNIEL & MIERWALD, S. 24). 

Aus der Analyse des artspezifischen Raumnutzungsmusters an Straßen lassen sich für die Feld-

lerche drei Zonen unterschiedlicher Effektintensität ableiten. 
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Tabelle 11: Siedlungsdichte der Feldlerche auf Probeflächen 

Transekt Fläche [ha] Anzahl Reviere 
Siedlungsdichte 

[Reviere je 10 ha] 

T34 36 14 3,9 

T5 40 10 2,5 

T8 40 11 2,8 

T33 40 11 2,8 

T21 65 13 2,0 

T27 74 24 3,2 

T20 88 20 2,3 

T28 91 25 2,7 

T16 100 28 2,8 

T24 123 27 2,2 

T14, T17 
T18, T19 

174 43 2,5 

 871 226 2,7 

 

 

3 Haselmaus 

3.1 Methodik 

3.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Haselmaus erfolgte auf insgesamt 20 Probeflächen bzw. Transekten, 

deren Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten 

faunistischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde (siehe Abbildung 4). Die Nummerie-

rung folgt der des Auftraggebers. 
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Abbildung 4: Probeflächen der Haselmauskartierung. Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwir-

kende 

3.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Kartierung der Haselmaus auf repräsentativen Probeflächen (S4). 

Zum Nachweis von Haselmäusen wurden auf den Probeflächen Niströhren (nest tubes) 

ausgebracht. Niströhren sind Kunststoff-Rechteckrohre (24,5 cm x 6,5 cm x 6,5 cm) mit 

einem Sperrholzbrettchen als Lauffläche und einem Brett, das das Rohr an einem Ende 

verschließt. Zur Kontrolle auf Besatz wird das Brettchen herausgeschoben. Die Niströhren 

werden in 0,5 – 2 m Höhe möglichst an von der Zielart bevorzugten Nahrungspflanzen (z. 

B. Geißblatt, Brombeere, Himbeere, Hasel, junge Fichte, Birke o. ä.) oder in deren Nähe 

mit Bindedraht an möglichst waagerechten Zweigen oder Ranken befestigt. Bei der Kon-

trolle der Niströhren wird das Nest meist beim Zurückschieben des Brettchens zusammen-

gedrückt oder in anderer Weise gestört, so dass die Gefahr besteht, dass das Nest aufge-

geben wird. Durch allzu häufige Kontrollen kann daher ein Individuum gezwungen werden, 

mehr Nester (in Niströhren oder Freinester) anzulegen als ohne Störungen, was ggf. zu 

einer falschen Bestandsgrößenschätzung führen kann.  

Auf den Probeflächen wurden jeweils 10 Niströhren ausgebracht. Da die vorgegebenen 

Probestrecken zwischen 90 und 500 m lang waren, konnte die Vorgabe (Abstand der Nist-

hilfen 10 - 20 m) nicht eingehalten werden. Bei der mit 500 m längsten Probestrecken 2 

wurden zusätzliche Niströhren ausgebracht. 
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Zusätzlich wurden auf einigen Probestrecken insgesamt 21 Nistkästen (1 - 2 pro Probeflä-

che) aus Holz (Außenmaße 15 cm x 12 cm, Höhe 23 cm, Lochgröße 28 mm) eingesetzt. 

Die Rückwand mit dem Einschlupfloch liegt durch Abstandshalter ca. 2,5 cm am Baum-

stamm, so dass Meisen und andere Höhlenbrüter möglichst abgehalten werden. Eine Sei-

tenwand kann zur Kontrolle geöffnet werden. Nach Totfunden von Haselmäusen in Kästen 

vergleichbarer Bauart (BÜCHNER & LANG 2017) wurden alle Kästen innen zusätzlich aufge-

raut, um den Tieren ein sicheres Verlassen der Kästen zu erleichtern. Die Kästen wurden 

bei vier Terminen auf Besatz oder die charakteristischen Nester oder arttypischen Kot kon-

trolliert. Die Nisthilfen wurden im Zuge der letzten Kontrolle am 08.11.2021 eingeholt. 

Als sichere Nachweise gelten Sichtungen lebender Haselmäuse in oder an den Nisthilfen. 

Aufgefundene Nester werden dann als Haselmaus-Nachweis gewertet, wenn sie arttypisch 

aus Laub, Gras und/oder Moos kugelig mit seitlichem Eingang gebaut sind und der Lebens-

raum arttypisch ist. Verwechslungen können mit Zwergmaus, Zaunkönig oder Zilpzalp bzw. 

Fitis auftreten, auch können die Nester von jungen Haselmäusen oder Nester bei Baube-

ginn lockerer aufgebaut sein. Nicht eindeutige Nester werden als unsicherer Fund bewertet. 

Bei der letzten Begehung nach Laubfall wurden potenziell geeignete Flächen auf Freinester 

und Fraßspuren an Haselnüssen unter Haselsträuchern abgesucht. 

Beim Ausbringen wurden jeweils die Gehölzart, an dem die Nisthilfe angebracht wurde, und 

die Gehölze in der direkten Umgebung notiert, so dass die Zusammensetzung der Gehölz-

bestände erkennbar und damit eine mögliche Eignung für die Haselmaus nachvollziehbar 

ist. Die Einschätzung einer Eignung erfolgt subjektiv nach den Kriterien: Artenvielfalt poten-

zieller Nahrungspflanzen, Strukturreichtum von Altgras – Schlehenaufwuchs – ein- bis 

mehrreihige Hecke – Baumhecke – Hochwald, Baumhöhlen, Wurzelstubben u.ä. als Win-

terquartier, Sonnenexponiert oder kühl-feuchtes Mikroklima, Anschluß an andere geeignete 

Habitate und Waldflächen. 

 

3.1.3 Bewertung 

Eine Beurteilung der Nachweise bzw. des Besiedlungs-Potenzials der einzelnen Probeflä-

chen erfolgt in einer 4-stufigen Skala von „sehr gut – gut – mäßig geeignet – kaum geeig-

net“, wobei als Kriterien die Anzahl unterschiedlicher fruchttragender Gehölze, der Struktur- 

und Höhlenreichtum, die Exposition und der Kontakt zu Ausbreitungslinien herangezogen 

werden. 

Die Bewertung der lokalen Population orientiert sich an dem dreistufigen Bewertungs-

schema für das bundesweite FFH-Monitoring (BFN & BLAK 2017), auch wenn weder Ziel-

setzung, Methodik und Bearbeitungsintensität mit dem vorliegenden Bericht direkt ver-

gleichbar sind und somit eine Bewertung der einzelnen Probeflächen nur ansatzweise mög-

lich ist.  
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3.1.4 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 12 aufgeführten Terminen.  

Tabelle 12: Kartierungstermine Haselmaus 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

 
27.4., 9 – 21 Uhr 
28.4., 8 – 14 Uhr 

Ausbringen der tubes und Kästen auf 20 Probeflä-
chen 

1 17.6., 8 – 18 Uhr  

2 20.7., 8 – 20 Uhr  

3 21.8., 8 – 20 Uhr  

4 11.10., 9 – 19 Uhr  

5 10.11., 8 – 19 Uhr Einholen der Nisthilfen 

 

3.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnte die Haselmaus (siehe Tabelle 13) insgesamt auf acht der 

20 Probeflächen durch Sichtung lebender Tiere und/oder durch die arttypischen Nester 

nachgewiesen werden (siehe Tabelle 14). Auf der Probefläche 11 (nördlich Aufhausen) 

konnte ein Nest nicht eindeutig als von einer Haselmaus gebaut identifiziert werden; da 

aber die Hecken mit vielen unterschiedlichen fruchttragenden Sträuchern gut geeignet sind 

und in der Umgebung (Nr. 12) Haselmäuse sicher nachgewiesen werden konnten, kann 

auch auf dieser Probefläche von einem Vorkommen der Haselmaus ausgegangen werden. 

Dagegen wird der Fund einer Haselmaus-ähnlichen Neststruktur in einer Niströhre auf der 

Probefläche 17 (südlich Kerklingen) nicht als Nachweis gewertet.  

Die Nachweise der Haselmaus sind in der Tabelle 14 dargestellt.  

Tabelle 13: Übersicht Bilche Haselmaus und Siebenschläfer 

Artname 
(deutsch / wissenschaftlich) 

Rote Liste1) Schutz-
status2) 

FFH-
RL3) 

Bemerkung  

BW BY D 

Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) 

G * V b IV 
 

Siebenschläfer  
(Glis glis) 

* * * b - 
 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg, Bayern und Deutschland: 0 = 
ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarn-
liste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt). 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 
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Tabelle 14: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Nr. 
Art und Lage,  

Länge [ m ] 
Charakterisierung 

Ergebnisse; Bewertung 
der einzelnen Probeflä-
chen 

0 südlich Pflaumloch. 
An der Bahnbö-
schung neben Grün-
weg und Ackerflä-
chen, 240 m 

südexponierte Hecke: Schlehe, Weiß-
dorn, Rose, Vogelkirsche, Feldahorn. 
Relativ isoliert in der Feldflur 

sehr gut geeignet, aber kein 
Anschluß an größere Wald-
gebiete. 

Keine Nachweise 

1 östlich Härtsfeldhau-
sen 
260 m 

südexponierter Waldrand zu artenrei-
chem Grünland, Stufenrain. Schlehe, 
Rose, Hasel, Feldahorn, Geißblatt 

sehr gut geeignet. 

3 Lebendnachweise, 3 Nes-
ter, 1 Verdachtsnest.  
Lebendnachweis eines Sie-
benschläfers im tube 

2 südöstlich Bopfingen-
Schloßberg, nördli-
cher Waldrand zum 
Acker und Grünland 
490 m 

im Osten schmaler Saum mit vorherr-
schend Waldrebe vor Laubmischwald, 
im Westen niederwaldähnlicher Be-
stand mit dichtem Saum zum Acker hin. 
Hasel, Waldrebe, Weißdorn, Schlehe, 
Schneeball 

mäßig geeignet. 

2 Lebendnachweise, davon 
1 vor Nutzung durch Sieben-
schläfer, 1 Nest, 2 Ver-
dachts-Nester. 1 Lebend-
nachweis Siebenschläfer 

3 südlich Bopfingen-
Flochberg,  
210 m 

Hecke, Feldgehölz und Weidenbestan-
dene Brachfläche im Anschluß an aus-
gedehnte Waldbereiche. Schlehen-
saum, Schwarzer Holunder und Brenn-
nessel  

mäßig geeignet. 

2 Lebendnachweise, 1 Nest 

4 östlich Pflaumloch, an 
der Böschung der 
Bahnlinie,  
340 m 

Baumhecke mit Vogelkirsche, Apfel, 
Hasel, vorgelagert dichtes Strauchwerk 
aus Hartriegel, Schlehe, Holunder; im 
Herbst der Gleisrand massiv zurückge-
schnitten/-gehäckselt. Kein Anschluß 
an Waldgebiete 

gut geeignet 

Keine Nachweise 

5 Osterholz nordwest-
lich von Trochtelfin-
gen 
270 m 

ostorientierter Waldrand vor Acker, 
lichter, aber eutraphenter Forst mit ein-
zelnen Fichten, Buchen, Hainbuchen, 
Saum vorherrschend aus Schlehen und 
Schw. Holunder 

mäßig geeignet 

Keine Nachweise. 
1 Lebendnachweis Sieben-
schläfer im Kasten 

6 nordöstlich Ipf Bopfin-
gen 
340 m 

Hecke und Feldgehölz an geschotter-
ten Feldwegen ohne durchgehenden 
Anschluß an Waldflächen. Grünland. 
Teilweise ruderalisiert. Schlehen, Ho-
lunder, stellenweise Brombeeren 

kaum geeignet. 

Keine Nachweise 

7 nordöstlich Ipf Bopfin-
gen 
140 m 

Hecke vor Pappeln und Ahorn in 
feucht-kühler Senke, stark ruderali-
siert, Heuballen-Abfall, Schlehen- u. 
Holunder-dominiert 

kaum geeignet 

keine Nachweise 
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Nr. 
Art und Lage,  

Länge [ m ] 
Charakterisierung 

Ergebnisse; Bewertung 
der einzelnen Probeflä-
chen 

8 westlich Michelfeld 
250 m 

In der grünlanddominierten Niederung 
Saum vor Nadelwald mit Holunder, 
Weißdorn, im Ostteil vor Buchenhoch-
wald nur Schlehen 

kaum geeignet 

In den Krüppelschlehen ein 
Freinest: Verdacht auf 
Zwergmaus ? 

9 Nördlich Unterrifflin-
gen – Hohenberg. 
380 m 

südlicher Waldrand zu Grünweg und 
Ackerflächen hin, schlehendominierter 
Saum vor Hochwald, mit einzelnen Ro-
sen, Schneeball, Brombeeren 

gut geeignet 

1 Lebendnachweis, 3 si-
chere Nester, weitere 2 nicht 
eindeutige Nester. Kasten 
mit Nagespuren des Sieben-
schläfers 

10 Nordwestlich Michel-
feld 
160 m 

südlicher Waldrand vor Acker, westli-
cher Teil schmal fast ohne Strauch-
werk, Schw. Holunder vor Laubbäu-
men, im östlichen Teil viele Schlehen, 
in 2. Reihe Hasel und Hainbuchen, 
nördlich angrenzend Windwurffläche 
mit Sukzession  

gut geeignet 

3 Lebendnachweise, 1 Nest, 
1 Verdachts-Nest 

11 nördlich Aufhausen, 
NSG Tonnenberg, 
Käsbühl, Kalkstein 
120 m 

Hecke mit einzelnen überalterten Obst-
bäumen vor Acker, Schlehe, Weißdorn, 
Geißblatt 

gut geeignet 

keine sicheren Nachweise, 
nur 1 Verdachtsnest (im Okt. 
vom Pf 12 kommend ?) 

12 nördlich Aufhausen. 
Westlicher Rand des 
NSG zum Schenken-
bach 
200 m 

Feldgehölz mit Saum aus Hasel, 
Schlehe, Rose, Weißdorn im Übergang 
zum Magerrasen. Mittig eine Sukzessi-
onsfläche mit Berberitze und dazwi-
schen gesetzten jungen Douglasien.  

sehr gut geeignet 

2 Lebendnachweise, 1 Nest. 
Siebenschläfer, später Jung-
tiere im Kasten 

13 nordwestlich Ober-
dorf-Ipf - Baldern 
200 m 

an der Kreisstraße südexponierter 
Saum vor jüngerem Mischwald aus Ei-
che, Esche u. Hainbuch, Saum v.a. mit 
Schlehe, Weißdorn, Rose. Rückschnitt 
durch Straßenmeisterei 

mäßig geeignet 

keine Nachweise 

14 nordwestlich Ober-
dorf-Ipf - Baldern 
240 m 

nordexponierter Waldrand zum Grün-
land hin, dominiert von Schlehen 

kaum geeignet 

keine Nachweise 

15 Nordwestlich Michel-
feld 
90 m 

südlicher Waldrand vor Acker und 
Grünland, Espenaufwuchs, Schlehen, 
Weißdorn, Geißblatt, Hasel 

gut geeignet 

2 Lebendnachweise (im we-
niger gut erscheinenden 
westlichen Teil), 2 unklare 
Nester 
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Nr. 
Art und Lage,  

Länge [ m ] 
Charakterisierung 

Ergebnisse; Bewertung 
der einzelnen Probeflä-
chen 

16 westlich Aufhausen 
an der B29 
120 m 

schmale Baumhecke zwischen Bun-
desstraße und Asphaltweg, aber ohne 
direkten Anschluß an andere Hecken 
oder Wald. Hainbuche, Rose, Weiß-
dorn, Geißblatt. Gegenüberliegende 
Böschung am Wirtschaftsweg 

gut geeignet 

2 Lebendnachweise, davon 
1 im Kasten vor Bezug durch 
Siebenschläfer. 3 Nester, 1 
Verdachts-Nest. In einem 2. 
Kasten Siebenschläfer 

17 südlich Kerklingen 
190 m 

nördlicher Waldrand zu Ackerflächen 
hin. Feucht-kühle Lage mit Erlen, Bir-
ken, älteren Fichten, randlich ruderali-
siert mit Him- und Brombeeren, Holun-
der, Schlehe 

kaum geeignet 

keine Nachweise, 1 unklares 
Nest 

18 südlich Jagstheim 
110 m 

gut strukturierter Laub-Mischwald, 
durchschnitten von einer wenig befah-
renen Straße. Hainbuche, Buche, 
Geißblatt 

gut geeignet. 

Keine Nachweise 

19 Osterholz nordwest-
lich von Trochtelfin-
gen 
190 m 

westorientierter Waldrand an Grünweg 
und Acker, Saum von Laubmischwald 
und Nadelforst, einzelne alte Eichen. 
Vogelkirsche, junge Fichten, junge Bu-
chen, Rosen 

mäßig geeignet 

Keine Nachweise 
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Abbildung 5: Nachweise der Haselmaus (rot = Lebendnachweis, schwach rot = Nest, unsicher = hellgrün, lila = im Kasten vor 

Siebenschläfer) 
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Abbildung 6: Nachweise des Siebenschläfers (gelb = Lebendnachweis, rot = sekundär nach Haselmaus, unsicher = hellgrün) 
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3.3 Beurteilen der Ergebnisse 

Die Haselmaus besiedelt als streng arboreale Art Laub- und Laubmischwälder mit gutem 

Unterholz, Sukzessionsflächen, gut besonnte Waldränder und Hecken, wenn über die 

ganze Saison eine Vielzahl unterschiedlicher blüten- und früchtetragende Sträucher vor-

handen sind wie Brom-, Himbeere, Hasel, Schlehe, v.a. Geißblatt, Weißdorn u.a. Die grö-

ßeren Wurfnester und mehrere weitere Nester werden in Sträuchern, jungen Fichten oder 

in Höhlen angelegt. Meist erfolgen zwei Würfe im Mai/Juni und Juli/August. Zur Überwinte-

rung werden dickwandige Nester am Boden in der Laubstreu, zwischen Wurzeln, an Baum-

stubben oder in Höhlen angelegt. Die Tiere sind standorttreu und nutzen einen Aktionsraum 

von 100 – 250 m, bis 500 m, der Jahreslebensraum umfasst etwa 1 ha. Männchen und 

Jungtiere können auch bis 1200 m, auch bis 7 km wandern, wobei sie sich im Astwerk 

fortbewegen und den Boden weitgehend vermeiden. Lücken im Gehölz > 6 m können als 

eine Ausbreitungsbarriere wirken (Allgemeine Angaben aus JUSKAITIS, BÜCHNER 2010, PE-

TERSEN et al. 2004). 

Die Nachweise von Haselmäusen auf acht der 20 Probeflächen erfolgten ausschließlich im 

südlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Aufhausen Tonnenberg und südlich der B 29). 

Einzig die Probefläche 8 (Michelfeld) war nicht besiedelt, wahrscheinlich aufgrund der eher 

feucht-kühlen Lage und der wenig geeigneten Strauch- und Baumschicht; Anschluss an 

Waldbereiche sind aber vorhanden. Der gesamte Waldbereich südlich der B 29 kann als 

Lebensraum der Haselmaus gewertet werden, sofern geeignete Gehölzbestände vorhan-

den sind. Dies wird auch durch die Information eines örtlichen Forstbeamten bestätigt, dass 

die Haselmaus in diesen Bereichen öfters bei Waldarbeiten festgestellt wird. Auch an den 

Straßenbegleitgehölzen entlang der Bundesstraße sind geeignete Habitate vorhanden und 

besiedelt, wie die Nachweise auf Probefläche 16 belegen, obwohl diese Hecke keinen un-

unterbrochenen Gehölzkontakt zu Wäldern hat. Mehrfach ist belegt, dass Haselmäuse auch 

stark befahrene Straßen überqueren und sogar auf Mittelstreifen von Autobahnen wie in 

den Innenohren von Abfahrten leben können (LANG, BÜCHNER, 2012, ENCARNACAO, BECKER, 

2015). Nördlich der B 29 waren die einzigen Nachweise ca. 600 m nördlich am NSG Ton-

nenberg, wobei man diese Flächen durch lineare und flächige Gehölzbestände an die gro-

ßen Wälder angeschlossen betrachten kann.  

Diese positiven Nachweise können einer lokalen Population zugeordnet werden, da die 

Probeflächen mit Nachweisen durch Waldgebiete mit mehr oder weniger gut geeigneten 

Habitatflächen untereinander verbunden sind.  

Im gesamten nördlichen und östlichen Teil des Untersuchungsgebietes konnten auf den 

Probeflächen keine Haselmäuse nachgewiesen werden, weder durch sichere Belege noch 

durch Verdachts-Nester. Auch wenn einige größere Waldflächen sich isoliert in der Land-

schaft befinden (Jagstheimer Holz, Osterholz), schließen sich hinreichend große und ge-

eignete Waldbereiche nach Nordwesten (Balden, Zöbingen) an. Auch die Fundortkarte (aus 

BRAUN, DIETERLEN, 2005: 214) zeigt Nachweise auf allen Quadranten der Region, während 
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die Verbreitungskarte für Deutschland (ffh-anhang4.bfn.de des Nationalen Berichtes 2019) 

für die Region eine lückige Verbreitung ausweist. 

Zu beachten ist, dass die Untersuchungsergebnisse die Besiedlung eines Jahres wieder-

geben; je nach Reproduktionserfolg, Wintermortalität u.a. Faktoren können im Folgejahr 

weitere Flächen in der Umgebung besiedelt werden oder auch Flächen aufgegeben werden. 

Die zweite, bei den Kartierungen miterfaßte Bilchart ist der Siebenschläfer (Glis glis), der 

bevorzugt Laubmischwälder mit Eichen, Buchen und Hainbuchen besiedelt, wo neben aus-

reichender Verfügbarkeit an vegetarischer und tierischer Nahrung auch Baumhöhlen oder 

Astlöcher als Tagesversteck und zur Jungenaufzucht vorhanden sind. Diese Art kann als 

größere und konkurrenzstärkere Art die Haselmaus in den Nisthilfen und ebenso aus dem 

gesamten Umfeld verdrängen (BRAUN & DIETERLEN 2005: 203, JUSKAITIS & BÜCHNER 2010: 

96). Auf den Probefächen 1, 2, 9, 12 und 16 konnten beide Arten nachgewiesen werden, 

wobei in zwei Fällen anfangs in der Saison im Kasten eine Haselmaus wohnte, später wurde 

der Kasten durch den Siebenschläfer besetzt (vgl. Abbildung 6). Auf der Probefläche 5 war 

nur der Siebenschläfer nachzuweisen, während die Art auf den übrigen Flächen im Nordteil 

des Untersuchungsgebietes fehlte. Eine Verdrängung der stärkeren Art dürfte also nicht die 

Ursache für das Fehlen der Haselmaus auch auf den gut geeigneten Probeflächen im Nord-

teil sein. 

4 Fledermäuse 

4.1 Methodik 

4.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Fledermäuse erfolgte auf insgesamt 27 Probeflächen bzw. Transekten, 

deren Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten 

faunistischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde (ANUVA 2020). (siehe Abbildung 7). 

4.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Transektkartierung mit Fledermausdetektor (Methodenblatt FM1) sowie die Horchboxenun-

tersuchung für Fledermäuse (Methodenblatt FM2).  

Die Transektbegehungen (FM1) erfolgten an 6 Terminen zwischen Juni und September 

2021 jeweils durch 2 Kartierende. Hierbei kam jeweils der Batlogger M (Elekon, CH) zum 

Einsatz. Alle Begehungen wurden in der ersten Nachthälfte und bei günstigen Witterungs-

verhältnissen (>10°C, max. 3 Bft und kein Niederschlag) durchgeführt.  

Darüber hinaus wurden alternierend 9 Batlogger A+ (Elekon, CH) zur automatischen Erfas-

sung von Fledermausrufen an insgesamt 27 Standorten installiert. Die Batlogger zeichneten 

an jedem Standort in 3 Phasen von zumeist 7 Tagen jeweils in der ersten Nachthälfte 
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(Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse) durchgehend auf. Aus dem Untersuchungsgebiet 

liegen allein durch die Horchboxen insgesamt 520 Erfassungsnächte vor. 

Die Lautaufnahmen wurden am PC mit Hilfe der Programme BatExplorer und BatSound 

analysiert. Eine anschließende manuelle Analyse der Rufsequenzen war in einigen Fällen 

unumgänglich, da bislang noch kein auf dem Markt verfügbares Programm vorhanden ist, 

das für die meisten der Rufsequenzen eine zuverlässige Artdiagnose erstellen kann. 

 

Anmerkungen zur Erfassung des Artenspektrums und der Aktivität 

Für die einzelnen Teilabschnitte des Untersuchungsgebietes wurde mit einem Methoden-

Mix aus Detektor-Transektbegehungen und Installation von Batloggern (Horchboxen) je-

weils das Artenspektrum ermittelt. Fledermäuse sind mobile Arten mit zum Teil sehr großen 

Aktionsradien. Eine Darstellung von Punktnachweisen wird diesem Umstand nicht gerecht. 

Vielmehr ist die strukturelle Ausstattung eines Lebensraumes dafür ausschlaggebend, wel-

che Bereiche tatsächlich genutzt werden. Eine Darstellung von Punktnachweisen gibt in 

erster Linie das Bewegungsmuster des Kartierers bzw. der Kartiererin wieder – nicht jedoch 

die tatsächliche Nutzung eines Lebensraumes durch Fledermäuse. So werden etwa Arten, 

die auch abseits von Waldwegen oder Saumstrukturen in nahezu unzugänglichen unter-

wuchsreichen Strukturen jagen – wie z.B. Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Graues 

Langohr oder Fransenfledermaus – dort nicht erfasst, weil diese Strukturen kaum begehbar 

sind. In einer Punktdarstellung oder gar in so genannten heatmaps sind diese wichtigen 

Strukturen dann überhaupt nicht berücksichtigt und fallen folglich aus der Bewertung. Es 

bleibt also festzuhalten, dass die Darstellung von Punktnachweisen für einzelne Arten oder 

die Darstellung von heatmaps nicht möglich sind und zu irrtümlichen Schlussfolgerungen 

führen. Für jeden Artnachweis aus dem o.g. Methoden-Mix ist einzig die Aussage zulässig, 

dass innerhalb eines untersuchten Lebensraumes (im vorliegenden Fall mehr oder weniger 

abgrenzbare Teilabschnitte des Plangebiets) alle strukturell geeigneten Bereiche von der 

jeweils nachgewiesenen Art genutzt werden.  

Die Darstellung von Häufigkeiten der einzelnen Arten ist erheblich von der Methodik abhän-

gig und niemals repräsentativ für alle Fledermausarten, da sich die einzelnen Arten nur mit 

unterschiedlichen Methoden nachweisen lassen. Eine Vergleichbarkeit der Häufigkeitsan-

gaben ist vor allem bei den sehr leise rufenden Arten Braunes Langohr, Graues Langohr, 

Bechsteinfledermaus und Fransenfledermaus sowie bei den anhand von Rufparametern 

nicht unterscheidbaren Arten Kleine Bartfledermaus und Große Bartfledermaus, nicht ge-

geben. Im vorliegenden Fall beschränkt sich die Einteilung der Aktivität auf die jeweilige 

Gesamtaktivität aller in einer Teilfläche nachgewiesenen Fledermausarten. Die Aktivität 

wird grob unterteilt in gering bis sehr hoch. Hierfür liegt folgende Definition zugrunde, die 

auf einer langjährigen Erfahrung in der Erfassung von Fledermäusen in unterschiedlichen 

Lebensräumen basiert: 
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geringe Aktivität  =     1 –   5 erfasste Rufsequenzen pro Stunde 

geringe / mittlere Aktivität =     5 – 10 erfasste Rufseqenzen 

mittlere Aktivität  =   10 – 20 erfasste Rufsequenzen pro Stunde 

hohe Aktivität    =   20 – 50 erfasste Rufsequenzen pro Stunde 

sehr hohe Aktivität            > 50 erfasste Rufsequenzen pro Stunde 
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Abbildung 7: Transekte und Horchboxenstandorte der Fledermauskartierung 
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4.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 15 aufgeführten Terminen. Die Zeiträume der 

Horchboxenuntersuchung sind in Tabelle 16 aufgeführt. 

Tabelle 15: Kartierungstermine Transektbegehung Fledermäuse 

Durchgang Datum/Zeitraum  Wetter 

1 12.06.2021 16-21°C, schwacher Wind, trocken; 2 Kartierende 

2 11.07.2021 14-20°C, windstill, trocken, 2 Kartierende 

3 18.07.2021 20-25°C, schwacher Wind, trocken, 2 Kartierende 

4 08.08.2021 11-18°C, schwacher Wind, trocken, 2 Kartierende 

5 18.09.2021 11-17°C, schwacher Wind, trocken, 2 Kartierende 

6 25.09.2021 15-21°C, windstill, trocken, 2 Kartierende 

 

Tabelle 16: Erfassungstermine Horchboxenuntersuchung Fledermäuse 

Horchboxen Phase 1 Phase 2 Phase 3 Nächte 

H1 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H2 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H3 20.06. - 28.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 21 

H4 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H5 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H6 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H7 04.06. - 07.06. 30.07. - 06.08. 08.08. - 14.08. 16 

H8 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H9 04.06. - 07.06. 11.07. - 18.07. 08.08. - 14.08. 16 

H10 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H11 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 27.08. - 03.09. 21 

H12 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H13 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H14 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H15 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H16 12.06. - 19.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 20 

H17 20.06. - 28.06. 08.08. - 14.08. 08.09. - 15.09. 21 

H18 20.06. - 28.06. 20.07. - 27.07. 17.08. - 23.08. 21 

H19 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 

H20 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 08.09. - 15.09. 21 

H21 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 

H22 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 

H23 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 
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Horchboxen Phase 1 Phase 2 Phase 3 Nächte 

H24 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 

H25 20.07. - 27.07. 30.07. - 06.08. 27.08. - 03.09. 21 

H26 02.07. - 09.07. 30.07. - 06.08. 17.08. - 23.08. 20 

H27 20.07. - 27.07. 30.07. - 06.08. 08.09. - 15.09. 21 

Summe    520 

 

4.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten auf den Probeflächen insgesamt mindestens 15 Fleder-

mausarten nachgewiesen werden (siehe Tabelle 17). Eine Übersicht über die Ergebnisse 

der Kartierungen in Bezug auf die einzelnen Probeflächen befindet sich in Tabelle 18. Die 

Nachweise der einzelnen Fledermausarten je Standort im Untersuchungsgebiet sind in Ab-

bildung 25 ff. dargestellt. 

Tabelle 17: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Fledermausarten 

Art 

Wissenschaftl. Name 

 

Deutscher Name 

 

FFH 

 

§ 

 

RL B-W 

 

RL D 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus II, IV s 1 2 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 3 

Myotis brandtii/ 

Myotis mystacinus1 

Große/Kleine Bartfle-

dermaus 
IV s 1/3 * 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus IV s 3 * 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus II, IV s 1 2 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 * 

Myotis nattereri Fransenfledermaus IV s 2 * 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV s 2 D 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler IV s i V 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus IV s i * 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 * 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus IV s G * 

Plecotus auritus Braunes Langohr IV s 3 3 

Plecotus austriacus Graues Langohr IV s 1 1 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus IV s i D 

Erläuterungen: 
Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2020) 
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BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et al. 2003) 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 i gefährdete wandernde Tierart 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 D Daten defizitär, Einstufung nicht möglich 
 V Vorwarnliste  
 * nicht gefährdet 
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  
II Art des Anhangs II  
IV Art des Anhangs IV 
§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Ver-

ordnungen 
 s streng geschützte Art 
1 Anmerkungen: Anhand von Lautaufnahmen lassen sich die Arten Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus) und Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) nicht sicher unterscheiden. Im vorlie-

genden Fall ist ein Vorkommen beider Arten im Gebiet möglich (LUBW 2019). 

 

Das Artenspektrum ist als breit einzustufen. Mit der Mopsfledermaus (Barbastella barbas-

tellus) und der Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) sind zwei in Baden-Württemberg 

vom Aussterben bedrohte Fledermausarten vertreten. Die Wimperfledermaus war im Gebiet 

bislang noch nicht gemeldet (LUBW 2019). Im Untersuchungsgebiet wurde sie regelmäßig 

und nahezu überall registriert, so dass eine Wochenstube in den Siedlungsbereichen oder 

in einem der Bauernhöfe zu vermuten ist 

 

 

 

Abbildung 8: Rufsequenz (Sonagramm) einer Wimperfledermaus aus dem Untersu-

chungsgebiet, aufgezeichnet am 21.07.2021 
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Abbildung 9: Rufsequenz (Sonagramm) einer Mopsfledermaus aus dem Untersuchungs-

gebiet, aufgezeichnet am 10.08.2021 

 

 

 

Abbildung 10: Rufsequenz (Sonagramm) einer Fransenfledermaus aus dem Untersu-

chungsgebiet, aufgezeichnet am 21.07.2021 
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Tabelle 18: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Bedeutung für 
Fledermäuse 

1 Waldgebiet südlich Kirch-
heim am Ries 

Isoliertes Waldgebiet, von Agrarland 
umgeben 

gering / mittel 

2 Feldgehölze Dirgenheim Ortsnahe Feldgehölze mit wichtiger 
Funktion als Leitstruktur 

hoch 

3 Feldgehölze Dirgenheim Ortsnahe Feldgehölze mit wichtiger 
Funktion als Leitstruktur 

hoch 

4 Waldgebiet westlich Kirch-
heim 

Isoliertes Waldgebiet, von Agrarland 
umgeben 

mittel 

5 Kleines Wäldchen nordöst-
lich vom Ipf 

Junge Gehölze, vermeintlicher Trittstein 
(nicht bestätigt) 

gering 

6 Waldgebiet westlich Kirch-
heim 

Isoliertes Waldgebiet, von Agrarland 
umgeben 

mittel 

7 Waldsäume westlich Edel-
mühle 

größeres Waldgebiet gering / mittel 

8 Waldsäume westlich Edel-
mühle 

größeres Waldgebiet mittel 

9 Waldsaum östlich von Röttin-
gen 

größeres Waldgebiet mittel 

10 Waldgebiet östlich von Ho-
henberg 

größeres Waldgebiet gering / mittel 

11 Waldsaum östlich von Ho-
henberg 

Saumstruktur hoch 

12 Waldsaum westlich von Ho-
henberg 

Saumstruktur mittel / hoch 

13 Waldflächen bei Michelfeld Strukturreicher Wald hoch 

14 Waldsaum bei Michelfeld Saumstruktur mittel 

15 Waldsaum bei Michelfeld Saumstruktur gering / mittel 

16 Waldgebiet südlich Röttingen größeres Waldgebiet gering / mittel 

17 Feldgehölz südlich Röttingen Feldgehölz, in Wäldchen übergehend mittel / hoch 

18 Waldsaum südlich Röttingen Isoliertes Wäldchen gering / mittel 

19 Waldsaum bei Härtsfeldhau-
sen 

größeres Waldgebiet gering 

20 Feldgehölz südlich Trochtel-
fingen 

Feldgehölz mit Funktion als Leitstruktur hoch 

21 Gehölzsaum Bahntrasse 
Pflaumenloch 

Gehölzsaum mit vermeintlicher Funktion 
als Leitstruktur (nicht bestätigt) 

gering 

22 Gehölzsaum Bahntrasse 
Pflaumenloch 

Gehölzsaum mit vermeintlicher Funktion 
als Leitstruktur (nicht bestätigt) 

gering 

23 Waldsaum südlich Trochtel-
fingen 

größeres Waldgebiet mittel / hoch 

24 Bachbegleitender Gehölz-
saum westlich Trochtelfingen 

Gehölzsaum mit Funktion als Leitstruk-
tur (bestätigt) 

sehr hoch 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Bedeutung für 
Fledermäuse 

25 Waldsaum südlich Bopfingen größeres Waldgebiet, Jagdhabitat sehr hoch 

26 Gehölzsaum am Feldweg 
westlich Oberdorf 

Gehölzsaum mit vermeintlicher Funktion 
als Leitstruktur (nicht bestätigt) 

gering / mittel 

27 Waldsaum nördlich Oberdorf größeres Waldgebiet gering / mittel 

 
 

4.2.1 Standort 1 Waldgebiet südlich Kirchheim am Ries 

 

Abbildung 11: Transekt 1 (T1) und Standort Horchbox 1 (H), am Rand eines kleinen Wald-

gebiets südlich von Kirchheim am Ries 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden in 

102 Erfassungsstunden insgesamt 978 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 19). Das entspricht 

9,6 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse. Dieser 

Wert ist als geringe bis mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 50% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügelfleder-

maus (Eptesicus serotinus) war mit 15%, das Große Mausohr (Myotis myotis) mit 12,3% 

und die Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) mit 9,4% vertreten. Alle übrigen Fle-

dermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 61 

Tabelle 19: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 1 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 142 5 147 15,0% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 3   3 0,3% 

Myotis myotis Großes Mausohr 117 3 120 12,3% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 86 6 92 9,4% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 1   1 0,1% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 66   66 6,7% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 30   30 3,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 463 31 494 50,5% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 3   3 0,3% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 21 1 22 2,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   932 46 978   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   9,7 7,7 9,6   

 

 

4.2.2 Standorte 2 und 3 Feldgehölze bei Dirgenheim 

 

Abbildung 12: Transekte 2 und 3 (T2 und T3) und Standorte Horchboxen 2 und 3 (H), Feld-

gehölze bei Dirgenheim 
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Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 2 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 2.901 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 20). 

Das entspricht 22,0 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Etwa 84% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfledermäuse 

(Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 7,3% und das Große Mausohr (Myotis myotis) mit 

3,7% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 3 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 4.298 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 21). 

Das entspricht 42,1 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Etwa 82% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügelfleder-

maus (Eptesicus serotinus) war mit 7,3% und die Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mysta-

cinus) mit 3,5% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis spora-

disch auf.  

 

Tabelle 20: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 2 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 33 4 37 1,3% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 26 1 27 0,9% 

Myotis myotis Großes Mausohr 101 5 106 3,7% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 199 12 211 7,3% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 3   3 0,1% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2   2 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 3   3 0,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 2   2 0,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2.353 88 2.441 84,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 65 3 68 2,3% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 1   1 0,0% 

Rufsequenzen (gesamt)   2.788 113 2.901   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   22,1 18,8 22,0   

 

Tabelle 21: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 3 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 301 12 313 7,3% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 1   1 0,0% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 15 1 16 0,4% 

Myotis myotis Großes Mausohr 90 6 96 2,2% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 139 11 150 3,5% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 52 3 55 1,3% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 54 1 55 1,3% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 53 4 57 1,3% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3.412 113 3.525 82,0% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 1   1 0,0% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 27 2 29 0,7% 

Rufsequenzen (gesamt)   4.145 153 4.298   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   43,2 25,5 42,1   
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4.2.3 Standorte 4 und 6 Waldgebiet westlich Kirchheim am Ries 

 

Abbildung 13: Transekte 4 und 6 (T4 und T6) und Standorte Horchboxen 4 und 6 (H), Wald-

gebiet westlich Kirchheim am Ries 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 4 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 1.208 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 22). 

Das entspricht 11,8 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 78% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügelfleder-

maus (Eptesicus serotinus) war mit 5,0%, die Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) 

mit 4,3% und der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) mit 4,6% vertreten. Alle übrigen 

Fledermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 6 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 1.588 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 23). 

Das entspricht 15,6 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 46% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), das Große Mausohr 

(Myotis myotis) war mit 22,9%, die Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) mit 12,6%, 

die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) mit 6,9% und der Kleine Abendsegler 
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(Nyctalus leisleri) mit 6,0% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich 

bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 22: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 4 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 54 7 61 5,0% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 4 1 5 0,4% 

Myotis myotis Großes Mausohr 17 1 18 1,5% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 48 4 52 4,3% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 50 6 56 4,6% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 14 2 16 1,3% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 900 48 948 78,5% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 25 2 27 2,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 24   24 2,0% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.137 71 1.208   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   11,8 11,8 11,8   

 

Tabelle 23: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 6 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 100 9 109 6,9% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 8 1 9 0,6% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 6   6 0,4% 

Myotis myotis Großes Mausohr 335 28 363 22,9% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 171 29 200 12,6% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 91 4 95 6,0% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 40 4 44 2,8% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 669 63 732 46,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 9   9 0,6% 

Plecotus auritus Braunes Langohr 1   1 0,1% 

Plecotus austriacus Graues Langohr 1   1 0,1% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 18 1 19 1,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.449 139 1.588   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   15,1 23,2 15,6   
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4.2.4 Standort 5 Kleines Wäldchen nordöstlich vom Ipf 

 

Abbildung 14: Transekt 5 (T5) und Standort Horchbox 5 (H), kleines Wäldchen nordöstlich 

vom Ipf 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 5 in 102 Erfassungsstunden insgesamt nur 471 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

24). Das entspricht 4,6 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe Aktivität einzustufen. Etwa 62% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) bei geringer Aktivität. 

Alle übrigen Fledermausarten traten gemessen an der Gesamtaktivität eher sporadisch auf.  

 

Tabelle 24: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 5 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 38 2 40 8,5% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 2   2 0,4% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,2% 

Myotis myotis Großes Mausohr 39 4 43 9,1% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 32 3 35 7,4% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 23 1 24 5,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 18 2 20 4,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 266 28 294 62,4% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 12   12 2,5% 

Rufsequenzen (gesamt)   431 40 471   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   4,5 6,7 4,6   

 

 

4.2.5 Standorte 7 und 8 Waldsäume westlich Edelmühle 

 

Abbildung 15: Transekte 7 und 8 (T7 und T8) und Standorte Horchboxen 7 und 8 (H), Wald-

säume westlich Edelmühle 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 7 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 830 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 25). 
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Das entspricht 8,1 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fleder-

mäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 55% aller erfass-

ten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfle-

dermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 17,3% vertreten. Gemessen an der Ge-

samtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 8 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 1.843 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 26). 

Das entspricht 18,1 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 84% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 7,4% vertreten. Alle übrigen Fledermausar-

ten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 25: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 7 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 53 1 54 6,5% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 2   2 0,2% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 55 5 60 7,2% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 134 10 144 17,3% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 1 3 0,4% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 49 3 52 6,3% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 25 2 27 3,3% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 1   1 0,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 422 36 458 55,2% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 2   2 0,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 24 2 26 3,1% 

Rufsequenzen (gesamt)   770 60 830   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   8,0 10,0 8,1   

 

Tabelle 26: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 8 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 24 1 25 1,4% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 2   2 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 4   4 0,2% 

Myotis myotis Großes Mausohr 47 4 51 2,8% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 128 8 136 7,4% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 20 2 22 1,2% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 23 6 29 1,6% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 1.446 108 1.554 84,3% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 7 1 8 0,4% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 11 1 12 0,7% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.712 131 1.843   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   17,8 21,8 18,1   
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4.2.6 Standort 9 Waldsaum östlich von Röttingen 

 

Abbildung 16: Transekt 9 (T9) und Standort Horchbox 9 (H), Waldsaum östlich von Röttin-

gen 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 9 in 102 Erfassungsstunden insgesamt 1.861 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 27). 

Das entspricht 18,2 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 65% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 7,5%, das Große Mausohr (Myotis myotis) 

mit 7,1%, die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) mit 6,8% und der Kleine Abend-

segler (Nyctalus leisleri) mit 4,4% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher ge-

legentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 27: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 9 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans 
Ge-

samt 
Anteile 

[%] 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 8   8 0,4% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 121 6 127 6,8% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 32 3 35 1,9% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 124 9 133 7,1% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans 
Ge-

samt 
Anteile 

[%] 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 126 14 140 7,5% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 12 1 13 0,7% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 78 4 82 4,4% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 48 7 55 3,0% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 2   2 0,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 1.143 76 1.219 65,5% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 20 2 22 1,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 23 1 24 1,3% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.738 123 1.861   

Erfassungsstunden [h]   96 6 102   

Rufsequenzen / h   18,1 20,5 18,2   

 

 

4.2.7 Standorte 10, 11 und 12 Waldsäume und Waldflächen bei Hohenberg 

 

Abbildung 17: Transekte 10, 11 und 12 (T10, T11 und T12) und Standorte Horchboxen 

10,11 und 12 (H), Waldsäume und Waldflächen bei Hohenberg 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 10 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 1.102 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 
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28). Das entspricht 8,7 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 72% aller 

erfassten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 24,1% vertreten. Gemessen an der 

Gesamtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 11 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 4.679 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

29). Das entspricht 35,4 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Etwa 85% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügel-

fledermaus (Eptesicus serotinus) war mit 4,5% und die Bartfledermäuse (Myotis brand-

tii/mystacinus) waren mit 3,3% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gele-

gentlich bis sporadisch auf.  

Tabelle 28: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 10 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt 
Anteile 

[%] 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus   1 1 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 5   5 0,5% 

Myotis myotis Großes Mausohr 1 1 2 0,2% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 249 17 266 24,1% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 1   1 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler   2 2 0,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 754 44 798 72,4% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 25 1 26 2,4% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus   1 1 0,1% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.035 67 1.102   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   8,6 11,2 8,7   

 

Tabelle 29: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 11 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 198 13 211 4,5% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 5   5 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 13 1 14 0,3% 

Myotis myotis Großes Mausohr 70 4 74 1,6% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 142 12 154 3,3% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 82 4 86 1,8% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 50 5 55 1,2% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 8 1 9 0,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 3.874 106 3.980 85,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 57 6 63 1,3% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 27 1 28 0,6% 

Rufsequenzen (gesamt)   4.526 153 4.679   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   35,9 25,5 35,4   

 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 12 in 120 Erfassungsstunden insgesamt 2.120 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

30). Das entspricht 16,8 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 46% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügel-

fledermaus (Eptesicus serotinus) war mit 13,5%, das Große Mausohr (Myotis myotis) mit 

10,4%, die Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) mit 9,9% und der Kleine Abend-

segler (Nyctalus leisleri) mit 7,8% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher ge-

legentlich bis sporadisch auf.  

Tabelle 30: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 12 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1   1 0,0% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 277 10 287 13,5% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 9 1 10 0,5% 

Myotis myotis Großes Mausohr 213 8 221 10,4% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 193 16 209 9,9% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 160 6 166 7,8% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 86 4 90 4,2% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 17 1 18 0,8% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 914 63 977 46,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 18 3 21 1,0% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 114 6 120 5,7% 

Rufsequenzen (gesamt)   2.002 118 2.120   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   16,7 19,7 16,8   
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4.2.8 Standorte 13, 14 und 15 Waldsäume und Waldflächen bei Michelfeld 

 

 

Abbildung 18: Transekte 13, 14 und 15 (T13, T14 und T15) und Standorte Horchboxen 

13,14 und 15 (H), Waldsäume und Waldflächen bei Michelfeld 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 13 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 3.239 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

31). Das entspricht 25,7 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Etwa 48% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 47% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten 

traten eher sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 14 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 1.520 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

32). Das entspricht 12,1 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als gering bis mittel einzustufen. Etwa 67% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 8,0%, das Große Mausohr (Myotis myotis) 

mit 7,9% und die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) mit 7,8% vertreten. Alle übri-

gen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  
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Tabelle 31: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 13 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 17 2 19 0,6% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 20 1 21 0,6% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 45 4 49 1,5% 

Myotis myotis Großes Mausohr 10   10 0,3% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 1.454 75 1.529 47,2% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 15 1 16 0,5% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 13   13 0,4% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 7 1 8 0,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 1.473 84 1.557 48,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 11 1 12 0,4% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 5   5 0,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   3.070 169 3.239   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   25,6 28,2 25,7   

 

Tabelle 32: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 14 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 112 3 115 7,6% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 3   3 0,2% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 2   2 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 115 5 120 7,9% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 113 8 121 8,0% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 3   3 0,2% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 59 2 61 4,0% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 30 2 32 2,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 6   6 0,4% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 976 42 1.018 67,0% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 8   8 0,5% 

Plecotus austriacus Graues Langohr 2   2 0,1% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 29   29 1,9% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.458 62 1.520   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   12,2 10,3 12,1   
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Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 15 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 940 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 33). 

Das entspricht 7,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fleder-

mäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 64% aller erfass-

ten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfle-

dermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 9,3% und der Kleine Abendsegler 

(Nyctalus leisleri) mit 8,9% vertreten. Gemessen an der Gesamtaktivität traten alle übrigen 

Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 33: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 15 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 55 2 57 6,1% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 39 3 42 4,5% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 79 8 87 9,3% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 80 4 84 8,9% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 27 1 28 3,0% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 9   9 1,0% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 563 39 602 64,0% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 2   2 0,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 26 1 27 2,9% 

Rufsequenzen (gesamt)   882 58 940   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   7,4 9,7 7,5   
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4.2.9 Standorte 16, 17 und 18 Waldgebiet und Waldsäume südlich von Röttingen 

 

 

Abbildung 19: Transekte 16, 17 und 18 (T16, T17 und T18) und Standorte Horchboxen 16, 

17 und 18 (H), Waldgebiet und Waldsäume südlich Röttingen 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 16 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 1.072 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

34). Das entspricht 8,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 77% aller 

erfassten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 15,9% vertreten. Alle übrigen Fle-

dermausarten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 17 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 2.612 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

35). Das entspricht 19,8 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 88% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 3,5% vertreten. Alle übrigen Fledermausar-

ten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  
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Tabelle 34: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 16 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 18 2 20 1,9% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 2   2 0,2% 

Myotis myotis Großes Mausohr 31 5 36 3,4% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 158 12 170 15,9% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 1   1 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 4 1 5 0,5% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 1   1 0,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 773 58 831 77,5% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 2   2 0,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 3 1 4 0,4% 

Rufsequenzen (gesamt)   993 79 1.072   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   8,3 13,2 8,5   

 

Tabelle 35: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 17 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans 
Ge-

samt 
Anteile 

[%] 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2   2 0,1% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 23 1 24 0,9% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 8   8 0,3% 

Myotis myotis Großes Mausohr 53 6 59 2,3% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 86 6 92 3,5% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 17   17 0,7% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2   2 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 5   5 0,2% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 17 2 19 0,7% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2.223 86 2.309 88,4% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 69 4 73 2,8% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2   2 0,1% 

Rufsequenzen (gesamt)   2.507 105 2.612   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   19,9 17,5 19,8   

 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 18 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 1.116 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 
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36). Das entspricht 8,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 82% aller 

erfassten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 5,9% vertreten. Gemessen an der 

Gesamtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf. 

 

Tabelle 36: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 18 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1   1 0,1% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 27 2 29 2,6% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 16   16 1,4% 

Myotis myotis Großes Mausohr 45 3 48 4,3% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 63 3 66 5,9% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 16   16 1,4% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 10 2 12 1,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 4   4 0,4% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 884 30 914 81,9% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 2   2 0,2% 

Plecotus auritus Braunes Langohr 2   2 0,2% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 6   6 0,5% 

Rufsequenzen (gesamt)   1.076 40 1.116   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   8,5 6,7 8,5   
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4.2.10 Standorte 19, 20 und 23 Waldsäume und Feldgehölze südlich von Trochtel-

fingen 

 

 

Abbildung 20: Transekte 19, 20 und 23 (T19, T20 und T23) und Standorte Horchboxen 19, 

20 und 23 (H), Waldsäume und Feldgehölze südlich Trochtelfingen 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 19 in 132 Erfassungsstunden insgesamt nur 464 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

37). Das entspricht 3,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe Aktivität einzustufen. Etwa 70% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfledermäuse 

(Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 15,7% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten tra-

ten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 20 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 2.708 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

38). Das entspricht 20,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als hohe Aktivität einzustufen. Etwa 85% aller erfassten 
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Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 8,7%, die Breitflügelfledermaus (Eptesicus 

serotinus) mit 3,1% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis 

sporadisch auf.  

Tabelle 37: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 19 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 17 2 19 4,1% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 2   2 0,4% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 13 1 14 3,0% 

Myotis myotis Großes Mausohr 12 2 14 3,0% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 69 4 73 15,7% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 1   1 0,2% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 2   2 0,4% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 2   2 0,4% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 285 38 323 69,6% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 13   13 2,8% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 1   1 0,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   417 47 464   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   3,3 7,8 3,5   

 

Tabelle 38: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 20 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 8 1 9 0,3% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 82 2 84 3,1% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 4   4 0,1% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 2   2 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 26 2 28 1,0% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 229 6 235 8,7% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 5   5 0,2% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2   2 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 2   2 0,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 7   7 0,3% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2.165 135 2.300 84,9% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 25 2 27 1,0% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 3   3 0,1% 

Rufsequenzen (gesamt)   2.560 148 2.708   
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   20,3 24,7 20,5   

 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 23 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 2.548 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

39). Das entspricht 19,3 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als mittelhohe Aktivität einzustufen. Etwa 83% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflügel-

fledermaus (Eptesicus serotinus) war mit 6,6% und die Bartfledermäuse (Myotis brand-

tii/mystacinus) mit 5,8% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich 

bis sporadisch auf. 

 

Tabelle 39: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 23 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2   2 0,1% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 163 5 168 6,6% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 6   6 0,2% 

Myotis myotis Großes Mausohr 45 2 47 1,8% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 139 8 147 5,8% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 3   3 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 2   2 0,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 6   6 0,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2.017 86 2.103 82,5% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 60 2 62 2,4% 

Plecotus austriacus Graues Langohr 1   1 0,0% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 1   1 0,0% 

Rufsequenzen (gesamt)   2.445 103 2.548   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   19,4 17,2 19,3   
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4.2.11 Standorte 21 und 22 Gehölzsäume Bahntrasse Pflaumloch 

 

 

Abbildung 21: Transekte 21 und 22 (T21 und T22) und Standorte Horchboxen 21 und 22 

(H), Gehölzsäume Bahntrasse Pflaumloch (Riesbürg) 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 21 in 132 Erfassungsstunden insgesamt nur 325 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

40). Das entspricht 2,5 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fle-

dermäuse. Dieser Wert ist als geringe Aktivität einzustufen. Etwa 73% aller erfassten Rufse-

quenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), gemessen an der Ge-

samtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 22 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 851 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 41). 

Das entspricht 6,4 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fleder-

mäuse. Dieser Wert ist als eher geringe Aktivität einzustufen. Etwa 87% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), gemessen an 

der Gesamtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch 

auf. 
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Tabelle 40: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 21 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 14   14 4,3% 

Myotis myotis Großes Mausohr 22 1 23 7,1% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 16   16 4,9% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 5   5 1,5% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 3   3 0,9% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 20   20 6,2% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 221 17 238 73,2% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 2   2 0,6% 

Plecotus auritus Braunes Langohr 1   1 0,3% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 3   3 0,9% 

Rufsequenzen (gesamt)   307 18 325   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   2,4 3,0 2,5   

 

Tabelle 41: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 22 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1   1 0,1% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 8   8 0,9% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 4   4 0,5% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 17   17 2,0% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 24 2 26 3,1% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 1   1 0,1% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 6   6 0,7% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 5 1 6 0,7% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 21   21 2,5% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 720 24 744 87,4% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 14   14 1,6% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2   2 0,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   824 27 851   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   6,5 4,5 6,4   
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4.2.12 Standort 24 Bachbegleitender Gehölzsaum westlich Trochtelfingen 

 

 

Abbildung 22: Transekt 24 (T24) und Standort Horchbox 24, Bachbegleteder Gehölzsaum 

westlich Trochtelfingen 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 24 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 9.368 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

42). Das entspricht 71,0 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als sehr hohe Aktivität einzustufen. Etwa 79% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 14,5%, die Mückenfledermaus (Pipistrellus 

pygmaeus) mit 3,5% vertreten. Alle übrigen Fledermausarten traten eher gelegentlich bis 

sporadisch auf.  
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Tabelle 42: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 24 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2   2 0,0% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 30 1 31 0,3% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 88 2 90 1,0% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 23 2 25 0,3% 

Myotis myotis Großes Mausohr 14 1 15 0,2% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 1.277 81 1.358 14,5% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 20   20 0,2% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 9   9 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 4 1 5 0,1% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 51 2 53 0,6% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 7.173 247 7.420 79,2% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 317 15 332 3,5% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 7 1 8 0,1% 

Rufsequenzen (gesamt)   9.015 353 9.368   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   71,5 58,8 71,0   
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4.2.13 Standort 25 Waldsaum südlich Bopfingen 

 

Abbildung 23: Transekt 25 (T25) und Standort Horchbox 25 (H), Waldsaum südlich Bopfin-

gen 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 25 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 9.368 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 

43). Das entspricht 61,8 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der 

Fledermäuse. Dieser Wert ist als sehr hohe Aktivität einzustufen. Etwa 69% aller erfassten 

Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfleder-

mäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 26,4% vertreten. Alle übrigen Fledermausar-

ten traten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 43: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 25 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 45 3 48 0,6% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 72 8 80 1,0% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 7   7 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 21   21 0,3% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 2.097 53 2.150 26,4% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 1 3 0,0% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 16 2 18 0,2% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 22 1 23 0,3% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 6   6 0,1% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 5.417 227 5.644 69,2% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 128 8 136 1,7% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 19 1 20 0,2% 

Rufsequenzen (gesamt)   7.852 304 8.156   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   62,3 50,7 61,8   
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4.2.14 Standort 26 Gehölzsaum am Feldweg westlich Oberdorf 

 

 

Abbildung 18: Transekt 26 (T26) und Standort Horchbox 26 (H), Gehölzsaum am Feldweg 

westlich Oberdorf 

 

Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 26 in 126 Erfassungsstunden insgesamt 954 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 44). 

Das entspricht 7,6 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fleder-

mäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 65% aller erfass-

ten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Breitflü-

gelfledermaus (Eptesicus serotinus) war mit 15,5% und die Bartfledermäuse (Myotis brand-

tii/mystacinus) mit 11,2% vertreten. Gemessen an der Gesamtaktivität traten alle übrigen 

Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

Tabelle 44: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 26 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2   2 0,2% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 142 6 148 15,5% 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 1   1 0,1% 
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Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 1   1 0,1% 

Myotis myotis Großes Mausohr 26 2 28 2,9% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 99 8 107 11,2% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 1   1 0,1% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 26 1 27 2,8% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 575 46 621 65,1% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 8   8 0,8% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 10   10 1,0% 

Rufsequenzen (gesamt)   891 63 954   

Erfassungsstunden [h]   120 6 126   

Rufsequenzen / h   7,4 10,5 7,6   

 
 

4.2.15 Standort 27 Waldsaum nördlich Oberdorf 

 

 

Abbildung 24: Transekt 27 (T27) und Standort Horchbox 27, Waldsaum nördlich Oberdorf 
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Im Rahmen der automatischen Ruferfassungen sowie der Transektbegehungen wurden am 

Standort 27 in 132 Erfassungsstunden insgesamt 879 Rufsequenzen erfasst (Tabelle 45). 

Das entspricht 6,7 Rufkontakten pro Stunde während der Hauptaktivitätsphase der Fleder-

mäuse. Dieser Wert ist als geringe bis mittlere Aktivität einzustufen. Etwa 51% aller erfass-

ten Rufsequenzen entfielen auf die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Bartfle-

dermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) waren mit 31% vertreten. Gemessen an der Ge-

samtaktivität traten alle übrigen Fledermausarten eher gelegentlich bis sporadisch auf.  

 

Tabelle 45: Registrierte Häufigkeit (Rufsequenzen) der einzelnen Arten am Standort 27 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name Hbox Trans Gesamt Anteil 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 13   13 1,5% 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 36 1 37 4,2% 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus 21   21 2,4% 

Myotis myotis Großes Mausohr 39 2 41 4,7% 

Myotis brandtii/mystacinus Bartfledermaus 254 18 272 30,9% 

Myotis nattereri Fransenfledermaus 6 1 7 0,8% 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 5 1 6 0,7% 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 5   5 0,6% 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 8   8 0,9% 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 422 28 450 51,2% 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 6   6 0,7% 

Plecotus austriacus Graues Langohr 1   1 0,1% 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 12   12 1,4% 

Rufsequenzen (gesamt)   828 51 879   

Erfassungsstunden [h]   126 6 132   

Rufsequenzen / h   6,6 8,5 6,7   

 
 
Wie im Methodikteil bereits erwähnt, sind Fledermäuse mobile Arten mit zum Teil sehr 
großen Aktionsradien. Diese Radien reichen von etwa 1 km (Langohren) bis hin zu 15 km 
(Großes Mausohr) um das Quartier. Eine Darstellung von Punktnachweisen oder eine 
kleinräumige Abgrenzung von Lebensräumen wird diesem Umstand nicht gerecht. Viel-
mehr ist die strukturelle Ausstattung eines Lebensraumes dafür ausschlaggebend, welche 
Bereiche tatsächlich genutzt werden. Im Untersuchungsgebiet wurden die meisten Fleder-
mausarten an allen 27 überprüften Standorten nachgewiesen (siehe Tabelle 19 ff.). Aus-
nahmen sind die Arten Braunes Langohr und Graues Langohr. Dies ist jedoch methodisch 
bedingt, da beide Arten sehr leise rufen und von den installierten Mikrofonen ab einer Ent-
fernung von 3 m kaum noch registriert werden können. Deshalb dürften beide Arten unter-
repräsentiert sein. Die Arten Mopsfledermaus, Wimperfledermaus, Wasserfledermaus und 
Fransenfledermaus waren nicht überall nachweisbar. Bei diesen Arten zeichneten sich 
Schwerpunkte in den waldreichen südlichen und westlichen Teilen des Untersuchungsge-
bietes ab (siehe Abbildung 25 ff.). 
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Abbildung 25: Mopsfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 26: Wasserfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 27: Breitflügelfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 28: Wimperfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 29: Mausohr-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 30: Kleine / Große Bartfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 31: Fransenfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 32: Kleiner Abendsegler-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 33: Großer Abendsegler-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 34: Rauhautfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 35: Zwergfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 36: Mückenfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet 
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Abbildung 37: Langohren (Gattung Plecotus) Nachweise im Untersuchungsgebiet; die Arten Braunes Langohr und Graues 

Langohr sind methodisch bedingt unterrepräsentiert 
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Abbildung 38: Zweifarbfledermaus-Nachweise im Untersuchungsgebiet
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4.3 Beurteilen der Ergebnisse 

In Bereichen mit hoher Fledermausaktivität besteht durch den Neu- oder Ausbau von Stra-

ßen durch Zerschneidung von Jagdgebieten und Leitstrukturen ein erhöhtes Kollisionsrisiko 

für Fledermäuse, insbesondere für streng strukturgebunden fliegende Arten. Hierzu zählen 

im vorliegenden Fall die Arten Mopsfledermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus, 

Kleine Bartfledermaus, Große Bartfledermaus, Fransenfledermaus, Braunes Langohr und 

Graues Langohr. Die Bereiche mit einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko sind in Abbil-

dung 47 ff. dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Standorte: 

 

Standorte 2 und 3 Feldgehölze bei Dirgenheim 

Die ortsnahen linearen Feldgehölze werden von Fledermäusen als wichtige Leitstrukturen 

stark frequentiert. Eine vorhabenbedingte Zerschneidung dieser Strukturen erhöht das Kol-

lisionsrisiko an dieser Stelle für Fledermäuse signifikant, ggf. kommt es auch zu einer Auf-

gabe von Nahrungshabitaten. Das Konfliktpotenzial ist in diesen Bereichen also hoch. 

Standorte 11 bis 13 Waldsäume und Waldflächen bei Hohenberg und Michelfeld 

Es handelt sich hier um strukturreiche Waldsäume und Waldflächen, die von Fledermäusen 

als Nahrungshabitate stark frequentiert werden. Eine vorhabenbedingte Zerschneidung die-

ser Strukturen erhöht das Kollisionsrisiko für Fledermäuse signifikant. Das Konfliktpotenzial 

ist in diesen Bereichen also hoch. 

Standort 17 Feldgehölz südlich Röttingen 

Diese Feldgehölze südlich Röttingen gehen in ein Wäldchen über und werden von Fleder-

mäusen als Nahrungshabitat stark frequentiert. Eine vorhabenbedingte Zerschneidung die-

ser Strukturen erhöht das Kollisionsrisiko für Fledermäuse signifikant. Das Konfliktpotenzial 

ist in diesen Bereichen also hoch. 

Standort 20 Feldgehölz südlich Trochtelfingen 

Die linearen Feldgehölze südlich Trochtelfingen haben für Fledermäuse eine wichtige Funk-

tion als Leitstruktur und werden stark frequentiert. Eine vorhabenbedingte Zerschneidung 

dieser Strukturen erhöht das Kollisionsrisiko für Fledermäuse signifikant. Das Konfliktpo-

tenzial ist in diesen Bereichen also hoch. 

Standorte 23 und 25 Waldsäume südlich Bopfingen und Trochtelfingen 

Es handelt sich hier um strukturreiche Waldsäume, die von Fledermäusen als Nahrungsha-

bitate und ggf. auch als Transferflugstrecken stark frequentiert werden. Eine vorhabenbe-

dingte Zerschneidung dieser Strukturen erhöht das Kollisionsrisiko für Fledermäuse signifi-

kant. Das Konfliktpotenzial ist in diesen Bereichen also hoch. 

Standort 24 Bachbegleitender Gehölzsaum westlich Trochtelfingen 
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Der lineare Gehölzsaum am Ufer eines Baches westlich von Trochtelfingen wird von Fle-

dermäusen als Nahrungshabitat und als wichtige Leitstruktur stark frequentiert. Eine vorha-

benbedingte Zerschneidung dieser Strukturen erhöht das Kollisionsrisiko für Fledermäuse 

signifikant. Das Konfliktpotenzial ist in diesen Bereichen also hoch. 

Das Kollisionsrisiko kann dadurch minimiert werden, dass ein so genanntes hop over er-

möglicht wird. Hierbei nutzen Fledermäuse eine straßennahe, beidseitig mindestens 5 m 

hohe Vegetation, um über die Straße zu fliegen ohne in Luftverwirbelung oder unmittelbare 

Kollision mit Autos zu geraten. Das hop over ist schematisch in der folgenden Abbildung 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 39: Von Straßenrandvegetation geprägtes „Hop over“ (aus BACH 2008) 

Es ist anzunehmen, dass in den Waldgebieten Quartierpotenzial vorhanden ist und dass es 

dort auch zu einem bau- und anlagebedingten Nahrungsflächenverlust kommt. Die offene 

Landschaft hat – soweit keine Leitstrukturen wie z.B. bachbegleitende Gehölzsäume oder 

Alleen, Heckenreihen und Feldgehölze vorhanden sind – allenfalls für das Große Mausohr 

als Nahrungshabitat eine Bedeutung. 
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Abbildung 40: Nahrungsflächen / Lebensraum Wald im Untersuchungsgebiet (1) 

 

Abbildung 41: Nahrungsflächen / Lebensraum Wald im Untersuchungsgebiet (2) 
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Abbildung 42: Leitstrukturen und Nahrungsflächen im Offenland (1) 

 

Abbildung 43: Leitstrukturen und Nahrungsflächen im Offenland (2) 
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Abbildung 44: Leitstrukturen und Nahrungsflächen im Offenland  
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Abbildung 45: Strukturlose Agrarlandschaft im Untersuchungsgebiet, weitgehend ohne Be-

deutung für Fledermäuse (1) 

 

Abbildung 46: Strukturlose Agrarlandschaft im Untersuchungsgebiet, weitgehend ohne Be-

deutung für Fledermäuse (2) 
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Abbildung 47: Die untersuchten Standorte im Gebiet, farblich nach ihrem Kollisionsrisiko für Fledermäuse differenziert: gelb = 

geringes Kollisionsrisiko, orange = mittleres Kollisionsrisiko, rot = hohes Kollisionsrisiko 
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Abbildung 48: Die Zerschneidung der stark frequentierten Leitstruktur bzw. des Nahrungshabitats an T17 bei Röttingen führt 

voraussichtlich zu einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko 
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Abbildung 49: Die Zerschneidung der stark frequentierten Leitstrukturen bei Dirgenheim führt voraussichtlich zu einem signifi-

kant erhöhten Kollisionsrisiko 
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Abbildung 50: Die Zerschneidung der stark frequentierten Nahrungshabitate bei Hohenberg führt voraussichtlich zu einem sig-

nifikant erhöhten Kollisionsrisiko 
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Abbildung 51: Die Zerschneidung der stark frequentierten Nahrungshabitate bei Michelfeld führt voraussichtlich zu einem sig-

nifikant erhöhten Kollisionsrisiko 
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Abbildung 52: Die Zerschneidung der stark frequentierten Leitstruktur bei Trochtelfingen führt voraussichtlich zu einem signifi-

kant erhöhten Kollisionsrisiko 
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Abbildung 53: Die Zerschneidung der stark frequentierten Nahrungshabitate und Leitstrukturen südlich von Trochtelfingen führt 

voraussichtlich zu einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko
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5 Amphibien 

5.1 Methodik 

5.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Amphibien erfolgte auf insgesamt 16 Probeflächen, deren Lage inner-

halb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunistischen Pla-

nungsraumanalyse festgelegt wurde (siehe Abbildung 54). Die Nummerierung folgt der des 

Auftraggebers; die Nummer 4 ist nicht vergeben. 

 

Abbildung 54: Probeflächen der Amphibienkartierung 
Kartengrundlage:  OpenStreetMap-Mitwirkende 

 

5.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Erfassung von Laichgewässern für Amphibien (A1) an permanenten sowie temporären Ge-

wässern. 
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Die Erfassung der Amphibien erfolgte in und an den vom Auftraggeber ausgewählten Ge-

wässern durch Sichtbeobachtung und anhand ihrer Rufe. Wenn möglich wurden die Ge-

wässer vom Ufer aus mit einem Kescher abgesucht. An Gewässern mit potenziellen Laub-

frosch-Vorkommen wurde in der Abenddämmerung zusätzlich eine Tonattrappe eingesetzt. 

 

5.1.3 Bewertung 

Die Bewertung der untersuchten Gewässer erfolgt anhand der nachgewiesenen Amphibien-

arten und der Einschätzung des umgebenden Landlebensraumes. 

Tabelle 46: Bewertung von Amphibienvorkommen in Anlehnung an RECK (1996) 
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Artenschutzbedeu-
tung  
(Bezugsraum) Bewertungskriterien (alternativ/ergänzend) 

I 

gesamtstaatliche Be-
deutung (D) 

artenreiche Laichgewässer und vernetztes Sommerquartier mit Vorkommen einer 
Art der Kategorie 1 der RL der BRD und/oder Landesliste, sowie weiteren Laich-
vorkommen von Arten der Kategorie RL 2 – V 

überregionale bis lan-
desweite Bedeutung 

artenreiche Laichgewässer mit vernetztem Sommerlebensraum mit Vorkommen 
von stark gefährdeten Arten der Kategorie 2 der RL der BRD und/oder der Lan-
desliste und Vorkommen von Arten der Kategorie 3 

Ia hohe rechtliche Be-
deutung nach § 44 
BNatSchG 

Gebiete mit Vorkommen von Arten des Anh. IV FFH-RL unabhängig vom Erhal-
tungszustand und ihrer Gefährdung 

II regionale Bedeutung artenreiche Laichgewässer mit vernetztem Sommerlebensraum, Vorkommen von 
mehreren gefährdeten Arten und Arten der Vorwarnliste 

III örtliche Bedeutung mäßig artenreiche Laichgewässer mit vernetztem Sommerlebensraum, Vorkom-
men von einer gefährdeten Art und / oder Arten der Vorwarnliste 

  lokal verarmt artenarme Laichgewässer mit vernetztem Sommerlebensraum, Vorkommen von 
Arten der Vorwarnliste der gefährdeten Arten 

IV lokal stark verarmt nur noch 1-2 ungefährdete Arten in stabilen Populationen im Laichgewässer mit 
vernetztem Sommerlebensraum. 

  lokal extrem stark ver-
armt 

nur noch 1-2 ungefährdete Arten in kleinen Populationen im Laichgewässer mit 
vernetztem Sommerlebensraum. 

V nicht besiedelbar kein Nachweis von Laich und / oder Kaulquappen zur Fortpflanzungszeit, oder  
Laichgewässer und potenzielle Sommerquartiere weisen keine für Amphibien ge-
eigneten Lebensbedingungen auf. Laichgewässer und potenzielle Sommerquar-
tiere weisen keine für Amphibien geeigneten Biotopstrukturen mehr auf.  
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5.1.4 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 47 aufgeführten Termine, wobei nicht alle Ge-

wässer an jedem Termin aufgesucht wurden. 

Tabelle 47: Kartierungstermine Amphibien 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

1 6.3., 9 – 18 Uhr  

2 24.3., 8.30 – 18 Uhr  

3 17.4., 8 – 19 Uhr  

4 28.4., 14 – 20 Uhr Schwerpunkt Gewässer 13 

5 19.5., 8 – 22 Uhr  

6 1.6., 8 – 23 Uhr Schwerpunkt Gewässer 13 

7 17.6., 20 – 23 Uhr v.a. potenziell Laubfrosch 

8 20.7., 20 – 23 Uhr v.a. potenziell Laubfrosch 

 

5.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten auf den Probeflächen insgesamt sechs Amphibienarten 

nachgewiesen werden (siehe Tabelle 48). Eine Übersicht über die Ergebnisse der Kartie-

rungen in Bezug auf die einzelnen Probeflächen befindet sich in Tabelle 49. 

Tabelle 48: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Amphibienarten 

Artname 
(deutsch / wissenschaftlich) 

Rote Liste1) Schutz-
status2) 

FFH-
RL3) 

Bemerkung 

BW BY D 

Bergmolch  
(Ichthyosaura alpestris) 

* * * b - 
 

Teichmolch  
(Lissotriton vulgaris) 

V V * b - 
 

Erdkröte (Bufo bufo) V * * b -  

Grasfrosch (Rana temporaria) V V V b -  

Teichfrosch  
(Pelophylax esculentus) 

D * * b - 
 

Seefrosch  
(Pelophylax ridibundus) 

3 * D b - 
nur anhand der Rufe 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg, Bayern und Deutschland: 0 = 
ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarn-
liste; R = extrem selten, *= ungefährdet; D = Daten unzureichend 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt).  
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 
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Die Nachweise der Amphibien sind in Abbildung 55 dargestellt. In einigen Fällen wurden 

zusätzlich weitere, in der Nähe der vorgegebenen Untersuchungsflächen gelegene Gewäs-

ser untersucht (1, 2, 5, 8, 13).  

Tabelle 49: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Nachweise und  

Bewertung der Gewässer 
Wert-
stufe 

0 Härtsfeldhau-
sen, Teichklär-
anlage 

2 Becken mit Röhrichtsaum, 
stark verschlammt  

mäßig geeignet 

wenige Erdkröten, keine Laich-
schnüre zu finden, wenige rufende 
Teichfrösche 

IV 

1 Graben südlich 
Trochelfingen 

zwischen Wirtschaftsweg und 
Bahnlinie, stark eingetieft, 
schnell fließend, wenig Vege-
tation, starker Zufluß vom 
Hang 

kaum geeignet 

Im Graben keine Amphibien festzu-
stellen 
Aufstau durch Biber 

IV - V 

1b Gräben südlich 
Trochelfingen 

nördlich der Bahnlinie flache 
Gräben und wassergefüllte 
Wagenspuren, die im Laufes 
des Sommers trockenfallen, 
Schilf 

gut geeignet für Grasfrosch und 
Molche 

Ein Laichballen vermutl. von Gras-
frosch, keine Molche 

IV 

2 Stillgewässer 
südlich Tro-
chelfingen 

(ehemals) Tümpel, aktuell 
kaum wasserführend, fast zu-
gewachsen, Garten- und land-
wirtshaftliche Abfälle 

nicht geeignet 

- V 

2b Gräben südlich 
Trochtelfingen 

zwischen 1b und 2 Graben mit 
geringem, aber stetigem Was-
serfluß, submerse Vegetation, 
randlich Schilf 

gut geeignet, potenziell Grasfrosch 

keine Laichballen, keine Molche IV 

3 Tümpel südlich 
Dirgenheim 

eingezäunter, nicht betretbarer 
Streuobstbestand (Schafbe-
weidung), stark eutroph, dich-
ter Röhrichtbewuchs 

kaum geeignet 

Keine Ruf-Nachweise von Erdkröte 
oder Grasfrosch 

IV – V 

4 nicht vergeben    

5 Schneidheimer 
Sechta südlich 
Itzlingen 

ca. 250 m langer Abschnitt der 
Sechta inmitten einer massiv 
eingezäunten und damit nicht 
betretbaren Weide (Heckrin-
der), submerse Vegetation, 
randlich Schilfröhricht 

gering geeignet, da Fließgewässer 

potenziell Teichfrosch, evtl. auch 
südlich Laubfrosch 

wenige Ruf-Nachweise von Teich-
fröschen 

IV 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Nachweise und  

Bewertung der Gewässer 
Wert-
stufe 

5b Schneidheimer 
Sechta südlich 
Itzlingen 

FFH-Gebiet 7127-341 Sechta-
tal und Hügelland von Baldern 

nördlich von 5 ein Stillgewäs-
ser ca. 30 m Durchmesser, an 
Graben von Itzlingen und mit 
Überlauf zur Sechta ange-
schlossen, eutroph, umgeben 
von ruderalisierten Glanzgras-
Röhricht 

gut geeignet, potenziell Grasfrosch, 
Teichmolch, Erdkröte 

bei Sichtbeobachtungen keine 
Nachweise (zu trüb), Keschern 
ohne Ergebnisse. Nur Ruf-Nach-
weise von Teichfrosch und (nicht 
eindeutig) Seefrosch 

Biberspuren am Tümpel von der 
Sechta aus 

III 

6 Unken-/Feder-
wiesengraben 
nordöstlich Ipf 

FFH-Gebiet 7127-341 Sechta-
tal und Hügelland von Baldern 

Quellfaden und flache, durch-
strömte sumpfige Bereiche, 
Pappelbestand 

mäßig geeignet, potenziell Gras-
frosch und Molche 

keine Funde von Laichballen, keine 
Adulten im Landlebensraum, keine 
Molche 

IV 

7 Teich östlich 
Sechta östlich 
Edelmühle 

FFH-Gebiet 7127-341 Sechta-
tal und Hügelland von Baldern 

Fischteich mit steilen Ufern, 
ca. 50 m Durchmesser, umge-
ben von Gehölzen, eine Flach-
wasserstelle unter Weidenge-
büsch 

mäßig geeignet für Erdkröte 

wenige Erdkröten rufend im Be-
reich der Flachwasserstelle, keine 
Laichschnüre an den besonnten 
Ufern zu erkennen. Nur einzelne 
Erdkröten-Kaulquappen 

IV 

8 Schneidheimer 
Sechta nördlich 
Oberdorf Bop-
fingen 

FFH-Gebiet 7127-341 Sechta-
tal und Hügelland von Baldern 

renaturierter Fließwasserab-
schnitt mit angeschlossenen 
Stillwasserbereichen, diese 
(durch Biber) trüb, kaum sub-
merse Vegetation 

gut geeignet für Erdkröte, Teich-
frosch, Teichmolch 

Im Fließgewässer keine Amphibien 
zu erwarten und festgestellt. 
Im Nebenschluß wenige Erdkröten, 
keine Laichschnüre zu finden; we-
nige Teichfrösche; keine Molche zu 
sehen oder durch Keschern zu er-
langen 

Lebensraum Biber 

IV 

9 Quellfaden öst-
lich Michelfeld 

im fleckenweise aufgelichteten 
Fichtenforst, wassergefüllte 
Wagenspuren, Suhlen 

gut geeignet für Feuersalamander 
und Molche (Teich-, Bergmolch) 

keine Nachweise von adulten oder 
Larven des Feuersalamanders, ein 
Bergmolch in einer Fahrspur 

IV 

10 Altablagerung 
südlich B29 
Abzweig Röt-
tingen 

wassergefüllte Wagenspuren 
auf Waldweg bis zur Freiflä-
che,  

gut geeignet für Molche, Gelb-
bauchunke 
Wertstufe IV 

Nachweis von 2 Teichmolchen in 
der Fahrspur 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Nachweise und  

Bewertung der Gewässer 
Wert-
stufe 

11 Schenkenbach 
nördlich Auf-
hausen 

schnellfließender Bach mit an-
geschlossenen Becken, Ufer-
ränder teilweise stark eutra-
phent mit Brennnessel 

gut geeignet für Molche 

Im Fließgewässer keine Amphibien. 
Im Nebenschluß inmitten von dich-
ter Submersvegetation max. 3 
Teichmolche, bis der Tümpel im 
Frühsommer annähernd trockenfiel 

IV 

12 Oberlauf 
Schenkenbach 
und Tümpel 
südöstlich Röt-
tingen 

Sumpfiges Gelände und stark 
eingetiefter Graben durch 
Grünland, angeschlossener 
Tümpel stark trüb, kaum sub- 
oder emerse Wasserpflanzen  

gut geeignet für Teichfrosch, Teich-
molch 

wenige Teichfrösche am Tümpel. 
Keine Molche zu erkennen oder 
durch Keschern zu erlangen. 

mit Biberspuren 

IV 

13 Wald Buckles-
hau westlich 
Edelmühle 

Rand des FFH-Gebiets 7127-
341 Sechtatal und Hügelland 
von Baldern 

ca. 30 ha, dominiert von Fich-
tenforsten, Teilflächen Wind-
wurf und Sukzession, Wald-
wege mit wassergefüllten 
Fahrspuren 

gut geeignet für Grasfrosch, Teich-
molch, Erdkröte, ggf. Gelbbauch-
unke 

Gräben an den Waldwegen und 
Mulden an Offenstellen ohne Nach-
weise, im Sommer fast austrock-
nend. 

Fahrspuren z.T. tief, dauerhaft was-
serführend, viele beschattet, nur 
kleine Bereiche besonnt.  

Keine Nachweise von Gelbbauch-
unken, keine Laichballen, keine 
Ruf-Nachweise. 
Nachweis von einzelnen adulten 
Erdkröten, keine Sichtung von 
Laichschnüren 

IV 

13b Wald Buckles-
hau westlich 
Edelmühle 

nördlich des Edelbaches. Was-
sergefüllte und größtenteils 
besonnte Fahrspuren 

gut geeignet für Teichmolch, Gelb-
bauchunke 

Nachweis von je 1 adulten und vor-
jährigen Teichfrosch, Teichmolch 
Keine Nachweise von Gelbbauch-
unken 

IV 

14 Wald Rohbuck 
nordwestlich 
Edelmühle  

aufgewachsene und aufgefors-
tete Windwurffläche inmitten 
Fichtenforsten, keine natürli-
chen Gewässer, nur 1 wasser-
gefülltes Betonbecken 

kaum geeignet 

Keine Nachweise 
V 
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Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Nachweise und  

Bewertung der Gewässer 
Wert-
stufe 

15 Wald Rohbuck-
Eckertsmahd 
nordwestlich 
Edelmühle 

feuchter Nadelmischwald ohne 
Stillgewässer, einige sumpfige 
Stellen, einige stark bewach-
sene wassergefüllte Fahrspu-
ren 

kaum geeignet 

Keine Nachweise 
V 

 

Viele der untersuchten Gewässer wiesen eine starke Trübung auf, die durch einen höheren 

Fischbesatz (7), durch die Tätigkeit des Bibers oder anderer Nager (5, 8, 12) oder infolge 

Eutrophierung (0, 3) entstanden sein kann. Daher waren Sichtbeobachtungen oder nächtli-

ches Leuchten nur sehr eingeschränkt erfolgversprechend. Ebenso behinderten oftmals 

Äste u.a. Pflanzenmaterial unter Wasser den Einsatz von Keschern (8, 12).  

Nach Angaben eines örtlichen Forstbeamten kommen Gelbbauchunken in den Waldberei-

chen südwestlich von Aufhausen öfters in Fahrspuren vor, konnten aber bei den eigenen 

Kartierungen weder dort noch auf der Probeflächen 13 bzw. 13b (Bückleshau) festgestellt 

werden. Einige der Fahrspuren entsprachen hinsichtlich Wasserhaltung und Vegetation 

durchaus den Habitatansprüchen der Unke, wurden aber teilweise stark beschattet, wurden 

mit Forstmaschinen durchfahren und somit gestört. 

Aber auch die besser geeigneten Fahrspuren (13b) blieben ohne Nachweise der Unke. Der 

Landlebensraum entspricht nur eingeschränkt den bevorzugten Lebensraumbedingungen: 

„Ein günstiger Jahreslebensraum … enthält geeignete Laichgewässer in Form von sonnen-

exponierten, vegetationsarmen periodischen Gewässern und besteht aus einem Mosaik … 

[aus] offenen Flächen und Gehölzbeständen bzw. Wald … (Niekisch 1995, zit. in ANDRÄ et 

al. 2019: 196). Die Verbreitungskarte des FFH-Berichtes 2018 (LUBW) weist für das TK-

Blatt ebenso wie der Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet 7127-341 keine Vorkommen 

der Gelbbauchunke aus. 
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Abbildung 55: Nachweise Amphibien in den untersuchten Gewässern (Nummer) 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 127 

  

Abbildung 56: Beschattete und mehrfach mit Forstmaschinen durchfahrene Fahrspuren der 

Probefläche 13 (links) sowie einigermaßen gut geeignete, besonnte Fahrspuren, Pro-

befläche 13b (rechts)
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5.3 Beurteilen der Ergebnisse 

Von den 19 in Baden-Württemberg vorkommenden einheimischen Amphibienarten (LAUFER 

et al. 2007) fehlen auch in der erweiterten Region nach den aktuellen Verbreitungskarten 

(LUBW, LAK, Abruf Nov. 2021) folgende Arten: Alpensalamander, Feuersalamander, Fa-

denmolch, Geburtshelferkröte, Knoblauchkröte, Moorfrosch und Springfrosch. Von den ver-

bliebenen, zu erwartenden 12 Arten konnten im Gebiet nur sechs Arten nachgewiesen wer-

den, die bis auf eine Ausnahme (Seefrosch) zu den häufigeren Amphibienarten zählen. 

Insgesamt erwiesen sich die zu untersuchenden Gewässer hinsichtlich der Amphibien als 

artenarm bis unbesiedelt, so dass nahezu alle Gewässer in die Wertstufe IV fallen (lokal 

stark verarmt). Arten mit höheren Ansprüchen an ihren Lebensraum (z.B. Gelbbauchunke, 

Laubfrosch, Kammmolch) konnten nicht gefunden werden, zumeist weil keine hinreichend 

geeignet erscheinenden Gewässer inkl. des Landlebensraumes im Untersuchungspro-

gramm lagen. Auffällig ist das weitgehende Fehlen bzw. die sehr geringen Nachweise der 

ansonsten noch weit verbreiteten Arten Erdkröte und Grasfrosch.  

 

  
Abbildung 57: Gewässer 8, ohne Submers-

vegetation, trüb, 17.4.2021 

Abbildung 58: Gewässer 9, Quellfaden im 

Fichtenforst, 25.3.2021 

 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 129 

  
Abbildung 59: Gewässer 11 Schenken-

bach mit zuwachsendem Nebenge-
wässer, 25.3.2021 

Abbildung 60: Gewässer 0, Klärbecken, 
25.3.2021 

 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 130 

Möglicherweise sind die geringen Fundhäufigkeiten von Amphibien methodisch bedingt: in 

vielen Fällen können Molche, auch der Kammmolch, in Kleinfischreusen und/oder Fla-

schenreusen mit hoher Effektivität nachgewiesen werden (vgl. SCHLÜPMANN & KUPFER 

2009). Im Rahmen der Planungsraumanalyse wurde ein Vorkommen des Kammmolches im 

Untersuchungsraum jedoch mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen (ANUVA 2020). 

Zusätzlich können Amphibien durch Auslegen von Künstlichen Verstecken (Holzbretter, Bi-

tumenwellplatten o.ä.) nah am Reproduktionsgewässer nachgewiesen werden, was aller-

dings bei den hier im Untersuchungsraum zu erwartenden Arten nicht der Standardmethode 

entspricht und nur bedingt zu erhöhter Nachweiswahrscheinlichkeit geführt hätte. Sichtbe-

obachtungen sind in Gewässern mit klarem Wasser erfolgreich, in trüben Gewässern ist 

auch ein nächtliches Leuchten wenig erfolgversprechend. 

Da nur ausgewählte Probeflächen zu untersuchen waren und nicht eine flächendeckende 

Erfassung der Gewässer inkl. möglicherweise geeigneter Landlebensräume durchgeführt 

wurde, können keine fundierten Aussagen zur Verbreitung der einzelnen Arten im Raum, 

zu ihren Landlebensräumen und ihrer Vernetzung getroffen werden. Die nachgewiesenen 

Arten sind sämtlich im gesamten Land annähernd flächendeckend bis lückig verbreitet (Hin-

weis Feuersalamander: fehlt im südöstlichen Baden-Württemberg) und haben vergleichs-

weise geringe Ansprüche an die Qualität des Landlebensraumes. Die maximalen Wander-

distanzen betragen (Angaben aus LAUFER et al. 2007, ANDRÄ et al. 2019): 

Tabelle 50: Wanderdistanzen und Landlebensraum der nachgewiesenen Amphibienarten 

 max. Ausbreitungsdistanz bevorzugter Landlebensraum 

Bergmolch  ca. 500 – 600 m Laubwälder, Gehölzgruppen, Obstwiesen, Hecken-
landschaften, Böschungen 

Teichmolch  ca. 200 – 2000 m Laub- und Mischwälder, Ruderalstandorte, Sumpf-
wiesen, Grünland, Gärten 

Erdkröte  2000 – 4500 m krautreiche Laub- und Mischwälder, Gärten und 
Parks, Böschungen, Streuobstwiesen 

Grasfrosch  ca. 800 bis max. 2000 m bodenfeuchte, kühle, schattige Habitate in Wäldern, 
Extensivgrünland, Feuchtgebüsche, Gärten 

Teichfrosch  bis 2000 m nur wenige Angaben zu Feuchtgrünland, Abbauge-
biete 

Seefrosch  bis 1700 m direkter Gewässerrand im Grünland, Brachen, Ab-
baugebiete 

 

Bei Betrachtung ausschließlich der untersuchten Gewässer überschneiden sich die maxi-

malen Wanderdistanzen bei Teichmolch, Erdkröte, Teich- und Grasfrosch für die Gewässer, 

während sich der theoretische Landlebensraum des Bergmolches nur für Gewässer 7 und 

9, 11 und 12 und 13 und 14 überschneidet. Es kann davon ausgegangen werden, dass im 

gesamten Untersuchungsgebiet die geeigneten, also vielfältig strukturierten und nicht zu 

intensiv genutzten Flächen von den genannten, relativ anspruchslosen, häufigen und weit 

verbreiteten Amphibienarten im Umfeld der Gewässer besiedelt werden.  
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6 Reptilien 

6.1 Methodik 

6.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Reptilien erfolgte auf insgesamt 28 Probeflächen bzw. Transekten, wo-

bei die Lage der Probeflächen 1-18 innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im 

Vorfeld durchgeführten faunistischen Planungsraumanalyse (ANUVA 2020) zunächst fest-

gelegt wurde, jedoch im Nachgang zweier anfänglicher Übersichtsbegehungen im Februar 

2021 in Abstimmung mit dem Landratsamt Ostalbkreis angepasst wurde. Zudem wurden 

die Kartierbereiche nachträglich um die Probeflächen 19-28 ergänzt (siehe Abbildung 61).  
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Abbildung 61: Probeflächen der Reptilienkartierung
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6.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Kartierung per Sichtbeobachtung sowie Einbringen künstlicher Verstecke für Reptilien (Me-

thode R1). Als künstliche Verstecke wurden auf allen Probeflächen jeweils 5 dunkel ge-

färbte Holz- (ca. 50 x 60 cm) bzw. Kunststoffplatten (ca. 40 x 60 cm) an vorzugsweise gut 

besonnten, südexponierten Stellen in der Nähe von geeigneten Versteckmöglichkeiten für 

Reptilien wie beispielsweise am Rand von Strauch- oder Heckenstrukturen ausgebracht 

und gegen Umdrehen gesichert. Im Rahmen der Begehungen wurden die zu untersuchen-

den Probeflächen entlang der festgelegten Transekte langsam zu Fuß abgegangen und 

dabei auch die zuvor ausgebrachten künstlichen Verstecke vorsichtig angehoben und auf 

Anwesenheit von darunter befindlichen Reptilien kontrolliert. 

Vorgefundene Individuen sowohl entlang der Transekte als auch im Bereich der künstlichen 

Verstecke wurden nach Möglichkeit auf Artniveau bestimmt und Alter (adult/vorjährig/juve-

nil) sowie Geschlecht (männlich/weiblich) protokolliert. Aufgescheuchte Tiere, die bei der 

Flucht nicht mit ausreichender Sicherheit einer Reptilienart zugeordnet werden konnten, 

wurden dabei nicht als gesicherter Nachweis gewertet. Indirekte Nachweise z.B. durch den 

Fund von Häutungsresten wurden gesondert protokolliert. 

Die Bewertung der einzelnen Probeflächen erfolgte in Abhängigkeit des Zustandes der Rep-

tilien-Population, der Habitat-Qualität der Fläche sowie potentiell vorhandener Beeinträch-

tigungen unter Berücksichtigung der Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von 

Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland 

(LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT 2006) sowie des Leitfadens für die Bewertung 

des Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2017), 

wobei für jedes der drei Teilkriterien eine Beurteilung anhand einer 3-stufigen Bewertungs-

skala („A“, „B“, „C“ – nachfolgend: „hoch“, „mittel“, „gering“) vorgenommen wurde. Für die 

Bewertung der Lokalen Population wurde abweichend davon eine Einstufung anhand einer 

5-stufigen Bewertungsskala in Abhängigkeit von Art und Anzahl der im Zuge der Kartierun-

gen nachgewiesenen Reptilien durchgeführt, wobei auch berücksichtigt wurde, ob neben 

adulten Tiere beiderlei Geschlechts zusätzlich juvenile bzw. vorjährige Tiere auf den Pro-

beflächen vorhanden waren, was auf fortpflanzungsfähige und stabile Populationen hindeu-

tet. Die einzelnen Probeflächen wurden dabei folgendermaßen eingestuft: 

 

Sehr gering:  

Es liegen keine gesicherten Nachweise zu Reptilien vor. Fläche ist als Lebensraum für 

Reptilien nicht von Bedeutung. 

 

Gering:  

Es liegen i.d.R. nur einzelne (<5) Nachweise zu planungsrelevanten bzw. zumindest weite-

ren Reptilienarten vor. Fläche ist als Lebensraum für Reptilien nur von geringer Bedeutung. 
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Mittel: 

Es liegen i.d.R. mehrere (<10) Nachweise zu planungsrelevanten Reptilien vor. Fläche ist 

als Lebensraum für Reptilien von durchschnittlicher Bedeutung.  

 

Hoch: 

Es liegen i.d.R. häufige (<20) Nachweise zu planungsrelevanten Reptilien vor. Fläche ist 

als Lebensraum für Reptilien von hoher Bedeutung. 

 

Sehr hoch: 

Es liegen i.d.R. überaus viele Nachweise (20+) zu planungsrelevanten Reptilien vor. Fläche 

ist als Lebensraum für Reptilien von sehr hoher Bedeutung. 

 

Für die Flächenbewertung wurde ausgehend von den drei Teilkriterien Population, Habitat-

qualität und Beeinträchtigungen basierend auf fachgutachterlicher Einschätzung eine Ge-

samtbewertung ermittelt wobei dem Teilkriterium Zustand der Population ein höheres Ge-

wicht zugeprochen wurde. Probeflächen auf denen im Rahmen der Kartierungen weder di-

rekte noch indirekte Nachweise zu Reptilien erbracht werden konnte, wurden unabhängig 

davon als sehr gering eingestuft. 

6.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 51 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 51: Kartierungstermine Reptilien 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

[A] 

25.02.2021 Auslegung Künstliche Verstecke entlang Transekte 1-18 

02.03.2021 Auslegung Künstliche Verstecke entlang Transekte 1-18 

27.04.2021 Auslegung Künstliche Verstecke entlang Transekte 19-28 

1 

09.05.2021 9:00 bis 17:00 Uhr, 14°C bis 27°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

01.06.2021 9:00 bis 17:00 Uhr, 14°C bis 20°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

09.06.2021 9:00 bis 13:00 Uhr, 17°C bis 19°C, sonnig, teils bewölkt 

2 
28.06.2021 9:00 bis 18:30 Uhr, 25°C bis 29°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

02.07.2021 9:00 bis 17:00 Uhr, 16°C bis 20°C, sonnig, leicht bewölkt 

3 
20.07.2021 8:30 bis 18:00 Uhr, 16°C bis 23°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

22.07.2021 9:00 bis 17:30 Uhr, 18°C bis 26°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

4 
11.08.2021 9:00 bis 17:30 Uhr, 18°C bis 27°C, sonnig, teils bewölkt 

12.08.2021 9:00 bis 17:30 Uhr, 19°C bis 28°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

5 
07.09. 2021 8:30 bis 17:30 Uhr, 16°C bis 24°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

08.09.2021 9:00 bis 17:00 Uhr, 19°C bis 23°C, sonnig, überwiegend wolkenlos 

6 
01.10.2021 9:00 bis 18:30 Uhr, 08°C bis 18°C, sonnig, teils bewölkt 

02.10.2021 9:00 bis 14:00 Uhr, 14°C bis 16°C, sonnig, leicht bewölkt 
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6.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten auf den Probeflächen insgesamt 4 Reptilienarten nach-

gewiesen werden (siehe Tabelle 52). Eine Übersicht über die Ergebnisse der Kartierungen 

in Bezug auf die einzelnen Probeflächen befindet sich in Tabelle 53. Die gesicherten Nach-

weise zu Reptilien im Untersuchungsraum sind in der Abbildung 62 dargestellt. 

Tabelle 52: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Reptilienarten 

Artname Rote Liste1)  Schutz
sta-
tus2) 

FFH-
RL3) 

Bemerkung  

BW BY D 

Anguis fragilis (Blindschleiche) * * * b  Häufigste Art 
unter KVs 

Natrix natrix (Ringelnatter) 3 3 3 b  Einzelfund 

Lacerta agilis (Zauneidechse) V 3 V s IV Häufigste Art 
auf Transekten 

Zootoca vivipara (Waldeidechse) * 3 V b  Vereinzelte 
Nachweise 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg und Deutschland: 0 = ausgestorben, 
1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem 
selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt).  
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

 

Tabelle 53: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Nr. Art und Lage 

Teilbewertung Probefläche für Reptilien Ge-
samt-
bewer-
tung  

Zustand der Population Habitatqualität Beeinträchti-
gungen 

1 Offenland süd-
lich Trochtelfin-
gen, 715 m 
Transekt 

Sehr hoch  
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 26 
Nachweise 

Hoch 
Heidefläche, struk-
turreich, süd-/süd-
ostexponiert, Hang-
lage  

Mittel 
teilweise be-
weidet, Suk-
zession ge-
ring, Straßen 
vorhanden 

Sehr 
Hoch 
 

2 Felshang öst-
lich Härtsfeld-
hausen, 219 m 
Transekt 

Gering 
Nachweis einer adulten 
männlichen und einer adul-
ten weiblichen Zaun-
eidechse 

Hoch 
Felshang mit an-
grenzendem Kalk-
magerrasen, struk-
turreich, südexpo-
niert, 

Mittel 
teilweise be-
weidet, teils 
Sukzession, 
Straßen vor-
handen 

Mittel 
 

3 Bahnböschung 
südlich 
Trochtelfingen, 
530 m 
Transekt 

Mittel 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 5 
Nachweise 

Mittel 
Bahnböschung mit 
dichten Gehölzbe-
ständen und Brenn-
nesselhochstauden, 
südexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Stra-
ßen vorhan-
den 

Mittel  
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Nr. Art und Lage 

Teilbewertung Probefläche für Reptilien Ge-
samt-
bewer-
tung  

Zustand der Population Habitatqualität Beeinträchti-
gungen 

4 Offenland 
nördlich Troch-
telfingen, 
162 m Tran-
sekt 

Mittel 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 5 
Nachweise 

Hoch 
Kalkmagerrasen, 
strukturreich z.T. 
felsig, südexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Hoch 
 

5 Bahnböschung 
östlich Pflaum-
loch, 339 m 
Transekt  

Sehr hoch 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 24 
Nachweise; Einzelfund von 
Ringelnatter und Blind-
schleiche 

Mittel 
Bahnböschung mit 
Gehölzbeständen 
und Brennnessel-
hochstauden, süd-
exponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Stra-
ßen vorhan-
den 

Hoch 
 

6 Bahnböschung 
östlich Pflaum-
loch, 344 m 
Transekt 

Gering 
Nachweise von einer adul-
ten und einer juvenilen 
männlichen Zauneidechse 
sowie einem unbestimmten 
Individuum, insgesamt 3 
Nachweise; Einzelfund ei-
ner adulten Blindschleiche 

Mittel 
Bahn- bzw. Stra-
ßenböschung mit 
angrenzendem 
Saum und Grünflä-
chen, gehölzbe-
schattet, nordexpo-
niert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Stra-
ßen vorhan-
den 

Gering 

7 Waldrand 
nordwestlich 
Benzenzim-
mern, 275 m 
Transekt 

Sehr gering 
Keine gesicherten Nach-
weise von Reptilien  

Mittel 
Straßenböschung 
am Waldrand nahe 
Feuchtbiotop, süd-
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Sehr 
gering 
 

8 Waldrand 
westlich von 
Kirchheim am 
Ries, 130 m 
Transekt 

Sehr gering 
Keine Nachweise 

Mittel 
Waldrand in Tallage 
mit angrenzenden 
Grünland- und 
Feuchtlebensräu-
men, nordwestex-
poniert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Sehr 
gering 
 

9 Waldrand 
nordwestlich 
Michelfeld, 
522 m Tran-
sekt 

Gering 
Nachweis nur für ein unbe-
stimmtes Exemplar (Zaun-
eidechse oder 
Waldeidechse) sowie Häu-
tungsreste deuten auf An-
wesenheit von Reptilien hin 

Mittel 
Lichter Waldrand, 
strukturreich, forst-
wirtschaftlich ge-
nutzt, nordostexpo-
niert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Gering 

10 Waldrand 
nördlich Mi-
chelfeld, 296 m 
Transekt 

Sehr gering 
Keine gesicherten Nach-
weise, aber Einzelfund von 
Häutungsresten (evtl. Zau-
neidechse) deutet auf Vor-
kommen hin 

Mittel 
Waldrand mit Innen-
lichtung, teils voll-
ständig verschattet, 
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Gering 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 137 

Nr. Art und Lage 

Teilbewertung Probefläche für Reptilien Ge-
samt-
bewer-
tung  

Zustand der Population Habitatqualität Beeinträchti-
gungen 

11 Offenland süd-
westlich Röttin-
gen, 449 m 
Transekt 

Hoch 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 16 
Nachweise 

Hoch 
Wacholderheide mit 
Hanglage, südwest-
exponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Stra-
ßen vorhan-
den 

Hoch 

12 Straßenbö-
schung südlich 
Röttingen, 
316 m Tran-
sekt 

Mittel 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 6 
Nachweise 

Mittel 
Straßenböschung 
mit angrenzendem 
Grünland, gehölz-
bestanden, süd-
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Stra-
ßen vorhan-
den 

Mittel 

13 Wald südlich 
von Röttingen, 
228 m Tran-
sekt 

Gering 
Einzelfund einer juvenilen 
Zauneidechse; Einzelfund 
einer juvenilen 
Waldeidechse, einer Blind-
schleiche sowie Skelett-
Überreste einer unbestimm-
ten Eidechse 

Mittel 
Aufschüttungsflä-
che/Deponie im 
Waldinneren, zeit-
weise strukturreich 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Gering 

14 Offenland 
nördlich Auf-
hausen, 357 m 
Transekt 

Gering 
Einzelfund einer juvenilen 
Zauneidechse 

Mittel 
Grünland mit Hang-
lage und angren-
zender Ackerfläche 
mit Gehölzreihe, 
südostexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Gering  

15 Offenland 
nördlich Auf-
hausen, 412 m 
Transekt 

Mittel 
Sowohl adulte (männlich 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 5 
Nachweise 

Hoch 
Kalk-Magerrasen 
mit angrenzenden 
Wald/Gehölzflä-
chen, strukturreich, 
Plateau mit Südex-
position 

Mittel 
Sukzession 
gering, Wege 
vorhanden 

Hoch 

16 Waldrand öst-
lich Härtsfeld-
hausen, 194 m 
Transekt 

Mittel 
Nachweise adulter Weib-
chen sowie eines Jungtiers 
der Zauneidechse, insge-
samt 3 Nachweise; mehrere 
Nachweise adulter sowie 
juveniler Blindschleichen, 
Einzelfund eines Jungtiers 
der Waldeidechse 

Mittel 
Straßenböschung 
am Waldrand, süd-
exponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Mittel 
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Nr. Art und Lage 

Teilbewertung Probefläche für Reptilien Ge-
samt-
bewer-
tung  

Zustand der Population Habitatqualität Beeinträchti-
gungen 

17 Straßenbö-
schung südlich 
Michelfeld, 
217 m Tran-
sekt 

Sehr gering 
Keine gesicherten Nach-
weise, aber Einzelfund von 
Häutungsresten (eventuell 
Zauneidechse) deutet auf 
Vorkommen hin 

Mittel 
Straßen-/Weges-
rand entlang Jung-
wald/Aufforstungs-
fläche, überwiegend 
südostexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Gering 

18 Straßenbö-
schung west-
lich Dirgen-
heim, 189 m 
Transekt 

Gering 
Einzelfund einer juvenilen 
Zauneidechse 

Mittel 
Straßenböschung 
mit Hecken und Ge-
hölzbeständen und 
angrenzender 
Streuobstwiese, 
überwiegend süd-
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Gering 

19 Gehölzrand 
westlich von 
Kirchheim am 
Ries, 250 m 
Transekt 

Sehr gering 
Keine gesicherten Nach-
weise zu Reptilien 

Mittel 
Weiher mit Hecken- 
und Gehölzbestand, 
südexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Sehr 
gering 

20 Waldrand süd-
westlich Ker-
kingen, 250 m 
Transekt 

Sehr gering 
Nachweise nur für zwei 
adulte Blindschleichen 

Mittel 
Waldrand, teilweise 
strukturreich, süd-
exponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, Wege 
vorhanden 

Gering 

21 Straßenbö-
schung süd-
westlich Ker-
kingen, 150 m 
Transekt 

Mittel 
Sowohl adulte (männliche 
und weiblich) als auch vor-
jährige bzw. juvenile Zaun-
eidechsen, insgesamt 6 
Nachweise; häufige Nach-
weise von adulten sowie ju-
venilen Blindschleichen 

Mittel 
Straßenböschung 
am Waldrand, süd-
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Mittel 

22 Wald südwest-
lich Kerkingen, 
250 m Tran-
sekt 

Sehr Gering 
Nachweise nur für mehrere 
juvenile Blindschleichen 

Mittel 
Waldlichtung, teils 
forstwirtschaftlich 
genutzt, struktur-
reich, hoher Be-
wuchs 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Gering 

23 Waldrand öst-
lich Röttingen, 
250 m Tran-
sekt 

Gering 
Nachweis von zwei adulten 
Weibchen der Zaun-
eidechse sowie Fund von 
Häutungsresten (eventuell 
Zauneidechse), Einzelfund 
einer adulten Blindschlei-
che 

Mittel 
Waldrand, struktur-
reich mit Alt- bzw. 
Totholz und angren-
zendem Grünland, 
südwestexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Gering 
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Nr. Art und Lage 

Teilbewertung Probefläche für Reptilien Ge-
samt-
bewer-
tung  

Zustand der Population Habitatqualität Beeinträchti-
gungen 

24 Offenland süd-
lich Trochtelfin-
gen, 300 m 
Transekt 

Gering 
Nachweis sowohl adulter 
Männchen als auch Weib-
chen der Zauneidechse, 
insgesamt 4 Nachweise 

Mittel 
Feuchtlebensräume 
mit Schilfbeständen 
nahe Kleingarten-
anlagen bzw. Bahn-
linie, südexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Gering 

25 Offenland süd-
lich Trochtelfin-
gen, 200 m 
Transekt 

Gering 
Nachweis von juvenilen so-
wie adulten Zauneidech-
sen, insgesamt 4 Nach-
weise 

Mittel 
Grünland mit Ge-
hölzreihen nahe 
Bahnlinie, südexpo-
niert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Gering 

26 Bahnböschung 
östlich 
Trochtelfingen, 
600 m 
Transekt 

Mittel 
Nachweise mehrerer adul-
ter (männlich und weiblich) 
Zauneidechsen, insgesamt 
8 Nachweise 

Mittel 
Bahnböschung, 
strukturreich mit 
einzelnen Hecken- 
und Gehölzreihen, 
südexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Mittel 

27 Bahnböschung 
östlich 
Trochtelfingen, 
150 m 
Transekt 

Mittel 
Nachweise sowohl adulter 
(männlich und weiblich) als 
auch juveniler Zauneidech-
sen (insgesamt 6 Nach-
weise), zudem Fund von 
Häutungsresten 

Mittel 
Gehölzreihe entlang 
Bahnböschung, 
nordexponiert 

Mittel 
Sukzession 
gering, 
Straße vor-
handen 

Mittel 

28 Offenland 
nördlich 
Trochtelfingen, 
250 m 
Transekt 

Mittel 
Nachweise sowohl adulter 
(männlich und weiblich) als 
auch juveniler Zauneidech-
sen, insgesamt 8 Nach-
weise 

Hoch 
Kalkmagerrasen, 
felsenreich, süd-
westexponiert 

Mittel 
Sukzession 
voranschrei-
tend, Wege 
vorhanden 

Hoch 

Mit Aushahme der Probeflächen 7, 8 und 19 konnten im Zuge der Kartierungen auf allen 

Probeflächen Reptilien entweder direkt durch Sichtbeobachtung nachgewiesen oder, wie 

im Fall der Probeflächen 9, 10 und 17, bedingt durch den Fund von Häutungsresten indirekt 

auf deren Anwesenheit geschlossen werden (siehe  

Abbildung 62). Der überwiegende Teil der Probeflächen zeichntete sich durch wenigstens 

vereinzelte Nachweise von Individuen aus, wobei insbesondere die Zauneidechse (Lacerta 

agilis) sowie die Blindschleiche (Anguis fragilis) die am häufigsten vorgefundenen Arten 

darstellten. Vereinzelt konnte auch die Waldeidechse (Zootoca vivipara) sowie die 

Ringelnatter (Natrix natrix) nachgewiesen werden. Ein Nachweis der auch im 

Untersuchungsraum potentiell verbreiteten Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie der 

Kreuzotter (Vipera berus) konnte hingegen nicht erbracht werden. Die 

Verbreitungsschwerpunkte der nachgewiesenen Reptilienarten lagen überwiegend im 
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Nordwesten sowie im Südosten des Untersuchungsraums. Der Verbreitungsschwerpunkt 

der Blindschleiche lag vor allem im nordwestlichen Teil des Untersuchungsraums, in den 

Waldbereichen nordwestlich von Bopfingen bzw. des Ipf. Die Zauneidechse trat 

insbesondere westlich von Bopfingen sowie im Südosten im Bereich 

Trochtelfingen/Pflaumloch auf, wobei insbesondere auf den Bahnböschungen (z.B. 

Probefläche 5) sowie den Heideflächen/Magerrasen (z.B. Probeflächen 1 und 11) größere 

Vorkommen nachgewiesen werden konnten. Da hierbei jeweils sowohl adulte Männchen 

und Weibchen als auch juvenile Tiere nachgewiesen werden konnten, ist davon 

auszugehen, dass dort stabile lokale Populationen vorhanden sind. Die im Südwesten 

dominierenden Waldflächen bzw. -randbereiche sowie die im Nordosten liegenden 

ausgeräumten Ackerlandschaften stellen hingegen nur untergeordnete Habitate für 

planungsrelevante Reptilien dar. Aufgrund der weitläufigen Verbreitung der Art ist ein 

Vorkommen der Zauneidechse jedoch auch dort in kleinräumig strukturreichen Habitaten 

z.B. entlang von Wald- und Wegesrändern zur erwarten. Im Rahmen der Kartierungen der 

Brutvögel beispielsweise wurde die Zauneidechse auch unmittelbar östlich der Probefläche 

4 sowie südöstlich der Probefläche 8 beobachtet. 
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Abbildung 62: Nachweise zu Reptilien im Untersuchungsraum
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6.3  Beurteilen der Ergebnisse 

Aufgrund der weiträumigen Verbreitung von Reptilien, insbesondere der Zauneidechse im 

Untersuchungsraum ist eine Betroffenheit der Art grundsätzlich bei allen Varianten zu er-

warten bzw. nicht im Vorfeld auszuschließen. Da sich vor allem auf den Probeflächen im 

Südosten sowie im Westen des Untersuchungsraums schwerpunktmäßige Vorkommen der 

Zauneidechse zu befinden scheinen, sind im Norden des Untersuchungsraums voraussicht-

lich geringere Betroffenheiten zu erwarten, da weniger hochwertige Reptilienhabitate ge-

quert werden. Im Süden des Untersuchungsraums hingegen sind deutlich mehr Lebens-

räume mit höherer Bedeutung für Reptilien vorhanden, insbesondere naturschutzfachlich 

hochwertige Grünland- bzw. Heideflächen sowie die Böschungen entlang der Eisenbahnli-

nie, welche insgesamt die Lebensräume mit der höchsten Bedeutung für Reptilien im Un-

tersuchungsraum darzustellen scheinen. In Bereichen mit überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Ackerflächen z.B. im Nordosten des Untersuchungsraums sowie in den Waldbe-

reichen im Westen des Untersuchungsraums sind hingegen wesentlich geringere Betrof-

fenheiten planungsrelevanter Reptilien zu erwarten.  

7 Xylobionte Käfer 

7.1 Methodik 

7.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der xylobionten Käfer erfolgte auf insgesamt 4 Probeflächen (HK 1-4), deren 

Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunis-

tischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde (siehe Abbildung 63).  
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Abbildung 63a-d: Probeflächen der Kartierung der xylobionten Käfer 

7.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von ALBRECHT ET AL. (2014) für die 

Strukturkartierung für totholz- und mulmbewohnende Käferarten (Methode XK1).  

Hierbei wurden bei der Erstbegehung am 11.04.2021 relevante Habitatstrukturen aufge-

nommen und eingemessen (GARMIN GPSmap 60CSx). 
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Die in Tabelle 56 vorgenommenen Bewertungen der einzelnen Teilflächen hinsichtlich ihrer 

ökologischen Bedeutung für Xylobionte Käferarten orientieren sich an den Charakterisie-

rungen. Gering dimensionierte Bäume bzw. ungünstige Expositionen führen zusammen mit 

der klimatisch ohnehin wenig begünstigten Gesamtlage des Untersuchungsgebiets zu Ein-

stufungen als gering oder eingeschränkt geeignet, Altbestände oder ältere Einzelbäume mit 

ausgeprägten Habitatstrukturen wie Großbaumhöhlen umgekehrt zu einer Einstufung als 

hoch bzw. gut geeignet. 

7.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 54 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 54: Kartierungstermine xylobionte Käfer 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

1 
 

11.04.2021 
 Begehung Flächen, Aufnahme Habitatstrukturen XK1 

 

7.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten auf den Probeflächen insgesamt vor allem zwei Bereiche 

mit hohem Potential für xylobionte Käferartenarten nachgewiesen werden, die beiden Teil-

flächen der HK 1. Zwar ist der Hirschkäfer auch auf den übrigen Flächen nicht auszuschlie-

ßen, infolge ihrer ungünstigen Exposition und des Mangels an geeignetem Larvenentwick-

lungshabitat sind dort jedoch nur wenige potenzielle Lebensraumrequisiten für Imagines 

(Saftlecken- und Rendezvousbäume) zu finden (siehe Tabelle 55). Für weitere europarecht-

lich streng geschützte Arten findet sich kein Potenzial bzw. liegt das UG weit außerhalb 

bekannter und anzunehmender Vorkommensgebiete (Heldbock, Alpenbock, Scharlachkä-

fer, Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer). Eine Übersicht über die Ergebnisse der Kar-

tierungen in Bezug auf die einzelnen Probeflächen befindet sich in Tabelle 56.  

Tabelle 55: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Potenziale für xylobionte Käfer  

Artname 
(deutsch / wis-
senschaftlich) 

Rote Liste1) Schutz-
status2) 

FFH-RL3) Bemerkung  

BW BY D 

Eremit 
Osmoderma er-
mita 

2 2 2 s II, IV HK 1 Nord und Süd 
Höhlungen in Obstbäumen 

Gr. Goldkäfer 
Protaetia 
aeruginosa 

2 2 1 s  HK 1 Nord und Süd 
Höhlungen in Obstbäumen 
Nicht auszuschließen HK 3, 4 

Marmorierter 
Goldkäfer 
Protaetia lug-
ubris 

2 2 2 b  HK 1 Nord und Süd 
Höhlungen in Obstbäumen 
Nicht auszuschließen HK 3, 4 
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Artname 
(deutsch / wis-
senschaftlich) 

Rote Liste1) Schutz-
status2) 

FFH-RL3) Bemerkung  

BW BY D 

Gewöhnlicher 
Rosenkäfer 
Cetonia aurata 

* * * b  HK 1 Nord und Süd 
Höhlungen in Obstbäumen 
Nicht auszuschließen HK 3, 4 

Hirschkäfer 
Lucanus cervus 

3 2 2 b II HK 4, HK 3, HK 2, HK 1 
Nicht auszuschließen – überwie-
gend nur Potenziale für Lebens-
raumrequisiten für Imagines 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg (BENSE, 2001), Bayern und 
Deutschland (GEISER, 1998): 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefähr-
det, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt).  
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

Tabelle 56: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Nr. Art und Lage Charakterisierung 
Bewertung für 
xylobionte Kä-
fer 

1 Streuobstbestände bei 
Trochtelfingen 

Alter, höhlenreicher Streuobstbestand 
in 2 Teilflächen 

Hoch 

2 Jagstheimer Holz In Teilen Laubbaumbestand mit jünge-
ren bis mittelalten Eichen, nur gering di-
mensioniertes Totholz 

Eingeschränkt 
(Hirschkäfer) 

3 Siegert Jungbestand (Laubbäume), Nord/-ost-
saum mit sehr alten Eichen (BHD >90-
100cm) ohne aktuelle Habitatstruktu-
ren, gutes Totholzangebot auch stärke-
rer Dimension 

Eingeschränkt 
Hirschkäfer 
(Nordexposi-
tion!) 

4 Wald s Röttingen Kleiner Bestand mittelalter Eichen zwi-
schen Nadelforsten, wenige anbrüchige 
Alteichen, gutes Totholzangebot mittle-
rer Dimension 

Eingeschränkt 
Hirschkäfer 
(Nordexposi-
tion!) 

Einen Überblick über aufgenommene Habitatstrukturen in den einzelnen 

Untersuchungsflächen liefert Abbildung 64. Eine Zusammenstellung der aufgenommenen 

Habitatstrukturen erfolgt in Tabelle 57. 
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Abbildung 64a-e: Potenzielle Habitatflächen xylobionter Käfer 

 

Tabelle 57: Aufgenommene Habitatstrukturen 

Weg-
punkt 

Koordinaten 
UTM 

Baumart 
 

Habitatstruktur 
 

pot. Bedeutung 
 

219 
 

32 U 601767 
5415808 

Eiche 
 

Saftfluss 
 

Hirschkäfer 
 

220 
 

32 U 601637 
5415728 

- 
 

zentraler Aufnahmepunkt 
Totholz 

- 
 

221 
 

32 U 601923 
5410580 

Apfel 
 

Stammhöhle 2m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

222 
 

32 U 601910 
5410585 

Apfel 
 

Stammhöhle 2m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

223 
 

32 U 601894 
5410563 

Apfel 
 

Stammhöhle 2m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

224 
 

32 U 602371 
5411689 

Apfel 
 

Stammläsion 0,6-1m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

225 
 

32 U 602382 
5411694 

Apfel 
 

beg. Stammhöhle 0,5m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

226 
 

32 U 602428 
5411667 

Most-
birne 

Grünspechthöhle 2,5m 
 

Hirschkäfer, Eremit, Gold- und 
Rosenkäferarten 

227 
 

32 U 602345 
5411678 

- 
 

zentraler Aufnahmepunkt 
Totholz 

- 
 

228 
 

32 U 597530 
5415330 

Hainbu-
che 

stark anbrüchig, Specht-
höhle 6m 

Gold- und Rosenkäferarten 
 

229 
 

32 U 597518 
5415379 

- 
 

zentraler Aufnahmepunkt 
Totholz 

- 
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Weg-
punkt 

Koordinaten 
UTM 

Baumart 
 

Habitatstruktur 
 

pot. Bedeutung 
 

230 
 

32 U 594057 
5413560 

Eiche 
 

anbrüchig, Spechthöhle im 
Wipfelbereich 

Hirschkäfer, Gold- und Rosen-
käferarten 

 

7.3 Beurteilen der Ergebnisse 

Wegen der ungünstigen klimatischen Exposition und Höhenlage ist ein Nachweis des 

Hirschkäfers (Lucanus cervus) aktuell nicht sehr wahrscheinlich, jedoch vor allem in den 

offenen Lebensräumen wie HK 1 nicht auszuschließen. Vorhandene, einzelne Lebensraum-

requisiten in den übrigen Probeflächen sind im konkreten Fall zu prüfen. 

Eine Erhaltung der besonders starken Eichen am Nord-/ostsaum der HK 3 ist allgemein 

naturschutzfachlich unbedingt wichtig, auch wenn sich hier derzeit noch keine konkreten 

wertgebenden Habitatstrukturen auffinden lassen.  

Bezüglich der mulmhöhlenbesiedelnden Arten und insbesondere des Eremiten bzw. Juch-

tenkäfers (Osmoderma eremita) als europarechtlich streng geschützte, prioritäre Art sind 

im Falle einer unvermeidlichen Inanspruchnahme der wertvollen Höhlenstrukturen in HK 1 

Baumbeprobungen durchzuführen.  

8 Krebse 

Für die Beurteilung der Vorkommen von planungsrelevanten Krebsen im Untersuchungs-

gebiet wurde im Vorfeld der Kartierungen zunächst eine Potentialanalyse der aquatischen 

Arten durchgeführt, bei der an allen geeigneten Gewässern innerhalb des Untersuchungs-

raums, die durch eine bzw. mehrere Varianten gequert werden, Übersichtsbegehungen mit 

stichprobenhafter Bestandserfassung erfolgten. Die Ergebnisse der Potentialanalyse sind 

im Vorfeld bereits in einem gesonderten Gutachten aufgeführt worden (BAADER KONZEPT 

2021, siehe Anhang 2). Basierend darauf wurde eine detaillierte Kartierung der Artengruppe 

der Krebse im Untersuchungsraum im Jahr 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kar-

tierung sind in einem gesonderten Gutachten (siehe Anhang 3) dargestellt. 

9 Muscheln 

Für die Beurteilung der Vorkommen von planungsrelevanten Muscheln im Untersuchungs-

gebiet wurde im Vorfeld der Kartierungen zunächst eine Potentialanalyse der aquatischen 

Arten durchgeführt, bei der an allen geeigneten Gewässern innerhalb des Untersuchungs-

raums, die durch eine bzw. mehrere Varianten gequert werden, Übersichtsbegehungen mit 

stichprobenhafter Bestandserfassung erfolgten. Die Ergebnisse der Potentialanalyse sind 

im Vorfeld bereits in einem gesonderten Gutachten aufgeführt worden (BAADER KONZEPT 

2021, siehe Anhang 2). Basierend darauf wurde eine detaillierte Kartierung der Artengruppe 
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der Muscheln im Untersuchungsraum im Jahr 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 

Kartierung sind in einem gesonderten Gutachten (siehe Anhang 3) dargestellt . 

10 Fische 

Für die Beurteilung der Vorkommen von planungsrelevanten Fischen im Untersuchungsge-

biet wurde im Vorfeld der Kartierungen zunächst eine Potentialanalyse der aquatischen 

Arten durchgeführt, bei der an allen geeigneten Gewässern innerhalb des Untersuchungs-

raums, die durch eine bzw. mehrere Varianten gequert werden, Übersichtsbegehungen mit 

stichprobenhafter Bestandserfassung erfolgten. Die Ergebnisse der Potentialanalyse sind 

im Vorfeld bereits in einem gesonderten Gutachten aufgeführt worden (BAADER KONZEPT 

2021, siehe Anhang 2). Basierend darauf wurde eine detaillierte Kartierung der Artengruppe 

der Fische im Untersuchungsraum im Jahr 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kar-

tierung sind in einem gesonderten Gutachten (siehe Anhang 3) dargestellt . 

11 Strukturen in Wäldern 

11.1 Methodik 

11.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Kartierung der Waldstrukturen erfolgte zunächst auf 19 Aufnahmepunkten (1-19), deren 

Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunis-

tischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde (siehe Abbildung 65). Die Aufnahmepunkte 

wurden um 6 weitere Punkte ergänzt (20-25), die sich entlang der Varianten in Wäldern 

ohne bisherige Aufnahmepunkte befanden. Dadurch wurden insgesamt 25 Aufnahme-

punkte erfasst. Im Umkreis der Aufnahmepunkte befanden sich sehr unterschiedliche Wäl-

der, sodass pro Aufnahmepunkt in der Regel mehrere Transekte (z.B. Nr. 1_1, 1_2, 1_3 

usw.) in einem Bereich von 500 m begangen wurden, um eine repräsentative Abdeckung 

aller Waldtypen zu gewährleisten (vgl. Abbildung 65, gelbe Punkte).  
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Abbildung 65: Aufnahmepunkte Waldstrukturkartierung 
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11.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Kartierung erfolgte entsprechend den Vorgaben von Albrecht et al. (2014) für die Struk-

turkartierung in Wäldern (Methode V4). Die Waldstrukturkartierung umfasste die Erfassung 

der dominierenden Hauptbaum- und Nebenbaumarten, Nadelholzanteil, Schichtung (1./2. 

Baumschicht, Strauchschicht, Krautschicht), Alter (Jungwuchs, schwaches/ mittleres/ star-

kes Baumholz) und Habitatstrukturen (Altholzbäume, stehende Totholzbäume, Höhlen-

bäume, Bäume mit Spaltenquartieren). Es wurden auch Beobachtungen zur vorkommenden 

Fauna und weiteren speziellen Habitatmerkmalen notiert, z.B. Großhöhlen (Schwarz-

spechte), Vogelhorste (Greifvögel), Totholzhaufen/ Wurzelteller (Wildkatze), fruchttragende 

Sträucher (Haselmaus) und Mulmbäume/ viel liegendes Totholz (Totholzkäfer). Die Wälder 

wurden auf Grundlage der Anzahl an Habitatstrukturen (keine, wenig, mittel, viel) in gering-

wertige, mittelwertige und hochwertige Wälder eingeteilt. 

Für die Habitatstrukturen wurden jeweils 0 bis 4 Punkte vergeben (keine = 0, gering = 1, 

mittel = 2, hoch = 3) und für das Vorhandensein von Großhöhlen zusätzlich 0 bis 1 Punkt 

(nein = 0, ja = 1). Daraus ergibt sich eine maximal mögliche Gesamtpunktzahl von 13 Punk-

ten. Für die Einstufung in geringwertige, mittelwertige und hochwertige Flächen wurde fol-

gende Einteilung vorgenommen: 

- 0-4 Gesamtpunkte: geringwertig 

- 5-9 Gesamtpunkte: mittelwertig 

- 10-13 Gesamtpunkte: hochwertig 

11.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 58 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 58: Kartierungstermine Waldstrukturen 

Durchgang Datum/Zeitraum  Anmerkungen 

1 24.02.2021 - 

2 25.02.2021 - 

3 01.03.2021 - 

4 30.04.2021 Kartierung der zusätzlichen Aufnahmepunkte 
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11.2 Ergebnisse der Kartierungen 

Im Untersuchungsgebiet konnten auf den Probeflächen insgesamt 9 hochwertige Waldbereiche nachgewiesen werden (siehe 

Tabelle 59). Eine Übersicht über die erfassten Waldstrukturen ist in Abbildung 66 enthalten. 

Tabelle 59: Ergebnisse der Kartierungen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

1_1 < 25 % Bergahorn 
Lärche, Fichte, Rot-
buche, Stieleiche, 
Spitzahorn, Hainbu-
che 

alle Schich-
ten 

alle  
Alters-
klassen 

wenig keine wenig wenig - geringwer-
tig 

1_2 < 25 % Rotbuche 
Stieleiche, Salweide, 
Fichte 

alle Schich-
ten 

alle  
Alters-
klassen 

mittel keine wenig wenig - geringwer-
tig 

1_3 < 25 % Rotbuche 
Stieleiche, Fichte, 
Traubeneiche 

alle Schich-
ten 

alle  
Alters-
klassen 

wenig keine wenig wenig - geringwer-
tig 

1_4 < 25 % Rotbuche 
Hainbuche, Stielei-
che 

keine Kraut-
schicht 

alle  
Alters-
klassen 

wenig keine mittel wenig fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 

2_1 50-75 % Douglasie 
Rotbuche, Fichte 

nur 1. und 
2. Baum-
schicht 

nur 
schwach/ 
mittel 

keine wenig wenig wenig - geringwer-
tig 

2_2 < 25 % Rotbuche 
Bergahorn, Lärche 

keine Kraut-
schicht 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine wenig wenig Groß-
höhlen 

geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

2_3 25-50 % Rotbuche 
Lärche, Fichte, Berg-
ahorn, Traubeneiche 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig wenig keine - geringwer-
tig 

3_1 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel keine wenig wenig - geringwer-
tig 

3_2 < 25 % Bergahorn 
Rotbuche, Douglasie, 
Fichte, Lärche, Win-
terlinde, Holunder 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 

3_3 > 75 % Fichte 
Rotbuche, Bergahorn 

nur Strauch-
schicht 

nur 
Jung-
wuchs 

keine keine keine keine - geringwer-
tig 

3_4 < 25 % Rotbuche 
Stieleiche, Fichte, 
Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig keine wenig wenig - geringwer-
tig 

3_5 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Lärche, Trau-
beneiche 

keine 
Strauch-
schicht 

nur 1. 
Baum- 
und 
Strauch-
schicht 

keine keine wenig wenig - geringwer-
tig 

4_1 < 25 % Rotbuche 
Stieleiche, Birke, 
Douglasie, Lärche, 
Holunder, Fichte, 
Winterlinde 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig mittel viel mittel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

mittelwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

4_2 25-50 % Fichte 
Douglasie, Hainbu-
che, Rotbuche, Birke 

nur 1. und 
2. Baum-
schicht 

kein 
Jung-
wuchs 

mittel wenig mittel mittel Totholz-
haufen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

mittelwer-
tig 

5_1 < 25 % Stieleiche 
Hainbuche, Trauben-
eiche 

keine 
Strauch-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine mittel viel mittel Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

5_2 25-50 % Hainbuche 
Fichte, Stieleiche, 
Holunder 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine wenig wenig fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 

5_3 < 25 % Traubeneiche 
Rotbuche, Fichte 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig wenig wenig wenig Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

6_1 > 75 % Fichte 
Kiefer, Stieleiche 

nur 2. 
Baum-
schicht 

nur 
Jung-
wuchs 

keine keine wenig wenig - geringwer-
tig 

6_2 > 75 % Fichte 
Kiefer, Birke, Spit-
zahorn, Vogelkirsche 

nur 2. 
Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

6_3 < 25 % Schwarzerle 
Bergahorn, Holunder, 
Stieleiche, Fichte 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel mittel viel mittel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 

6_4 25-50 % Traubeneiche 
Rotbuche, Birke, Lär-
che 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine mittel wenig wenig - geringwer-
tig 

7_1 25-50 % Traubeneiche 
Rotbuche, Fichte, 
Douglasie, Roteiche, 
Lärche, Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel wenig wenig mittel Groß-
höhlen  

mittelwer-
tig 

7_2 50-75 % Fichte 
Rotbuche, Berg-
ahorn, Douglasie, 
Traubeneiche 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig keine wenig - geringwer-
tig 

7_3 50-75 % Fichte 
Rotbuche, Birke 

keine 
Strauch-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine wenig wenig wenig Groß-
höhlen 

geringwer-
tig 

8_1 < 25 % Rotbuche 
Winterlinde, Vogelkir-
sche, Fichte, Lärche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel keine keine wenig - geringwer-
tig 

8_2 50-75 % Fichte 
Rotbuche, Winter-
linde, Douglasie 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine wenig wenig Groß-
höhlen 

geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

8_3 < 25 % Rotbuche 
Winterlinde 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine keine keine mittel - geringwer-
tig 

9_1 50-75 % Fichte 
Rotbuche, Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig mittel mittel mittel Groß-
höhlen, 
Mulm-
bäume 

mittelwer-
tig 

9_2 25-50 % Rotbuche 
Fichte, Douglasie, 
Birke 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine keine wenig mittel - geringwer-
tig 

10_1 50-75 % Rotbuche 
Douglasie, Fichte, 
Hainbuche 

nur 1. und 
2. Baum-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig wenig wenig wenig - geringwer-
tig 

10_2 < 25 % Stieleiche 
Hainbuche, Rotbu-
che, Schlehe 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel mittel viel viel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 

10_3 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Bergahorn, 
Stieleiche, Salweide, 
Douglasie, Vogelkir-
sche 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel wenig wenig mittel - mittelwer-
tig 

10_4 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Hasel, Stielei-
che, Hainbuche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel viel mittel viel fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

hochwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

11_1 < 25 % Rotbuche 
Schlehe, Waldkiefer, 
Feldahorn, Stielei-
che, Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel viel viel viel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher, 
Mulm-
bäume  

hochwer-
tig 

12_1 25-50 % Rotbuche 
Traubeneiche, Birke, 
Bergahorn, Fichte, 
Hainbuche, Dougla-
sie 

nur 1. und 
2. Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 

12_2 50-75 % Fichte 
Bergahorn, Hainbu-
che, Douglasie, Stiel-
eiche, Schwarzerle 

nur 1. und 
2. Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine wenig wenig keine - geringwer-
tig 

12_3 50-75 % Fichte 
Stieleiche, Rotbuche, 
Holunder, Winter-
linde 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig mittel mittel fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

mittelwer-
tig 

12_4 < 25 % Stieleiche 
Hainbuche, Fichte 

nur 2. 
Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 

13_1 > 75 % Fichte 
Stieleiche, Birke, 
Hainbuche 

keine Kraut-
schicht 

kein 
Jung-
wuchs 

mittel wenig mittel mittel Groß-
höhlen, 
Mulm-
bäume 

mittelwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

13_2 > 75 % Fichte 
Traubeneiche, Wald-
kiefer, Hainbuche, 
Salweide, Birke 

alle Schich-
ten 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine wenig wenig - geringwer-
tig 

13_3 < 25 % Stieleiche 
Roteiche, Hainbuche, 
Lärche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel wenig mittel mittel Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

14_1 < 25 % Traubeneiche 
Bergahorn, Rotbu-
che, Hainbuche, 
Stieleiche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel mittel viel viel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 

14_2 < 25 % Rotbuche 
Traubeneiche, Berg-
ahorn, Roteiche, 
Hainbuche, Trauben-
kirsche 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine viel viel viel Groß-
höhlen, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 

15_1 < 25 % Rotbuche 
Lärche, Bergahorn, 
Vogelkirsche, Trau-
beneiche 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig keine mittel wenig Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

15_2 < 25 % Rotbuche 
Salweide, Bergahorn, 
Vogelkirsche, Hain-
buche 

keine 2. 
Baum-
schicht 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

15_3 25-50 % Fichte 
Rotbuche, Vogelkir-
sche, Douglasie, 
Bergahorn, Trauben-
eiche 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine wenig mittel Groß-
höhlen  

geringwer-
tig 

16_1 50-75 % Fichte 
Rotbuche, Berg-
ahorn, Lärche, Hain-
buche, Douglasie, 
Spitzahorn 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig wenig wenig - geringwer-
tig 

16_2 25-50 % Fichte 
Bergahorn, Rotbu-
che, Lärche, Dougla-
sie 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig wenig mittel - geringwer-
tig 

16_3 > 75 % Fichte 
Rotbuche 

nur Kraut-
schicht und 
1. Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine keine - geringwer-
tig 

17_1 < 25 % Rotbuche 
Bergahorn, Stielei-
che, Vogelkirsche, 
Hainbuche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel wenig wenig mittel - mittelwer-
tig 

17_2 < 25 % Rotbuche 
Waldkiefer, Berg-
ahorn, Stieleiche, 
Vogelkirsche, Lärche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel viel viel viel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

18_1 < 25 % Rotbuche 
Bergahorn, Stielei-
che, Vogelkirsche, 
Hainbuche 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

viel viel viel viel Groß-
höhlen, 
Mulm-
bäume 

hochwer-
tig 

18_2 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Vogelkirsche, 
Hainbuche, Trauben-
eiche, Bergahorn 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel wenig mittel mittel Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

18_3 25-50 % Rotbuche 
Fichte, Douglasie, 
Vogelkirsche, Berg-
ahorn, Birke 

keine Kraut-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 

19_1 25-50 % Rotbuche 
Fichte, Vogelkirsche, 
Traubeneiche, Sal-
weide, Douglasie, 
Birke 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel keine viel wenig Groß-
höhlen, 
Totholz-
haufen 

mittelwer-
tig 

19_2 > 75 % Fichte 
Lärche, Traubenei-
che, Rotbuche 

alle Schich-
ten 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine keine keine keine - geringwer-
tig 

19_3 < 25 % Rotbuche 
Traubeneiche, Lär-
che, Fichte 

keine Kraut-
schicht 

alle Al-
tersklas-
sen 

mittel mittel mittel wenig Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

20_1 > 75 % Fichte 
Holunder, Rotbuche, 
Lärche 

keine 2. 
Baum-
schicht 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine keine keine fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

20_2 25-50 % Fichte 
Rotbuche, Weißdorn, 
Holunder 

nur Strauch-
schicht und 
2. Baum-
schicht 

kein mitt-
leres und 
starkes 
Baum-
holz 

keine wenig wenig keine fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 

21_1 25-50 % Rotbuche 
Esche, Fichte, Hain-
buche, Holunder 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig viel viel viel Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

hochwer-
tig 

22_1 < 25 % Rotbuche 
Bergahorn, Fichte, 
Schwazrerle, Hänge-
birke, Salweide, 
Ebrersche, Douglasie 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine wenig wenig wenig Groß-
höhlen, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

geringwer-
tig 

22_2 25-50 % Rotbuche 
Fichte, Stieleiche, 
Roteiche, Hainbuche, 
Hängebirke, Lärche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

keine mittel wenig mittel Vogel-
horst, 
fruchttra-
gende 
Sträu-
cher 

mittelwer-
tig 

22_3 25-50 % Rotbuche 
Fichte, Douglasie, 
Ebersche, Lärche 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig keine mittel mittel Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

23_1 25-50 % Rotbuche 
Vogelkirsche, Hain-
buche, Lärche, Eber-
sche, Spitzahorn 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine wenig keine wenig - geringwer-
tig 
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Auf-
nah-
me-

punkt-
Nr. 

Nadel-
holzan-

teil 

Dom. Hauptbaum-
art1) und Neben-

baumarten 
Schichtung 

Alter / 
Baum-

holz 

Habitatstrukturen Bewer-
tung 

Wald-
struktu-

ren 

Altholz-
bäume 

Totholz-
bäume 

Höhlen-
bäume 

Spalten-
quartiere 

Sons-
tige 

24_1 < 25 % Rotbuche 
Traubeneiche, Lär-
che, Hainbuche, 
Bergahorn, Holunder 

alle Schich-
ten 

alle Al-
tersklas-
sen 

wenig wenig mittel mittel Groß-
höhlen 

mittelwer-
tig 

24_2 < 25 % Bergahorn 
Weißdorn 

nur Strauch-
schicht und 
1. Baum-
schicht 

nur 
Jung-
wuchs 
und star-
kes 
Baum-
holz 

viel keine keine keine - geringwer-
tig 

25_1 < 25 % Rotbuche 
Fichte, Waldkiefer, 
Vogelkirsche, Feld-
ahorn 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine keine wenig - geringwer-
tig 

25_2 < 25 % Rotbuche 
Traubeneiche, 
Fichte, Lärche, Hain-
buche 

alle Schich-
ten 

kein star-
kes 
Baum-
holz 

keine keine keine keine - geringwer-
tig 

1) Dominierende Hauptbaumarten sind entsprechend fett markiert 
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Abbildung 66: Erfasste Waldstrukturen im Bereich der Aufnahmepunkte der Wald-

strukturkartierung 

11.3 Beurteilen der Ergebnisse 

Hochwertige Waldbereiche liegen überwiegend im westlichen Teil des Untersu-

chungsraums, wobei sich vor allem die Wälder im Bereich der Probeflächen 10, 11 

und 14 nördlich von Aufhausen (Barnholz, Siegert) sowie der Probeflächen 17 und 21 

nördlich von Unterriffingen (Heimbrach, Siechenhäule) durch hochwertige Strukturen 

in Form von Laubwaldbereichen mit teils hohem Alt- bzw. Totholzanteil und hoher 

Anzahl an Höhlen- bzw. Spaltenquartieren auszeichnen. Vereinzelt konnten hochwer-

tige Waldstrukturen auch im Bereich der Probefläche 18 im Westen des Untersu-

chungsraums (Dattenloh) bzw. im Bereich der Probefläche 6 (Jagstheimer Holz) vor-

gefunden werden. 

12 Beibeobachtungen weiterer planungsrelevanter Arten 

Im Rahmen der durchgeführten Kartierungen der aufgelisteten Arten bzw. Artengrup-

pen konnten zum Teil Beibeobachtungen zu weiteren, ggf. planungsrelevanten Tier- 

bzw. Pflanzenarten gemacht werden. Eine Übersicht über die im Untersuchungsraum 

nachgewiesenen Arten befindet sich in Tabelle 60 bzw. Abbildung 67. 
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Tabelle 60: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene, weitere planungsrelevante Arten 

Artname Rote Liste1)  Bemerkung 

BW BY D 

Castor fiber (Europäischer Biber) 

2)3)4) 
* * V FFH-Anhang IV Art 

Oedipoda caerulescens (Blauflü-
gelige Ödlandschrecke) 2) 

3 3 V - 

Sanguisorba officinalis (Großer 
Wiesenknopf) 2) 

* * * Larvalfutterpflanze für Hel-
len bzw. Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling 
(FFH-Anhang IV Arten) 

Proserpinus proserpina (Nacht-
kerzenschwärmer) 2) 

V V * FFH-Anhang IV Art 

Callimorpha quadripunctaria 
(Spanische Flagge) 2) 

* V * FFH-Anhang II Art 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg, Bayern und Deutschland: 0 
= ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = 
Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Beibeobachtung im Rahmen der Reptilienkartierung durch F. Halboth (Baader Konzept) 
3) Beibeobachtung im Rahmen der Brutvogelkartierung durch M. Stauss (Stauss & Turni) 
4) Beibeobachtung im Rahmen der Amphibienkartierung durch R. Patrzich (Regioplan) 
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Abbildung 67: Nachweise weiterer planungsrelevanter Arten im Untersuchungsraum 
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ANHANG 1 
Übersicht über nachgewiesene ubiquitäre Vogelarten auf den einzelnen Tran-

sekten 



Art T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 Summe
Amsel 4 13 8 6 6 9 6 8 3 11 8 8 5 1 3 4 3 2 5 0 4 9 5 0 3 14 3 12 19 10 10 4 2 7 215
Bachstelze 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Blässhuhn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 7
Blaumeise 5 1 1 3 4 0 0 4 2 6 3 4 2 0 1 0 4 0 0 0 2 2 1 0 0 7 0 3 5 6 8 0 1 4 79
Buchfink 9 18 10 9 10 11 0 11 4 10 9 9 4 1 3 3 9 0 0 0 3 5 4 0 1 14 1 7 18 9 11 2 1 9 215
Buntspecht 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 2 23
Dohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Dorngrasmücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 0 2 2 1 28
Eichelhäher 1 3 1 2 1 1 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 2 28
Elster 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 9
Gartenbaumläufer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 9
Gartengrasmücke 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 2 0 1 19
Gebirgsstelze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Gimpel 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
Graugans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
Graureiher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Grünfink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 8
Haubenmeise 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Hausrotschwanz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
Heckenbraunelle 1 2 1 3 0 2 0 5 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 1 0 3 0 0 34
Kernbeisser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kleiber 5 4 1 3 0 5 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 1 2 8 2 0 0 5 61
Kohlmeise 6 7 4 3 4 5 0 5 1 9 6 5 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 12 0 2 7 7 7 1 0 8 109
Misteldrossel 4 4 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 1 0 0 24
Mönchsgrasmücke 9 16 10 9 7 11 0 10 4 14 8 10 5 1 3 4 9 1 1 0 3 5 3 0 2 12 2 11 20 8 15 5 1 8 227
Nachtigall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Rabenkrähe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Reiherente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ringeltaube 2 4 2 0 3 3 0 3 1 4 3 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 2 7 4 2 0 0 3 61
Rostgans 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6
Rotkehlchen 7 12 7 8 7 9 0 5 3 11 7 9 1 0 2 2 6 1 0 0 1 5 2 0 1 13 1 5 16 8 10 3 1 7 170
Schwanzmeise 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Singdrossel 6 13 5 6 3 6 0 3 0 7 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 6 5 2 0 0 8 91
Sommergoldhähnchen 2 11 6 6 8 10 0 4 0 5 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 12 3 0 0 0 3 93
Stieglitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7
Sumpfmeise 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 14
Sumpfrohrsänger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 12 0 0 0 0 4 0 32
Tannenmeise 4 12 4 8 5 8 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 13 1 0 0 0 4 75
Teichrohrsänger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Wacholderdrossel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 0 0 1 13
Waldbaumläufer 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
Zaunkönig 9 10 4 5 6 7 0 6 3 7 6 6 1 0 0 2 5 0 0 0 0 4 1 0 0 9 0 2 16 7 6 2 1 8 133
Zilpzalp 3 7 5 5 3 6 0 6 3 8 6 4 4 0 2 4 3 1 0 0 2 3 1 0 1 15 1 4 17 6 6 4 2 5 137

Summe 79 143 72 80 72 98 8 84 28 104 79 77 36 5 18 31 64 8 13 0 19 52 25 0 19 148 17 104 181 94 106 30 15 90
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ANHANG 2 
Dokumentation faunistische Kartierungen - Potentialanalyse aquatische Arten 
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1 Flusskrebse 

Besonders planungsrelevant sind von den Arten der FFH-Richtlinie der Steinkrebs (Austro-

potamobius torrentium, Anhang II und V) und der Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes, 

Anhang II). Der Edelkrebs wird in Anhang V der FFH-Richtlinie geführt und ist aufgrund 

seiner Gefährdung (Rote Liste Deutschland Kategorie 1, vom Aussterben bedroht sowie 

streng geschützt nach BNatSchG) und der Eingriffsempfindlichkeit in der Regel ebenfalls 

als relevant einzustufen. Der Dohlenkrebs kommt nur sehr lokal im Süden Baden-Württem-

bergs vor und ist daher nicht planungsrelevant (ALBRECHT ET AL. 2013). 

1.1 Methodik 

1.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Potenzialanalyse für die Flusskrebse erfolgte an insgesamt 50 Probestellen, deren Lage 

innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunisti-

schen Planungsraumanalyse festgelegt wurde. Die Probestellen orientierten sich an den 

möglichen Fließgewässerquerungen der geplanten Straßenführungen und damit an poten-

ziellen Eingriffsflächen (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Probestellen für die Potenzialanalyse und Stichprobenkartierung der Krebse, 

Muscheln und Fische. 

1.1.2 Methodisches Vorgehen 

Für die Potenzialanalyse wurden zunächst aktuelle Daten aus dem Fischartenkataster (Fi-

aKA) des Landes Baden-Württemberg über die Fischereiforschungsstelle Baden-Württem-

berg eingeholt (FiaKa, Stand: 28.06.2021). Die aktuelle Verbreitung des invasiven Sig-

nalkrebses im jeweiligen Gewässersystem spielt eine wichtige Rolle bei der Potenzial-

abschätzung für ein mögliches Vorkommen einheimischer Arten. 

Während der Begehung wurde an geeigneten Probestellen eine Stichprobe vorgenommen. 

Flusskrebse sitzen als dämmerungs- und nachtaktive Tiere tagsüber versteckt unter geeig-

neten Steinen, zwischen Wurzelwerk oder in den Uferpartien in selbst gegrabenen Höhlen. 

Die Stichprobe erfolgte mit der Methode „Handfang bei Tag“. Dabei werden Steine bzw. 

Totholzansammlungen vorsichtig umgedreht bzw. angehoben und die darunter versteckten 

Krebse direkt mit der Hand oder mit einem Handkescher gefangen. Ins Wasser ragende 

Wurzelwerke werden auf der Suche nach Jungtieren ausgeschüttelt und Krebshöhlen mit 

der Hand inspiziert. Die Probestrecken hatten, je nach Situation, unterschiedliche Längen 

und variierten von 10 m bis ca. 100 m Fließstrecke. 
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Bei einem Negativbefund wurde das Potenzial für die geschützten einheimischen Fluss-

krebsarten Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) und Edelkrebs (Astacus astacus) 

in jeder Probestrecke anhand der Gewässerstruktur, dem Substrat, dem qualitativ be-

werteten Makrozoobenthos sowie offensichtlichen Gewässerbeeinträchtigungen be-

wertet. 

1.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 1 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 1: Begehungstermine der einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 13.07.2021 9 – 16, 45 – 50 

2 14.07.2021 17 - 44 

3 15.07.2021 1 - 8 

 

1.2 Ergebnisse der Potenzialanalyse 

Aus dem Untersuchungsgebet ist, gemäß FiaKa (Stand: 28.06.2021) ein Steinkrebsvorkom-

men aus dem Goldbach seit 2011 bekannt. Die Schneidheimer Sechta ist hingegen als 

Lebensraum für einheimische Flusskrebse verloren, denn hier hat sich offenbar längst der 

gebietsfremde Signalkrebs etabliert und ausgebreitet (FiaKa, Stand: 28.06.2021). Während 

der Stichprobenerfassung konnte der Steinkrebs für den Goldbach an einer Probestelle (42) 

sicher bestätigt werden (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3). Außerdem wurde der gebiets-

fremde Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) erstmals im Schenkenbach (Probestelle 4) 

nachgewiesen. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Potenzialanalyse befindet sich in 

Tabelle 3. Die Nachweise bzw. Potenziale der Krebse sind in Abbildung 2 dargestellt 

Tabelle 2: Bei der Potenzialanalyse nachgewiesene Flusskrebsarten und ihr Schutzsta-

tus 

Artname (deutsch / 
wissenschaftlich) 

Rote Liste1) Schutzsta-
tus2) 

FFH-RL3) 
Bemerkun-

gen BW D 

Steinkrebs 
(Austropotamobius tor-

rentium) 
2 - b II * / V heimisch 

Signalkrebs 
(Pacifastacus 
leniusculus) 

- - - - gebietsfremd 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg und Deutschland: 0 = 
ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = 
Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
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3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - V = Anhang V 

 

Tabelle 3: Stein- und Edelkrebspotenzial in den Untersuchungsflächen (K = Kein Po-

tenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = Hohes Potenzial, 

N = Nachweis). 

Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

1 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttin-
gen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

2 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttin-
gen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

3 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

4 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

5 

Mühlkanal Baier-
mühle (Zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, kiesig-
steiniges Substrat, strukturrei-

ches Ufer. 

K K 

6 
Eger (Zwischen obe-

rer und unterer 
Schlägweidmühle) 

Innerhalb der Probestelle kie-
sig-steiniges Substrat, natur-

nah. 
K K 

7 
Eger (Ortslage Auf-

hausen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigt durch befestigte Ufer, 

kiesig-steiniges Substrat. 
K K 

8 
Edelbach (Westlich 

Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, im Be-
reich der Probestelle begradig-
ter Gewässerlauf, kein Gewäs-
serrandstreifen, Krebshöhlen 

vorhanden.  

H H 

9 
Goldäckergraben 

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 

und unterhalb der PS begradigt 
und stark zugewachsen, ohne 

Gewässerrandstreifen. 

K K 

10 
Goldäckergraben 

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 

und unterhalb der PS begradigt 
und stark zugewachsen, ohne 

Gewässerrandstreifen. 

K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

11 

Schneidheimer 
Sechta  

(Südöstlich Meister-
stall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-

stelle naturnaher Gewässerlauf 
mit Schilfgürtel, FFH-Gebiet. 

K K 

12 
Schneidheimer 

Sechta  
(Östlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

K K 

13 
Schneidheimer 

Sechta  
(Südlich Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

K K 

14 
Klingengraben  

(Östlich Meisterstall) 
trockengefallen, FFH-Gebiet. K K 

15 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasien-
berg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer, 

Gefahr Austrocknung.  

G K 

16 
Unkentalgraben 

(Westlich Blasien-
berg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer, 

FFH-Gebiet, Austrocknung 
wahrscheinlich. 

G K 

17 
Heidbach (Kreuzung 
Nördlinger Straße) 

1,6 km langer Zufluss der Eger, 
von etwas oberhalb der Probe-
stelle regelmäßige Schmutz-

wasserfrachten (Mischwasser-
kanalisations-Überlauf), bei Re-
genereignissen stark belastet. 

G K 

18 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigt, ohne Gewässerrand-

streifen, sandig-steinig. 
K K 

19 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich  
Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, Probe-

stelle liegt unterhalb eines 
Wehrs, stark begradigter Ge-
wässerlauf, viele submerse 

Makrophyten, kein Gewässer-
randstreifen. 

K K 

20 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich  
Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, wird im 

Bereich der Probestelle von der 
B29 gekreuzt, begradigt aber 

sehr strukturreich. 

K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

21 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Wird in der Probestrecke von 
der B29 gekreuzt, begradigter 
Gewässerlauf kiesig-steiniges 
Substrat, kein Gewässerrand-

streifen. 

K K 

22 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der B29, 
begradigter Gewässerlauf, kie-
sig-steiniges Substrat, kein Ge-

wässerrandstreifen. 

K K 

23 
Eichelgraben (Nörd-
lich Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Graben, stark 
zugewachsen, kein Gewässer-
randstreifen, kaum zu bepro-
ben, fällt vermutlich trocken. 

K K 

24 
Eichelgraben (Nörd-
lich Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Gewässer-
lauf, stark zugewachsen, kein 

Gewässerrandstreifen, schwie-
rig zu beproben. 

K K 

25 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-
wässerrandstreifen, stark zuge-

wachsen. 

G K 

26 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
G K 

27 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
G K 

28 
Ellenbach (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, stark zugewachsen, be-
gradigter Gewässerlauf, kein 
Gewässerrandstreifen, dauer-

hafte Wasserführung. 

M G 

29 
Ellenbach (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, stark zugewachsen, be-
gradigter Gewässerlauf, kein 
Gewässerrandstreifen, dauer-

hafte Wasserführung. 

M G 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

30 
Ellenbach (Ortslage 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, PS wurde etwa 150 m 
nach oberhalb verlegt, da im 

Plangebiet verdolt, dort begra-
digt, Sohle teilweise verbaut. 

Sollten Flusskrebse im Gewäs-
ser entdeckt werden, ist von ei-

ner Besiedlung in der Verdo-
lung auszugehen. 

M G 

31 
Arlachgraben (Süd-
lich Trochtelfingen) 

Hochwasserentlastungskanal, 
fällt vermutlich regelmäßig tro-

cken (Fischfalle). 
K K 

32 
Eger (Südlich  

Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb der 
Eger-Bahnüberführung, kiesig-

steiniges Substrat, Ufer von 
Schilf und Weiden bewachsen.  

K K 

33 
Röhrbach (Kreuzung 

Röhrbachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss der 
Eger, Probestelle wurde ober-
halb der K3316 verlegt, dort 
kiesiges Substrat, viele sub-

merse Makrophyten, leicht be-
einträchtigte Gewässerstruktur, 

FFH-Gebiet. 

M M 

34 
Eger (zwischen 
 Riesbahn und  

Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, geringe Beschattung, be-
lastet durch Einleitung Kläran-

lagenüberlauf. 

K K 

35 
Arlachgraben (zwi-

schen Riesbahn und 
 Utzmemmingen) 

Hochwasserentlastungskanal 
der Eger, fällt vermutlich tro-

cken (Fischfalle). 
K K 

36 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

37 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

38 
Aßbühlgraben (zwi-

schen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

39 
Aßbühlgraben (zwi-

schen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

40 
Baldesgraben (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Trockengefallen bzw. kein Ge-

wässer mehr. 
K K 

41 
NN-HW9 (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Kläranlagen-Überlauf 

(schlechte Wasserqualität). 
K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

42 
Goldbach 

(Nordwestlich  
Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-
wässer, ohne Gewässerrand-

streifen. 

N G 

43 
Goldbach 

(Nordöstlich Pflaum-
loch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-
wässer, ohne Gewässerrand-

streifen. 

H G 

44 
Goldbach 

 (Östlich Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-
wässer, ohne Gewässerrand-

streifen. 

H K 

45 
Espangraben 

 (Südlich Dirgen-
heim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zuge-

wachsen, ohne Gewässerrand-
streifen, kiesiges Substrat, 

FFH-Gebiet. 

H G 

46 
Goldbachgraben  
(Nördlich Dirgen-

heim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

G K 

47 
Goldbachgraben  
(Nördlich Dirgen-

heim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

G K 

48 
Goldbachgraben 

(Westlich  
Benzenzimmern) 

Probestelle liegt mitten in kürz-
lich renaturiertem Bereich, 

Substrat besteht vor allem aus 
Erdreich und eingebrachten 
Steinen und Kies, viele Tot-

holzablagerungen, mit mehre-
ren durchflossenen Weihern. 

H H 

49 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 
trocken K K 

50 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, verläuft parallel zur L1060, 

Rinnsal, wird nur durch Drai-
nage gespeist, kein Gewässer-

randstreifen. 

K K 
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Abbildung 2: Potenziale und Nachweise für den Steinkrebs an den einzelnen Probestellen. 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 14 

 

Abbildung 3: Potenziale für den Edelkrebs an den einzelnen Probestellen. 

2 Muscheln 

Aus der Artengruppe der Großmuscheln (Unionidae) können mehrere europa- oder bun-

desrechtlich geschützte Arten potenziell im Planungsraum vorkommen. Alle einheimischen 

Großmuscheln sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit Verweis auf die 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) „besonders geschützt“, zudem erscheinen sie in 

den Roten Listen von Baden-Württemberg und Deutschland. Geeignete Habitate sind vor 

allem für die streng geschützte Bachmuschel (Unio crassus) vorhanden. Die Art ist in den 

Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie gelistet, auf den Roten Listen von Baden-Württem-

berg und Deutschland ist sie in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) eingestuft. Zu-

dem sind im Planungsraum Vorkommen weiterer Großmuschelarten wie die Malermuschel 

(Unio pictorum) oder der Gemeinen Teichmuschel (Anodonata anatina) zu erwarten.  
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2.1 Methodik 

2.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Erfassung des Potenzials für Unioniden erfolgte an insgesamt 50 Probestellen, deren 

Lage innerhalb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunis-

tischen Planungsraumanalyse festgelegt wurde. Die Probestellen orientierten sich an den 

möglichen Fließgewässerquerungen der geplanten Straßenführungen und damit an poten-

ziellen Eingriffsflächen (siehe Abbildung 1). 

2.1.2 Methodisches Vorgehen 

Vor Beginn der Untersuchungen im Freiland wurden Daten zum Vorkommen der Bachmu-

schel bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, im Referat 56 des Regierungs-

präsidiums Stuttgart und dem Artenschutzbeauftragten des Regierungsbezirks Herrn Bernd 

Kunz angefragt. Zusätzlich wurden Daten aus der bürointernen Datenbank, die auch Daten 

zu anderen einheimischen und geschützten Großmuschelarten beinhaltet, mit einbezogen.  

Für die Potenzialanalyse im Freiland wurde ein Bereich von jeweils etwa 20 m ober- und 

unterhalb der jeweiligen Probestelle begutachtet. Für die Einschätzung des Potenzials wur-

den unterschiedliche Parameter wie Fließgeschwindigkeit, Substratverteilung, Ufer- und 

Sohlbeschaffenheit, Strukturen im und am Wasser, das Umland und potenzielle Beeinträch-

tigungen (beispielsweise durch Einleitungen, Freizeitbetrieb, Wasserentnahme, Bisamakti-

vitäten etc.) berücksichtigt. Wenn möglich wurde der Gewässergrund unter Zuhilfenahme 

eines Sichtkastens nach Großmuscheln abgesucht und punktuell wurde nach Muscheln ge-

tastet. 

2.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 4 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 4: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 13.07.2021 9 – 16, 45 – 50 

2 14.07.2021 17 - 44 

3 15.07.2021 1 - 8 

2.2 Ergebnisse der Potenzialanalyse 

In der Schneidheimer Sechta kommt die Bachmuschel von der Ortsmitte Bopfingen/Mün-

dung in die Eger aufwärts bis vor Unterschneidheim in unterschiedlichen Dichten vor (RE-

GIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 2009, KUNZ, mündl.) und auch aus den Fließgewässern dem Edel-
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bach (MAIER 2017) und Goldbach (GOBIO 2014) sind bereits seit vielen Jahren Lebendvor-

kommen der Bachmuschel (Unio crassus) bekannt. Einen Leerschalenfund gab es zudem 

im Jahr 2018 in der Eger bei Trochtelfingen durch den damaligen Bearbeiter des Arten-

schutzprogramms G. Maier (DATENBANK GOBIO 2021). Während der Untersuchung konnte nun 

ein lebendes Exemplar einer Bachmuschel an einer Probestrecke (18) für die Eger nach-

gewiesen werden (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6). Leerschalen, die ein Vorkommen der 

streng geschützten Art in den geplanten Eingriffsflächen möglich erscheinen lässt,  wurden 

an insgesamt sechs Probestellen (8, 18, 21, 22, 34 und 48) nachgewiesen. Neben der 

Schneidheimer Sechta (11, 12 und 13), dem Edelbach (8), dem Goldbach (42 und 43) und 

der Eger (18, 21, 22, 32 und 34) hat auch der Mühlkanal in Trochtelfingen (19 und 20) sowie 

der Goldbachgraben (48) bei Benzenzimmern ein hohes Potenzial. 

Jeweils eine Leerschale der Gemeinen Teichmuschel (Anodonta anatina) konnte innerhalb 

der beiden Probestellen 21 und 34 in der Eger dokumentiert werden. Eine Übersicht über 

die Ergebnisse der Potenzialanalyse bzw. Stichprobenkartierungen in Bezug auf die einzel-

nen Probeflächen befindet sich in Tabelle 6. Die Nachweise bzw. Potenziale der Muscheln 

sind in der Abbildung 4 dargestellt. 

Tabelle 5: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Muschelarten 

Artname (deutsch / 
wissenschaftlich) 

Rote Liste1) Schutzsta-
tus2) 

FFH-RL3) 
Bemerkun-

gen BW D 

Bachmuschel (Unio 
crassus) 

1 1 b II / IV 
Lebendfund + 
Leerschalen 

Gemeine 
Teichmuschel 

(Anodonta 
anatina) 

V V b - Leerschalen 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg und Deutschland: 0 = 
ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = 
Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

 

Tabelle 6: Ergebnisse der Potenzialanalyse in Bezug auf die Untersuchungsflächen (K 

= Kein Potenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = Hohes 

Potenzial, N = Nachweis). 

Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

1 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit na-
turnaher Gewässerstruktur, hohe 

Tiefenvarianz. 
G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

2 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit na-
turnaher Gewässerstruktur, hohe 

Tiefenvarianz. 
G 

3 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit na-
turnaher Gewässerstruktur, hohe-

Tiefenvarianz. 
G 

4 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit na-
turnaher Gewässerstruktur, hohe 

Tiefenvarianz. 
G 

5 
Mühlkanal Baiermühle (Zwi-

schen oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

700 m langer von der Eger abge-
zweigter Mühlkanal, kiesig-steini-

ges Substrat. 
G 

6 
Eger (Zwischen oberer und 
unterer Schlägweidmühle) 

Innerhalb der Probestelle kiesig-
steiniges Substrat, naturnah. 

G 

7 Eger (Ortslage Aufhausen) 
Innerhalb der Probestelle begra-
digt durch befestigte Ufer, kiesig-

steiniges Substrat. 
G 

8 
Edelbach  

(Westlich Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, im Bereich 
der Probestelle stark begradigter 

Gewässerlauf, kein Gewässerrand-
streifen.  

H 

9 
Goldäckergraben  

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- und 
unterhalb der Probestelle begra-

digt und stark zugewachsen, ohne 
Gewässerrandstreifen. 

G 

10 
Goldäckergraben  

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- und 
unterhalb der Probestelle begra-

digt und stark zugewachsen, ohne 
Gewässerrandstreifen. 

M 

11 
Schneidheimer Sechta  

(Südöstlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der E-
ger, im Bereich der Probestelle na-

turnaher Gewässerlauf mit 
Schilfgürtel, FFH-Gebiet. 

H 

12 
Schneidheimer Sechta  
(Östlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der E-
ger, im Bereich der Probestelle 

Brücke mit Uferbefestigung, FFH-
Gebiet. 

H 

13 
Schneidheimer Sechta  

(Südlich Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss der E-
ger, im Bereich der Probestelle 

Brücke mit Uferbefestigung, FFH-
Gebiet. 

H 

14 
Klingengraben  

(Östlich Meisterstall) 
trockengefallen, FFH-Gebiet K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

15 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der Eger, in-
nerhalb der Probestelle naturna-

hes, verzweigtes Gewässer. 
K 

16 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der Eger, in-
nerhalb der Probestelle naturna-

hes, verzweigtes Gewässer, FFH-
Gebiet. 

K 

17 
Heidbach (Kreuzung Nördlin-

ger Straße) 

1,6 km langer Zufluss der Eger, 
oberhalb der Probestelle Misch-

wasserkanalisations-Überlauf, bei 
Regenereignissen stark  

belastet. 

K 

18 
Eger (Westlich 
 Trochtelfingen) 

Innerhalb der Probestelle begra-
digtes Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen, sandig-steinig. 
N 

19 
Mühlkanal  

Trochtelfingen 
(Westlich Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger abge-
zweigter Mühlkanal, Probestelle 

liegt unterhalb eines Wehrs, stark 
begradigter Gewässerlauf, viele 

submerse Makrophyten, kein Ge-
wässerrandstreifen. 

H 

20 
Mühlkanal  

Trochtelfingen 
(Westlich Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger abge-
zweigter Mühlkanal, wird im Be-

reich der Probestelle von der B29 
gekreuzt, begradigter Gewässer-

lauf. 

H 

21 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Wird innerhalb der Probestelle von 
der B29 gekreuzt, begradigter Ge-
wässerlauf kiesig-steiniges Sub-
strat, kein Gewässerrandstreifen. 

H 

22 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der B29, be-
gradigter Gewässerlauf, kiesig-

steiniges Substrat, kein Gewässer-
randstreifen. 

H 

23 
Eichelgraben (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, stark 
begradigter Gewässerlauf, stark 

zugewachsen, kein Gewässerrand-
streifen, schwierig zu beproben. 

K 

24 
Eichelgraben (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, stark 
begradigter Gewässerlauf, stark 

zugewachsen, kein Gewässerrand-
streifen, schwierig zu beproben. 

K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

25 
Steigebächle (Nahe Herr-

mann-Hahn-Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der E-
ger, stark versintert, kein Gewäs-
serrandstreifen, stark zugewach-

sen. 

K 

26 
Steigebächle (Nahe Herr-

mann-Hahn-Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der E-
ger, stark versintert, kein Gewäs-

serrandstreifen. 
K 

27 
Steigebächle (Nahe Herr-

mann-Hahn-Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der E-
ger, stark versintert, kein Gewäs-

serrandstreifen. 
K 

28 
Ellenbach (Nördlich Trochtel-

fingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, stark zugewachsen, begradig-
ter Gewässerlauf, kein Gewässer-
randstreifen, dauerhafte Wasser-

führung. 

K 

29 
Ellenbach (Nördlich Trochtel-

fingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, stark zugewachsen, begradig-
ter Gewässerlauf, kein Gewässer-
randstreifen, dauerhafte Wasser-

führung. 

K 

30 
Ellenbach (Ortslage Trochtel-

fingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, Probestelle wurde etwa 150 m 

nach oben verlegt, da sie im ei-
gentlich geplanten Bereich verdolt 
ist, dort begradigt, Gewässersohle 

teilweise verbaut. 

K 

31 
Arlachgraben (Südlich 

Trochtelfingen) 
Hochwasserentlastungskanal, fällt 

vermutlich trocken. 
K 

32 
Eger (Südlich 

 Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb der E-
ger-Bahnüberführung, kiesig-stei-

niges Substrat, Ufer von Schilf und 
Weiden bewachsen.  

H 

33 
Röhrbach (Kreuzung Röhr-

bachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss der E-
ger, Probestelle wurde oberhalb 
der K3316 verlegt, dort kiesiges 
Substrat, viele submerse Makro-
phyten, leicht beeinträchtigte Ge-

wässerstruktur, FFH-Gebiet. 

G 

34 
Eger (zwischen  

Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässerlauf, 
geringe Beschattung, belastetes 
Gewässer durch Mischkanalisa-

tion. 

H 

35 
Arlachgraben 

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Hochwasserentlastungskanal, fällt 
vermutlich trocken. 

K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

36 
Aßbühlgraben  

(westlich Pflaumloch) 

Stark begradigtes Gewässer, kaum 
Makrozoobenthos, fällt vermutlich 

trocken. 
K 

37 
Aßbühlgraben  

(westlich Pflaumloch) 

Stark begradigtes Gewässer, kaum 
Makrozoobenthos, fällt vermutlich 

trocken. 
K 

38 
Aßbühlgraben  

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, kaum 
Makrozoobenthos, fällt vermutlich 

trocken. 
K 

39 
Aßbühlgraben  

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, kaum 
Makrozoobenthos, fällt vermutlich 

trocken. 
K 

40 
Baldesgraben (Nahe Pflaum-

locher Str.) 
Trockengefallen K 

41 
NN-HW9 (Nahe Pflaumlocher 

Str.) 
Kläranlagen-Überlauf (schlechte 

Wasserqualität). 
K 

42 
Goldbach (Nordwestlich 

Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss der 
Eger, stark begradigtes Gewässer,  

ohne Gewässerrandstreifen. 
H 

43 
Goldbach (Nordöstlich 

Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss der 
Eger, stark begradigtes Gewässer, 

ohne Gewässerrandstreifen. 
H 

44 
Goldbach  

(Östlich Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss der 
Eger, stark begradigtes Gewässer,  

ohne Gewässerrandstreifen. 
G 

45 
Espangraben  

(Südlich Dirgenheim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zugewach-
sen, ohne Gewässerrandstreifen, 
kiesiges Substrat, FFH-Gebiet. 

G 

46 
Goldbachgraben (Nördlich Dir-

genheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter Ge-
wässerlauf, stark zugewachsen, 

kiesiges Substrat. 

K 

47 
Goldbachgraben (Nördlich Dir-

genheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter Ge-
wässerlauf, stark zugewachsen, 

kiesiges Substrat. 

K 

48 
Goldbachgraben (Westlich 

Benzenzimmern) 

Probestelle liegt mitten in kürzlich 
renaturiertem Bereich, Substrat 

besteht vor allem aus Erdreich und 
eingebrachten Steinen und Kies, 
viele Totholzablagerungen, mit 

mehreren durchflossenen Weihern. 

H 

49 
Brühlgraben (Östlich Benzen-

zimmern) 
Trockengefallen K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung 
für Mu-
scheln 

50 
Brühlgraben (Östlich Benzen-

zimmern) 

Stark begradigter Gewässerlauf, 

verläuft parallel zur L1060, Rinn-

sal, wird nur durch Drainage ge-

speist,  

kein Gewässerrandstreifen 

K 

 

 

Abbildung 4: Potenziale und Nachweise für die Bachmuschel an den einzelnen Probestel-

len. 
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3 Fische und Neunaugen 

3.1 Methodik 

3.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Potenzialanalyse der Fische erfolgte auf insgesamt 50 Probestellen, deren Lage inner-

halb des Untersuchungsraums im Rahmen der im Vorfeld durchgeführten faunistischen Pla-

nungsraumanalyse festgelegt wurde. Die Probestellen orientierten sich an den möglichen 

Fließgewässerquerungen der geplanten Straßenführungen und damit an potenziellen Ein-

griffsflächen (siehe Abbildung 1). 

3.1.2 Methodisches Vorgehen 

Für die Analyse des Potenzials für Fische und Neunaugen wurden insbesondere Daten aus 

dem Fischartenkataster des Landes Baden-Württemberg ausgewertet (FiaKa, Stand: 

28.06.2021). Das Potenzial der Gewässer von denen keine Daten zur Verfügung standen 

wurde anhand des Substrats, Makrozoobenthos und offensichtlichen Gewässerbeeinträch-

tigungen abgeschätzt. Insbesondere das Potenzial für die drei naturschutzfachlich wertge-

benden und naturraumtypischen FFH-Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie Groppe 

(Cottus gobio), Bachneunauge (Lampetra planeri) und Bitterling (Rhodeus amarus) wurde 

überprüft. 

3.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 7 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 7: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 13.07.2021 9 – 16, 45 – 50 

2 14.07.2021 17 - 44 

3 15.07.2021 1 - 8 

 

3.2 Ergebnisse der Potenzialanalyse 

Im Untersuchungsgebiet konnte für den Bitterling in insgesamt 11 Probestellen ein hohes 

Potenzial dokumentiert werden (siehe Tabelle 9 und Abbildung 5). Grundsätzlich ist mit 

einem Vorkommen von Bitterlingen in Gewässern mit Großmuschelvorkommen, wie der 

Schneidheimer Sechta, der Eger und dem Edelbach zu rechnen, denn die Kleinfische sind 

zur Fortpflanzung obligat auf einheimische Großmuscheln (Gattungen Unio oder Anodonta) 

als Laichsubstrat angewiesen. Alle Probestrecken weisen für das Bachneunauge nur ein 
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geringes bis kein Potenzial auf (siehe Abbildung 6). Auch wenn das Substrat für das Bach-

neunauge in vielen Probestrecken geeignet ist, gibt es bisher keine rezenten Nachweise 

des Bachneunauges im gesamten Eger-System in Baden-Württemberg (DUßLING ET AL. 2018). 

Die Groppe konnte in der Eger innerhalb von Probestelle 7 als Beifang der Krebsuntersu-

chung direkt nachgewiesen werden. In 9 weiteren Probestellen wurde ein hohes Potenzial 

des Gewässers für die Groppe festgestellt (siehe Abbildung 7). Eine Übersicht über die 

Ergebnisse der gesamten Potenzialanalyse für die drei FFH-Arten Bitterling, Bachneunauge 

und Groppe in Bezug auf die einzelnen Probestellen befindet sich in Tabelle 9. 

Tabelle 8: Schutzstatus der drei FFH-Arten Bitterling, Bachneunauge und Groppe 

Artname (deutsch / wissen-
schaftlich) 

Rote Liste1) 
Schutzstatus2) FFH-RL3) 

BW D 

Bitterling (Rhodeus amarus) 2   II 

Bachneunauge (Lampetra 
planeri) 

3  b II 

Groppe (Cottus gobio) V   II 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg und Deutschland: 0 = 
ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = 
Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

 

Tabelle 9: Ergebnisse der Potenzialanalysen in Bezug auf die Untersuchungsflächen 

(K = Kein Potenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = 

Hohes Potenzial, N = Nachweis, U = Unbekannt) 

Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

1 
Schenkenbach 

 (Südöstlich  
Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, natürliche Tiefenvarianz. 
K M G 

2 
Schenkenbach 

 (Südöstlich  
Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, natürliche Tiefenvarianz. 
K H G 

3 
Schenkenbach 

(Nördlich  
Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, natürliche Tiefenvarianz. 
K H G 

4 
Schenkenbach 

(Nördlich  
Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, natürliche Tiefenvarianz. 
K H G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

5 

Mühlkanal Baier-
mühle (zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 
kiesig-steiniges Substrat. 

G H G 

6 
Eger (zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

Innerhalb der Probestelle 
kiesig-steiniges Substrat.  

G H G 

7 
Eger (Ortslage Auf-

hausen) 

In Bereich der PS begradigt, 
befestigte Ufer, kiesig-steini-

ges Substrat. 
G N G 

8 
Edelbach (Westlich 

Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 
im Bereich der Probestelle 

stark begradigter Gewässer-
lauf, kein Gewässerrand-

streifen. 

H G G 

9 
Goldäckergraben 

(Südlich 
 Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 

ober- und unterhalb der Pro-
bestelle begradigt und stark 
zugewachsen, ohne Gewäs-

serrandstreifen. 

G G G 

10 
Goldäckergraben 

(Südlich 
 Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 

ober- und unterhalb der Pro-
bestelle begradigt und stark 
zugewachsen, ohne Gewäs-

serrandstreifen. 

M G G 

11 

Schneidheimer 
Sechta  

(Südöstlich Meister-
stall) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle naturnaher Ge-
wässerlauf mit Schilfgürtel, 

FFH-Gebiet. 

H G G 

12 

Schneidheimer 
Sechta  
(Östlich 

 Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle Brücke mit Ufer-
befestigung, FFH-Gebiet. 

H G G 

13 

Schneidheimer 
Sechta  
(Südlich  
Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle Brücke mit Ufer-
befestigung, FFH-Gebiet. 

H G G 

14 
Klingengraben 

(Östlich 
 Meisterstall) 

trockengefallen, FFH-Gebiet K K K 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 25 

Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

15 
Unkentalgraben 

(Westlich 
 Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der E-
ger, innerhalb der Probe-

stelle naturnahes, verzweig-
tes Gewässer. 

K K K 

16 

Unkentalgraben 
(Westlich  

 
Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der E-
ger, innerhalb der Probe-

stelle naturnahes, verzweig-
tes Gewässer, FFH-Gebiet. 

K K K 

17 
Heidbach (Kreu-
zung Nördlinger 

Straße) 

1,6 km langer Zufluss der E-
ger, oberhalb der Probe-

stelle Mischwasserkanalisa-
tions-Überlauf, bei Regener-

eignissen stark belastet. 

K M G 

18 
Eger (Westlich 
Trochtelfingen) 

In PS begradigt, ohne Ge-
wässerrandstreifen, sandig-

steiniges Substrat. 
H M G 

19 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich Trochtel-
fingen) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 

Probestelle liegt unterhalb 
eines Wehrs, stark begradig-
ter Gewässerlauf, viele sub-

merse Makrophyten, kein 
Gewässerrandstreifen. 

H M G 

20 

Mühlkanal  

Trochtelfingen 

(Westlich Trochtel-
fingen) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 

wird im Bereich der Probe-
stelle von der B29 gekreuzt, 
begradigter Gewässerlauf. 

H M G 

21 
Eger (Westlich 
Trochtelfingen) 

Wird innerhalb der Probe-
stelle von der B29 gekreuzt, 
begradigter Gewässerlauf 
kiesig-steiniges Substrat, 

kein Gewässerrandstreifen. 

H M G 

22 
Eger (Westlich 
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der 
B29, begradigter Gewässer-
lauf, kiesig-steiniges Sub-
strat, kein Gewässerrand-

streifen. 

H M G 

23 
Eichelgraben 

(Nördlich 
Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss 
des Mühlkanals Trochtelfin-
gen, stark begradigt, stark 

zugewachsen, kein Gewäs-
serrandstreifen, kaum zu be-

proben. 

K K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

24 
Eichelgraben 

(Nördlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss 
des Mühlkanals Trochtelfin-
gen, stark begradigter Ge-

wässerlauf, stark zugewach-
sen, kein Gewässerrand-

streifen, kaum zu beproben. 

K K K 

25 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen, 
stark zugewachsen. 

K K K 

26 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen. 
K K K 

27 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen. 
K K K 

28 
Ellenbach 
(Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, stark zugewach-

sen, begradigt, kein Gewäs-
serrandstreifen. 

K K K 

29 
Ellenbach 
(Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, stark zugewach-

sen, begradigt, kein Gewäs-
serrandstreifen. 

K K K 

30 
Ellenbach 
(Ortslage  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, Probestelle wurde 
etwa 150 m nach oben ver-
legt, da sie im eigentlich ge-
planten Bereich verdolt, an 

PS begradigt, Sohle teil-
weise verbaut. 

K K K 

31 
Arlachgraben (Süd-
lich Trochtelfingen) 

Hochwasserentlastungska-
nal, fällt vermutlich trocken. 

K K K 

32 
Eger (Südlich 

Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb 
der Eger-Bahnüberführung, 
kiesig-steiniges Substrat, 

Ufer von Schilf und Weiden 
bewachsen.  

H M G 

33 
Röhrbach 

 (Kreuzung Röhr-
bachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss 
der Eger, Probestelle wurde 
oberhalb der K3316 verlegt, 
dort kiesiges Substrat, viele 

submerse Makrophyten, 
leicht beeinträchtigte Ge-

wässerstruktur, FFH-Gebiet. 

K H G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

34 

Eger (zwischen 
Riesbahn  

und  
Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, geringe Beschattung, 
belastetet durch Einleitung 

von Kläranlage.  

H G G 

35 

Arlachgraben (zwi-
schen  

Riesbahn  
und Utzmemmin-

gen) 

Hochwasserentlastungska-
nal, fällt vermutlich trocken. 

K K K 

36 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

37 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

38 

Aßbühlgraben (zwi-
schen  

Riesbahn  
und Utzmemmin-

gen) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

39 

Aßbühlgraben (zwi-
schen  

Riesbahn  
und Utzmemmin-

gen) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

40 
Baldesgraben 

(Nahe Pflaumlocher 
Str.) 

trockengefallen K K K 

41 
NN-HW9 (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Kläranlagen-Überlauf 

(schlechte Wasserqualität) 
K K K 

42 
Goldbach  

(Nordwestlich 
 Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

H H G 

43 
Goldbach  

(Nordöstlich  
Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

H H G 

44 
Goldbach  
(Östlich  

Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

K M G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe Bach-
neun-
auge 

45 
Espangraben (Süd-

lich 
 Dirgenheim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zu-
gewachsen, ohne Gewäs-
serrandstreifen, kiesiges 

Substrat, FFH-Gebiet. 

K M G 

46 
Goldbachgraben 

(Nördlich 
 Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss 
des Goldbachs, begradigt, 

stark zugewachsen, kiesiges 
Substrat. 

K K K 

47 
Goldbachgraben 

(Nördlich 
 Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss 
des Goldbachs, begradigt, 

stark zugewachsen, kiesiges 
Substrat 

K K K 

48 
Goldbachgraben 

(Westlich Benzen-
zimmern) 

Probestelle liegt in kürzlich 
renaturiertem Bereich, Sub-
strat besteht vor allem aus 
Erdreich und eingebrachten 
Steinen und Kies, viele Tot-
holzanlandungen, durchflos-

sene Stillgewässerab-
schnitte. 

H H U 

49 
Brühlgraben (Öst-
lich Benzenzim-

mern) 
trockengefallen K K K 

50 
Brühlgraben (Öst-
lich Benzenzim-

mern) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, verläuft parallel zur 
L1060, Rinnsal, wird nur 
durch Drainage gespeist, 

kein Gewässerrandstreifen. 

K K K 
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Abbildung 5: Potenzial für den Bitterling in den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 6: Potenzial für das Bachneunauge in den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 7: Potenzial für die Groppe in den einzelnen Probestellen. 

 

4 Empfehlungen für das weitere Kartierprogramm 

4.1 Flusskrebse 

Artenschutzrechtlich bedeutsame Steinkrebse sind aus dem Goldbachsystem (Goldbach, 

Espangraben) bekannt. Um konkrete Aussagen über die Bestandssituation an den vier Pro-

bestellen im System (PS 42-45) für den Variantenvergleich treffen zu können werden de-

taillierte Erhebungen im Bereich der potenziellen Eingriffsflächen erforderlich. Im Goldbach 

wird eine detaillierte Erfassung der Steinkrebse 50 m oberhalb und 50 m unterhalb der 

geplanten Eingriffsstelle vorgeschlagen.   

Für die beiden Fließgewässer Edelbach (PS 8) und Goldbachgraben (48) wird ein hohes, 

für den Röhrbach (PS 33) ein mittleres Potenzial für Stein- und/oder Edelkrebse angenom-

men. Auch in diesen drei naturnahen Bächen wird eine detaillierte Flusskrebserfassung 

bzw. gezielte Nachuntersuchung zunächst am Tag und mittels Krebsreusen (insbesondere 
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für Edelkrebse) vorgeschlagen. Bei Nichtnachweis wird gemäß den Empfehlungen von ALB-

RECHT ET AL. (2013) eine nächtliche Begehung mit einer starken Lichtquelle empfohlen.  

Im stark zugewachsenen Ellenbach war bisher keine befriedigende Untersuchung möglich. 

Ein bislang unentdecktes Steinkrebsvorkommen ist aber nicht vollständig auszuschließen. 

Es wird daher die Durchführung einer Stichprobe nach der vorherigen Entfernung des Ufer-

bewuchs an den zugänglichen Probestellen 28 und 29 empfohlen. Eine Detailaufnahme im 

Bereich der Probestrecken 28 und 29 ist zu aufwändig (es müsste die gesamte Vegetation 

entfernt werden) und an Probestelle 30 ist ebenfalls keine Untersuchung möglich (Verdo-

lung in Ortslage). Aufgrund der geringen Größe und der räumlichen Nähe ist ein Nachweis 

an einer der beiden Probestelle ausreichend, um den Ellenbach gegebenenfalls als wert-

gebend (für allen drei PS) einzuordnen. 

Der Edelbach ist im Unterlauf Bestandteil des FFH-Gebiets 7127-341 „Sechtatal und Hü-

gelland von Baldern“. Der Espangraben nd der Goldbach (PS 44) befinden sich im FFH-

Gebiet 7128-341 „Westlicher Riesrand“, der Röhrbach liegt im FFH-Gebiet 7327-341 

„Härtsfeld“. 

Tabelle 10: Empfohlene Flusskrebskartierungen mit Begründung. 

Probe-
stel-
len-Nr. 

Gewässer Empfohlene Maßnahme Begründung 

8 Edelbach 

Stichproben-Kartierung (Hand-
fang bei Tag) 50 m oberhalb und 
50 m unterhalb der Probestelle 
bis Nachweis von Flusskrebsen 
erforderlich, Ausbringen von 
Reusen, bei Nicht-Nachweis 
eine Nachtbegehung. 

Krebshöhlen unbekannter 
Art im geplanten Eingriffsbe-
reich 
Hohes Potenzial auf Fluss-
krebse Im Unterlauf FFH-
Gebiet. 

28-30 Ellenbach 

Abmähen der Ufervegetation für 
Stichprobe (PS 28/29). Nach-
weis/Nichtnachweis für Ein-
schätzung des Ellenbachs aus-
reichend. 

Zum Zeitpunkt der Potenzi-
alanalyse unzugänglich. 

33 Röhrbach 

Stichproben-Kartierung (Hand-
fang bei Tag) 50 m oberhalb und 
50 m unterhalb der Probestelle 
bis Nachweis von Flusskrebsen 
erforderlich, Ausbringen von 
Reusen, bei Nicht-Nachweis 
eine Nachtbegehung. 

Strukturell geeignet für 
Stein- und Edelkrebs, keine 
gebietsfremde Flusskrebs-
art im Röhrbach bekannt 
Mittleres Potenzial / FFH -
Gebiet.  

42 Goldbach 

Flusskrebs-Detailkartierung über 
eine Strecke von 50 m oberhalb 
und 50 m unterhalb der geplan-
ten Eingriffsstelle.  

Nachweis des Steinkrebses 
innerhalb der Probestelle/ 
PS 44 (oberhalb) liegt im 
FFH-Gebiet – Auswirkungen 
denkbar. 
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Probe-
stel-
len-Nr. 

Gewässer Empfohlene Maßnahme Begründung 

43 Goldbach 

Flusskrebs-Detailkartierung über 
eine Strecke von 50 m oberhalb 
und 50 m unterhalb der geplan-
ten Eingriffsstelle.  

Nachweis des Steinkrebses 
im Goldbach-System (PS 
42) PS 44 (oberhalb) liegt im 
FFH-Gebiet – Auswirkungen 
denkbar. 

44 Goldbach 

Flusskrebs-Detailkartierung über 
eine Strecke von 50 m oberhalb 
und 50 m unterhalb der geplan-
ten Eingriffsstelle.  

Nachweis Steinkrebs im 
Goldbach-System (PS42). 
Liegt im FFH-Gebiet. 

45 
Espangra-
ben 

Stichproben-Kartierung (Hand-
fang bei Tag) 50 m oberhalb und 
50 m unterhalb der Probestelle 
bis Nachweis von Flusskrebsen 
erforderlich, Ausbringen von 
Reusen, bei Nicht-Nachweis 
eine Nachtbegehung. 

Nachweis Steinkrebs im 
Goldbach-System (PS42). 
Liegt im FFH-Gebiet. 

48 
Goldbach-
graben 

Stichproben-Kartierung (Hand-
fang bei Tag) 50 m oberhalb und 
50 m unterhalb der Probestelle 
bis Nachweis von Flusskrebsen 
erforderlich, Ausbringen von 
Reusen, bei Nicht-Nachweis 
eine Nachtbegehung. 

Sichtung von Krebshöhlen. 
Hohes Potenzial auf bislang 
unentdecktes Flusskrebs-
vorkommen. 
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Abbildung 8: Übersicht über die empfohlenen Maßnahmenbereiche für die beiden heimi-

schen Flusskrebsarten Steinkrebs und Edelkrebs. 

4.2 Muscheln 

Artenschutzrechtlich sehr bedeutsame Bachmuschelvorkommen sind aus dem Goldbach 

(PS 42-43), der Schneidheimer Sechta (PS 11-13), dem Edelbach (PS 8) sowie aus der 

Eger und den angeschlossenen Mühlkanälen (PS 18-22, 32, 34) bekannt. Die Schneidhei-

mer Sechta und der Unterlauf des Edelbachs sind Bestandteil des FFH-Gebiets 7127-341 

„Sechtatal und Hügelland von Baldern“. Hohes Potenzial auf bislang unentdeckte Bachmu-

schelvorkommen im Goldäckergraben (PS 10) und insbesondere im Goldbachgraben (PS 

48). Aus der Eger gibt es zudem Hinweise auf Vorkommen einheimischer Teichmuscheln 

(Anodonta anatina). Bis auf den Edelbach (hier kann voraussichtlich auf landeseigene Da-

ten des FFH-Monitorings in diesem Jahr zurückgegriffen werden), werden an die jeweilige 

Situation und Gewässertyp angepasste Detailerfassungen der Bachmuschel für den Vari-

antenvergleich empfohlen. 
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Tabelle 11: Empfohlene Großmuschelerfassungen mit Begründung. 

Probe-
stel-
len-Nr. 

Gewässer Empfohlene Maßnahme Begründung 

8 Edelbach 
Abfrage Ergebnisse des FFH-
Monitorings zum Jahresende 
(LUBW). 

Findet aktuell statt.. 

10 
Goldäcker-
graben 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 50 m oberhalb und 50 m 
unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel Vorkommen 
im Vorfluter Schneidheimer 
Sechta, Gewässer struktu-
rell geeignet.  

11 
Schneidhei-
mer Sechta 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Schneidheimer 
Sechta bekannt. 

12 
Schneidhei-
mer Sechta 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Schneidheimer 
Sechta bekannt.  

13 
Schneidhei-
mer Sechta 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Schneidheimer 
Sechta bekannt.  

18 Eger 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Nachweis der Bachmuschel 
innerhalb Probestelle (Erst-
nachweis vom 14.07.2021).  

19 
Mühlkanal 
Trochtelfin-
gen 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 

20 
Mühlkanal 
Trochtelfin-
gen 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 

21 Eger 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 
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Probe-
stel-
len-Nr. 

Gewässer Empfohlene Maßnahme Begründung 

22 Eger 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 

32 Eger 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 

34 Eger 

Bachmuschel-Detailkartierung 
jeweils 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der geplanten Ein-
griffsstelle zur Ermittlung der Be-
standsdichten. 

Bachmuschel-Vorkommen 
in der Eger seit 14.07.21 be-
kannt. 

42 Goldbach 

Bachmuschel-Detailkartierung 
über eine Strecke von 50 m ober-
halb und 50 m unterhalb der ge-
planten Eingriffsstelle (insge-
samt 10 x 1 m Transekte). 

Bachmuschel Vorkommen 
im Goldbach-System.  

43 Goldbach 

Bachmuschel-Detailkartierung 
über eine Strecke von 50 m ober-
halb und 50 m unterhalb der ge-
planten Eingriffsstelle (insge-
samt 10 x 1 m Transekte). 

Bachmuschel Vorkommen 
im Goldbach-System. 

48 
Goldbach-
graben 

Bachmuschel-Detailkartierung 
über 1 Kilometer. 

Leerschalenfunde der Bach-
muschel in der Probestelle. 
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Abbildung 9: Übersicht über die empfohlenen Maßnahmenbereiche für die Bachmuschel. 

4.3 Fische 

Aus Eger, Schneidheimer Sechta und Edelbach sind Vorkommen potenziell planungsrele-

vanter FFH-Arten bekannt. Die Schneidheimer Sechta und der Unterlauf des Edelbachs 

sind Bestandteil des FFH-Gebiets 7127-341 „Sechtatal und Hügelland von Baldern“. Ein 

Vorkommen des Bitterlings in Eger, Schneidheimer Sechta und Edelbach ist bekannt, so-

dass keine speziellen Erhebungen erforderlich werden. Gleiches gilt für die Groppe in der 

Eger an Probestelle 7. Unklar ist die Situation allerdings im Schenkenbach, Heidbach, Röhr-

bach und Goldbach. Der Schenkenbach (PS 1-4) weist ein hohes Potenzial für ein Vorkom-

men der Groppe auf. Aufgrund der räumlichen Nähe der Probestellen im Schenkenbach 

können die Probestellen 1 und 2 sowie die Probestellen 3 und 4 jeweils zusammengefasst 

werden. Auch im Heidbach, (PS 17), Röhrbach (PS 33) und im Espangraben (PS 45) sind 

Vorkommen potenziell planungsrelevanter Fischarten (FFH-Anhang II) möglich. Der Es-

pangraben befindet sich im FFH-Gebiet 7128-341 „Westlicher Riesrand“, der Röhrbach liegt 

im FFH-Gebiet 7327-341 „Härtsfeld“. Im Goldbach (PS 42, PS 43) und im Goldbachgraben 

besteht zusätzlich ein hohes Potenzial auf ein Vorkommen von Bitterlingen. Die empfohle-

nen Maßnahmen orientieren sich an den Empfehlungen von ALBRECHT ET AL. (2013).  
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Tabelle 12: Empfohlene Fischbestandsaufnahmen mit Begründungen. 

Probe-
stel-
len-Nr. 

Gewässer Empfohlene Maßnahme Begründung 

1 
Schenken-
bach 

Elektrobefischung von PS1 zu-
sammen mit PS2 auf einer Länge 
von 100 m oberhalb PS1 bis 100 
m unterhalb PS2 erforderlich. 

Hohes Potenzial für die 
Groppe aufgrund der Ge-
wässerstruktur und Sub-
stratzusammensetzung. 

2 
Schenken-
bach 

Elektrobefischung von PS2 zu-
sammen mit PS1 auf einer Länge 
von 100 m oberhalb PS1 bis 100 
m unterhalb PS2 erforderlich. 

Hohes Potenzial für die 
Groppe aufgrund der Ge-
wässerstruktur und Sub-
stratzusammensetzung. 

3 
Schenken-
bach 

Elektrobefischung von PS3 zu-
sammen mit PS4 auf einer Länge 
von 100 m oberhalb PS3 bis 100 
m unterhalb PS4 erforderlich. 

Hohes Potenzial für die 
Groppe aufgrund der Ge-
wässerstruktur und Sub-
stratzusammensetzung. 

4 
Schenken-
bach 

Elektrobefischung von PS4 zu-
sammen mit PS3 auf einer Länge 
von 100 m oberhalb PS3 bis 100 
m unterhalb PS4 erforderlich. 

Hohes Potenzial für die 
Groppe aufgrund der Ge-
wässerstruktur und Sub-
stratzusammensetzung. 

17 Heidbach 
Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Vorkommen der Groppe 
nicht ausgeschlossen. 

33 Röhrbach 
Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Hohes Potenzial für die 
Groppe / FFH-Gebiet „Härts-
feld“. 

42 Goldbach 
Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Hohes Potenzial für den Bit-
terling aufgrund des Vor-
kommens der Bachmuschel 
im Goldbach. 

43 Goldbach 
Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Hohes Potenzial für den Bit-
terling aufgrund des Vor-
kommens der Bachmuschel 
im Goldbach.  

45 
Espangra-
ben 

Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Mittleres Potenzial für 
Groppe / FFH-Gebiet „West-
licher Riesrand“. 

48 
Goldbach-
graben 

Elektrobefischung auf einer Stre-
cke von 100 m oberhalb und 100 
m unterhalb der Probestelle. 

Hohes Potenzial für den Bit-
terling aufgrund des Bach-
muschel-Leerschalenfunds 
innerhalb der Probestelle. 
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Abbildung 10: Übersicht über die empfohlenen Maßnahmenbereiche für die drei Arten 

Groppe, Bachneunauge und Bitterling. 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen 40 

5 Quellen 

ALBRECHT, K., T. HÖR, F. W. HENNING, G. TÖPFER-HOFMANN, & C. GRÜNFELDER (2014): Leistungs-
beschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplane-
rischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 
02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung. Schlussbericht 2014. 

BAER, J. BLANK, S., CHUCHOLL, C., DUßLING, U. & BRINKER, A. (2014): Die Rote Liste für Baden-
Württembergs Fische, Neunaugen und Flusskrebse. -Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart, 64 S. 

Datenbank gobio (2021): Bürointerne Datenbank zur Verbreitung der heimischen Großmuschelarten 
und Flusskrebse in Baden-Württemberg. 

DUßLING, U., BAER, J., GAYE-SIESSEGGER, J., SCHUMAN, M., BLANK, S. & BRINKER, A. (2018): Das 
große Buch der Fische Baden-Württembergs. Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart, 372 S. 

FFH-RL: FFH-Richtlinie. 

FIAKA (2021): Fischartenkataster des Landes Baden-Württemberg. -Fischereiforschungsstelle 
Baden-Württemberg, Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, Langenargen 
[Stand 2021]. 

KUNZ, B. (2021): Informationen zum Vorkommen der Bachmuschel in der Schneidheimer Sechta, 

Schriftliche Mitteilung per E-Mail erhalten am 19.07.2021. 

MAIER, G. (2017): Stichprobenmonitoring im Edelbach (Ostalbkreis, RP Stuttgart) und im Dachbach 
(Kreis Heilbronn, RP Stuttgart) zur Einschätzung des Populationszustandes der 
Bachmuschel (Unio crassus, PHIL.). Auftraggeber: Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg; Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe 

GOBIO (2014): Landesweite Erfassung der Bachmuschel (Unio crassus PHIL. 1799) in primären 

Suchräumen in Baden-Württemberg. Auftraggeber: Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz (LUBW). Baden-Württemberg, Abteilung 2, Referat 25, 76231 Karlsruhe, 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART (HRSG.) (2009): Managementplan für das FFH-Gebiet „Sechtatal 
und Hügelland von Baldern“ – bearbeitet von Büro naturplan (Darmstadt), Bearbeiter 
Bachmuschel: Bobbe, Th. 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen  178 

 

ANHANG 3 
Dokumentation faunistische Kartierungen - Detailkartierungen aquatische Arten 



 

 

Landratsamt Ostalbkreis 
 

 

B29NEU LINIENBESTIMMUNG 
RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 
 

Dokumentation faunistische Kartierungen – Detailkartierun-

gen aquatische Arten 

 

Bearbeitet durch: 

 

GOBIO 

www.gobio-online.de 

pfeiffermichael@web.de 

Fische * Muscheln * Krebse 

Dipl. Biol. Michael Pfeiffer 

Weißerlenstr. 2 

79108 Freiburg-Hochdorf 

Tel.: 0761 - 8888 1750 

 

March, den 11.01.2023 

Aktenzeichen: 20211-1



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen – Detailkartierungen aquatische Arten 2 

Auftraggeber: Landratsamt Ostalbkreis  
Geschäftsbereich Verkehrs-
infrastruktur 

Obere Straße 13  
73479 Ellwangen 

Auftragnehmer: Baader Konzept GmbH 
www.baaderkonzept.de 

Zum Schießwasen 7 
91710 Gunzenhausen 

Bearbeitet durch: GOBIO 
Dipl. Biol. Michael Pfeiffer 

 

Industriestraße 1b 
79232 March-Hugstetten 

  

Projektleitung: Dr. G. Kunzmann 

Projektbearbeitung 
(Baader Konzept 
GmbH): 

Dr. J. Schittenhelm Dr. F. Halboth 

M. Sc. A. Blocksdorf  

Projektbearbeitung 
(GOBIO): 

M. Pfeiffer M. Leschner 

   
   

Datei: z:\az\2020\20211_b29n\gu\kartierungen\221206_kartierberich
t_gobio\230111_b29n_kartierergebnisse_krebse_muscheln_fi
sche.docx 

Aktenzeichen: 20211-1 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen – Detailkartierungen aquatische Arten 3 

Inhaltsverzeichnis 

1 Flusskrebse ........................................................................................... 6 

1.1 Methodik 6 

1.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 6 

1.1.2 Methodisches Vorgehen 7 

1.1.3 Begehungstermine 7 

1.2 Ergebnisse der Detailuntersuchungen 8 

2 Muscheln ............................................................................................. 16 

2.1 Methodik 17 

2.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 17 

2.1.2 Methodisches Vorgehen 17 

2.1.3 Begehungstermine 19 

2.2 Ergebnisse der Detailkartierungen 19 

3 Fische und Neunaugen ........................................................................ 27 

3.1 Methodik 27 

3.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 27 

3.1.2 Methodisches Vorgehen 28 

3.1.3 Begehungstermine 29 

3.2 Ergebnisse der Fischbestandserhebungen 29 

4 Quellen ................................................................................................ 39 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Begehungstermine der einzelnen Probestellen 6 

Tabelle 2: Bei den Kartierungen im Jahr 2022 nachgewiesene 

Flusskrebsarten und ihr Schutzstatus 8 

Tabelle 3: Stein- und Edelkrebspotenzial in den 

Untersuchungsflächen nach Durchführung der Detail- und 

Stichprobenkartierungen und der Auswertung der Daten 

der Fischereiforschungsstelle (FIAKA 2021, Stand: 

28.06.2021) und eigener vergangener Untersuchungen im 

Untersuchungsgebiet (K = Kein Potenzial, G = geringes 

Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = Hohes Potenzial, 

N = Nachweis). 9 

Tabelle 4: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 18 

Tabelle 5: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Muschelarten 20 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen – Detailkartierungen aquatische Arten 4 

Tabelle 6: Potenzial für Großmuscheln in Bezug auf die 

Untersuchungsflächen nach Durchführung der 

Detailkartierungen und Auswertung bürointerner 

Datenbanken zur Verbreitung von Großmuscheln (BÜRO 

GOBIO 2022a, BÜRO GOBIO 2022b) sowie dem FFH-

Monitoringbericht im Edelbach (RICHLING ET AL. 2022) (K 

= Kein Potenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres 

Potenzial, H = Hohes Potenzial, N = Nachweis). 20 

Tabelle 7: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 28 

Tabelle 8: Nachgewiesene Fischarten während den 

Fischbestandserhebungen in den einzelnen Probestellen 29 

Tabelle 9: Schutzstatus der drei FFH-Arten Bitterling, Bachneunauge 

und Groppe 29 

Tabelle 10: Ergebnisse der Fischbestandsuntersuchungen, 

Potenzialanalysen und der Datenauswertung der FIAKA-

Daten für die drei FFH-Arten Bitterling, Groppe und 

Bachneunauge in Bezug auf die Untersuchungsflächen (K 

= Kein Potenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres 

Potenzial, H = Hohes Potenzial, N = Nachweis) 30 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Probestellen für die Detail- und Stichprobenkartierung der 

Flusskrebse. 6 

Abbildung 2: Potenziale und Nachweise für den Steinkrebs an den 

einzelnen Probestellen. 15 

Abbildung 3: Potenziale für den Edelkrebs an den einzelnen 

Probestellen. 16 

Abbildung 4: Probestellen für die Detail- und Stichprobenkartierung der 

Großmuscheln. 17 

Abbildung 5: Potenziale und Nachweise der Bachmuschel an den 

einzelnen Probestellen. 26 

Abbildung 6: Potenziale und Nachweise der Gemeinen Teichmuschel an 

den einzelnen Probestellen 27 

Abbildung 7: Probestellen für die Befischungen zur Erfassung der 

Fischfauna. 28 

Abbildung 8: Potenziale für den Bitterling in den einzelnen 

Probestellen. 36 

Abbildung 9: Potenziale für das Bachneunauge in den einzelnen 

Probestellen. 37 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen – Detailkartierungen aquatische Arten 5 

Abbildung 10: Potenziale und Nachweise für die Groppe in den einzelnen 

Probestellen. 38 

 



B29NEU LINIENBESTIMMUNG RÖTTINGEN - NÖRDLINGEN 

Dokumentation faunistische Kartierungen - Detailkartierungen aquatische Arten 6 

1 Flusskrebse 

Im Untersuchungsgebiet sind bei den Flusskrebsen der Steinkrebs (Austropotamobius tor-

rentium, Anhang II und V der FFH-Richtlinie, Rote Liste Baden-Württemberg Kategorie 2, 

stark gefährdet) und der Edelkrebs (Astacus astacus, Anhang V, Rote Liste Deutschland 

Kategorie 1, vom Aussterben bedroht sowie streng geschützt nach BNatSchG) planungs-

relevant. Die dritte einheimische Flusskrebsart, der Dohlenkrebs (Austropotamobius pal-

lipes, Anhang II), kommt nur sehr lokal im Süden Baden-Württembergs vor und ist daher 

nicht zu erwarten. 

1.1 Methodik 

1.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Auswahl der Untersuchungsflächen für die Detail- und Stichprobenkartierungen der 

Flusskrebse wurde auf Grundlage der 2021 durchgeführten Potenzialanalyse getroffen. Ins-

gesamt wurde an zehn Probestellen Stichproben- oder, falls bereits Vorkommen bekannt 

waren, Detailkartierungen durchgeführt (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Probestellen für die Detail- und Stichprobenkartierung der Flusskrebse. 
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1.1.2 Methodisches Vorgehen 

Flusskrebse sitzen als dämmerungs- und nachtaktive Tiere tagsüber versteckt unter geeig-

neten Steinen, zwischen Wurzelwerk oder in den Uferpartien in selbst gegrabenen Höhlen. 

Die Kartierungen erfolgten mit der Methode „Handfang bei Tag“. Dabei werden Steine bzw. 

Totholzansammlungen vorsichtig umgedreht bzw. angehoben und die darunter versteckten 

Krebse direkt mit der Hand oder mit einem Handkescher gefangen. Ins Wasser ragende 

Wurzelwerke werden auf der Suche nach Jungtieren ausgeschüttelt und Krebshöhlen mit 

der Hand inspiziert. 

Im Goldbach war ein Vorkommen des Steinkrebses an zwei Probestrecken (PS42 & PS43) 

bereits aus der Voruntersuchung bekannt. Daher wurden direkt Detailkartierungen 50 m 

ober- und 50 m unterhalb der potenziellen Querung mit der Methode „Handfang bei Tag“ 

durchgeführt. Nachdem dort überraschend keine Steinkrebse mehr angetroffen wurden, 

wurde der Goldbach auch an anderen Stellen sowie der zufließende Schellengraben (hier 

war bis vor kurzem noch ein großes Vorkommen bekannt) in Stichproben großflächig un-

tersucht. Bei Probestellen mit hohem Potenzial für den Steinkrebs ohne bisherigen Nach-

weis, wurden zunächst Stichproben-Kartierungen ebenfalls mit der Methode „Handfang bei 

Tag“ durchgeführt (PS8, PS28, PS29, PS30, PS33, PS44, PS45 & PS48). Die Probestre-

cken der Stichproben-Kartierungen hatten, je nach Situation, unterschiedliche Längen und 

variierten von 100 m bis ca. 200 m Fließstrecke. Bei Nachweis des Steinkrebses bei Stich-

proben-Kartierungen wurden unmittelbar im Anschluss an die Stichprobe detaillierte Kartie-

rungen durchgeführt. 

Ergänzend zum „Handfang bei Tag“ wurden im Goldbachgraben (PS48) auch sieben mit 

Hecht beköderte Krebsreusen (Typ Pirat) ausgebracht. Diese Methode wurde besonders in 

stark eingetieften und daher nur schwer oder nicht per Handfang untersuchbaren Gewäs-

serbereichen eingesetzt. Die Reusen wurden in der Nähe von Verstecken platziert, an ge-

eigneten Strukturen befestigt und für zwei Nächte im Gewässer belassen.  

Im Goldbachgraben (PS48), Edelbach (PS8) und Röhrbach (PS33) wurden außerdem 

Nacht-Kartierungen durchgeführt. Hierbei werden Gewässer mit leuchtstarken Taschenlam-

pen während der Nacht abgelaufen und nach aktiven Flusskrebsen geschaut. 

1.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 1 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 1: Begehungstermine der einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 31.05.2022 48 

2 21.06.2022 45, 48 

3 22.06.2022 33 

4 23.06.2022 8, 28 - 30 
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Durchgang Datum Probestelle 

5 11.07.2022 8, 33, 42 – 44, 48 

6 22.08.2022 Zwischen 42 und 43 sowie 
unterhalb von 42, Schellen-

graben 

 

1.2 Ergebnisse der Detailuntersuchungen 

Aus dem Plangebiet ist, gemäß FIAKA (2021, Stand: 28.06.2021) ein Steinkrebsvorkommen 

aus dem Goldbach seit 2011 bekannt. Bei den Detailuntersuchungen konnten nur noch im 

Bereich der obersten Probestelle (PS 44) Steinkrebse nachgewiesen werden. Eine detail-

lierte Beprobung im Bereich der potenziellen Querung war aufgrund des starken Uferbe-

wuchses nicht möglich. Daher wurde auf einer Strecke von 300 m unter- und 350 m ober-

halb der potenziellen Querung punktuell insbesondere im Bereich von Durchlassbauwerken 

nach Flusskrebsen geschaut. Unter 16 Verstecken konnten insgesamt sieben Steinkrebse 

nachgewiesen werden. In den Probestrecken PS42 (9 Verstecke) und PS43 (11 Verstecke) 

im Goldbach konnten in diesem Jahr (unerwartet) keine Steinkrebse mehr nachgewiesen 

werden. Daraufhin wurde die Untersuchung ausgeweitet. Oberhalb von PS42 wurden an 

dem Feldwegdurchlass „Kirchstraße“ und der Querung der Kreisstraße 3304 an zwei Ter-

minen insgesamt 34 weitere Verstecke angeschaut, wobei ebenfalls kein Nachweis erbracht 

werden konnte. Außerdem wurde der Goldbach unterhalb von PS42 (20 Verstecke) und der 

bis 2021 ebenfalls von Steinkrebsen besiedelte Mündungsbereich des Schellengrabens in 

den Goldbach (50 Verstecke) intensiv nachuntersucht. Die Nachsuche blieb allerdings auch 

dort erfolglos. Das plötzliche Verschwinden des Steinkrebses im Unter- und Mittellauf des 

Goldbachs lässt auf einen kürzlich erfolgten Ausbruch der Krebspest schließen. Ob sich die 

Steinkrebse aus dem Oberlauf wieder in den Mittellauf ausbreiten können, bleibt abzuwar-

ten. Grundsätzlich muss allerdings mit einem Vorkommen des Krebspesterregers (Aphano-

myces astaci) im Gewässersystem und der Einwanderung des Signalkrebses (Pacifastacus 

leniusculus) aus dem Unterlauf in den Goldbach gerechnet werden. Ohne geeignete Maß-

nahmen zum Schutz der Art dürfte der Steinkrebs im Goldbachsystem in Kürze aussterben. 

Momentan sollte der Goldbach an allen Probestellen noch als Steinkrebslebensraum (ho-

hes Potenzial, Tab. 3) eingestuft werden. 

Im Espangraben (PS45) konnten erstmalig Steinkrebse nachgewiesen werden. Auf einer 

etwa 200 m langen Probestrecke konnten insgesamt sechs Steinkrebse (darunter zwei tag-

aktive Tiere) unter zehn Verstecken nachgewiesen werden. Der im Untersuchungsbereich 

strukturarme Espangraben führte zum Untersuchungszeitpunkt nur sehr wenig Wasser und 

war streckenweise ausgetrocknet. Der Mündungsbereich in den Goldbach war ebenfalls 

ausgetrocknet, sodass eine Verbindung zum Schellengraben zum Untersuchungszeitpunkt 

nicht gegeben war. Auch kurz zuvor durchgeführte Sohlräumungen wurden dokumentiert. 

Bei der Stichproben-Kartierung im Edelbach (PS8) konnte unter 20 Verstecken keine hei-

mischen oder gebietsfremden Flusskrebse nachgewiesen werden. Bei der Nacht-Kartierung 
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konnten ebenfalls keine Flusskrebse nachgewiesen werden. Auch der Röhrbach (PS33) ist 

im potenziell betroffenen Querungsbereich wahrscheinlich nicht von heimischen Flusskreb-

sen besiedelt. Unter sieben untersuchten Versteckmöglichkeiten und bei der Nacht-Kartie-

rung konnten keine Flusskrebse nachgewiesen werden. Allgemein weist der Röhrbach im 

Untersuchungsbereich nur sehr wenige Versteckmöglichkeiten auf. Im Goldbachgraben 

(PS48) konnte nach intensiver Suche per „Handfang bei Tag“ (50 Verstecke), dem Ausbrin-

gen von Reusen und der Nacht-Kartierung kein Nachweis von Flusskrebsen erbracht wer-

den. 

Die Schneidheimer Sechta und die Eger sind als Lebensraum für einheimische Flusskrebse 

verloren, denn hier hat sich längst der gebietsfremde Signalkrebs etabliert und ausgebreitet 

(FIAKA 2021, Stand: 28.06.2021). Auch bei den Detailkartierungen für die Großmuscheln 

konnten am 23.06.2022 mehrere Signalkrebse in der Eger (PS18 & PS20) beobachtet wer-

den. 

Eine Übersicht über die Ergebnisse der Detailkartierungen aus dem Jahr 2022 und den 

Potenzialabschätzungen des letzten Jahres befindet sich in Tabelle 3. Die Nachweise bzw. 

Potenziale der Krebse werden zudem in Abbildung 2 und Abbildung 3 in Kartenform darge-

stellt. 

Tabelle 2: Bei den Kartierungen im Jahr 2022 nachgewiesene Flusskrebsarten und ihr 

Schutzstatus 

Artname (deutsch / 
wissenschaftlich) 

Rote Liste1) Schutzsta-
tus2) 

FFH-RL3) 
Bemerkun-

gen BW D 

Steinkrebs 
(Austropotamobius  

torrentium) 
2 - b II * / V heimisch 

Signalkrebs 
(Pacifastacus 
leniusculus) 

- - - - gebietsfremd 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg (BAER ET AL. 2014) und 
Deutschland: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = 
gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - V = Anhang V 
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Tabelle 3: Stein- und Edelkrebspotenzial in den Untersuchungsflächen nach Durchfüh-

rung der Detail- und Stichprobenkartierungen und der Auswertung der Daten 

der Fischereiforschungsstelle (FIAKA 2021, Stand: 28.06.2021) und eigener 

vergangener Untersuchungen im Untersuchungsgebiet (K = Kein Potenzial, 

G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = Hohes Potenzial, N = 

Nachweis). 

Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

1 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttin-
gen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

2 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttin-
gen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

3 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

4 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

5 

Mühlkanal Baier-
mühle (Zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, kiesig-
steiniges Substrat, strukturrei-

ches Ufer. 

K K 

6 
Eger (Zwischen obe-

rer und unterer 
Schlägweidmühle) 

Innerhalb der Probestelle kie-
sig-steiniges Substrat, natur-

nah. 
K K 

7 
Eger (Ortslage Auf-

hausen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigt durch befestigte Ufer, 

kiesig-steiniges Substrat. 
K K 

8 
Edelbach (Westlich 

Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, im Be-
reich der Probestelle begradig-
ter Gewässerlauf, kein Gewäs-
serrandstreifen, Krebshöhlen 

vorhanden.  

K K 

9 
Goldäckergraben 

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 

und unterhalb der PS begradigt 
und stark zugewachsen, ohne 

Gewässerrandstreifen. 

K K 

10 
Goldäckergraben 

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 

und unterhalb der PS begradigt 
und stark zugewachsen, ohne 

Gewässerrandstreifen. 

K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

11 

Schneidheimer 
Sechta  

(Südöstlich Meister-
stall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-

stelle naturnaher Gewässerlauf 
mit Schilfgürtel, FFH-Gebiet. 

K K 

12 
Schneidheimer 

Sechta  
(Östlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

K K 

13 
Schneidheimer 

Sechta  
(Südlich Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

K K 

14 
Klingengraben  

(Östlich Meisterstall) 
trockengefallen, FFH-Gebiet. K K 

15 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasien-
berg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer, 

Gefahr Austrocknung.  

G K 

16 
Unkentalgraben 

(Westlich Blasien-
berg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer, 

FFH-Gebiet, Austrocknung 
wahrscheinlich. 

G K 

17 
Heidbach (Kreuzung 
Nördlinger Straße) 

1,6 km langer Zufluss der Eger, 
von etwas oberhalb der Probe-
stelle regelmäßige Schmutz-

wasserfrachten (Mischwasser-
kanalisations-Überlauf), bei Re-
genereignissen stark belastet. 

K K 

18 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigt, ohne Gewässerrand-

streifen, sandig-steinig. 
K K 

19 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich  
Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, Probe-

stelle liegt unterhalb eines 
Wehrs, stark begradigter Ge-
wässerlauf, viele submerse 

Makrophyten, kein Gewässer-
randstreifen. 

K K 

20 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich  
Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, wird im 

Bereich der Probestelle von der 
B29 gekreuzt, begradigt aber 

sehr strukturreich. 

K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

21 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Wird in der Probestrecke von 
der B29 gekreuzt, begradigter 
Gewässerlauf kiesig-steiniges 
Substrat, kein Gewässerrand-

streifen. 

K K 

22 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der B29, 
begradigter Gewässerlauf, kie-
sig-steiniges Substrat, kein Ge-

wässerrandstreifen. 

K K 

23 
Eichelgraben (Nörd-
lich Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Graben, stark 
zugewachsen, kein Gewässer-
randstreifen, kaum zu bepro-
ben, fällt vermutlich trocken. 

K K 

24 
Eichelgraben (Nörd-
lich Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Gewässer-
lauf, stark zugewachsen, kein 

Gewässerrandstreifen, schwie-
rig zu beproben. 

K K 

25 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-
wässerrandstreifen, stark zuge-

wachsen. 

G K 

26 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
G K 

27 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
G K 

28 
Ellenbach (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, stark zugewachsen, be-
gradigter Gewässerlauf, kein 
Gewässerrandstreifen, dauer-

hafte Wasserführung. 

K K 

29 
Ellenbach (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, stark zugewachsen, be-
gradigter Gewässerlauf, kein 
Gewässerrandstreifen, dauer-

hafte Wasserführung. 

K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

30 
Ellenbach (Ortslage 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der 
Eger, PS wurde etwa 150 m 
nach oberhalb verlegt, da im 

Plangebiet verdolt, dort begra-
digt, Sohle teilweise verbaut. 

Sollten Flusskrebse im Gewäs-
ser entdeckt werden, ist von ei-

ner Besiedlung in der Verdo-
lung auszugehen. 

K K 

31 
Arlachgraben (Süd-
lich Trochtelfingen) 

Hochwasserentlastungskanal, 
fällt vermutlich regelmäßig tro-

cken (Fischfalle). 
K K 

32 
Eger (Südlich  

Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb der 
Eger-Bahnüberführung, kiesig-

steiniges Substrat, Ufer von 
Schilf und Weiden bewachsen.  

K K 

33 
Röhrbach (Kreuzung 

Röhrbachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss der 
Eger, Probestelle wurde ober-
halb der K3316 verlegt, dort 
kiesiges Substrat, viele sub-

merse Makrophyten, leicht be-
einträchtigte Gewässerstruktur, 

FFH-Gebiet. 

K K 

34 
Eger (zwischen 
 Riesbahn und  

Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, geringe Beschattung, be-
lastet durch Einleitung Kläran-

lagenüberlauf. 

K K 

35 
Arlachgraben (zwi-

schen Riesbahn und 
 Utzmemmingen) 

Hochwasserentlastungskanal 
der Eger, fällt vermutlich tro-

cken (Fischfalle). 
K K 

36 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

37 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

38 
Aßbühlgraben (zwi-

schen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

39 
Aßbühlgraben (zwi-

schen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

40 
Baldesgraben (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Trockengefallen bzw. kein Ge-

wässer mehr. 
K K 

41 
NN-HW9 (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Kläranlagen-Überlauf 

(schlechte Wasserqualität). 
K K 
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Probestel-
len-Nr. 

Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Stein-
krebs 

Edelkrebs 

42 
Goldbach 

(Nordwestlich  
Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-
wässer, ohne Gewässerrand-

streifen. 

H K 

43 
Goldbach 

(Nordöstlich Pflaum-
loch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, begradigtes Gewäs-
ser, ohne Gewässerrandstrei-

fen. 

H K 

44 
Goldbach 

 (Östlich Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, begradigtes Gewäs-
ser, ohne Gewässerrandstrei-

fen. 

N K 

45 
Espangraben 

(Südlich Dirgenheim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zuge-

wachsen, ohne Gewässerrand-
streifen, kiesiges Substrat, 

FFH-Gebiet. 

N K 

46 
Goldbachgraben  
(Nördlich Dirgen-

heim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

K K 

47 
Goldbachgraben  
(Nördlich Dirgen-

heim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

K K 

48 
Goldbachgraben 

(Westlich  
Benzenzimmern) 

Probestelle liegt mitten in kürz-
lich renaturiertem Bereich, 

Substrat besteht vor allem aus 
Erdreich und eingebrachten 
Steinen und Kies, viele Tot-

holzablagerungen, mit mehre-
ren durchflossenen Weihern. 

K K 

49 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 
trocken K K 

50 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, verläuft parallel zur L1060, 

Rinnsal, wird nur durch Drai-
nage gespeist, kein Gewässer-

randstreifen. 

K K 
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Abbildung 2: Potenziale und Nachweise für den Steinkrebs an den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 3: Potenziale für den Edelkrebs an den einzelnen Probestellen. 

2 Muscheln 

Aus der Artengruppe der limnischen Großmuscheln (Unionidae) können mehrere europa- 

oder bundesrechtlich geschützte Arten potenziell im Planungsraum vorkommen. Alle ein-

heimischen Großmuscheln sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit Ver-

weis auf die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) „besonders geschützt“, zudem er-

scheinen sie in den Roten Listen von Baden-Württemberg und Deutschland. Geeignete Ha-

bitate sind vor allem für die streng geschützte Bachmuschel (Unio crassus) vorhanden. Die 

Art ist in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie gelistet, auf den Roten Listen von 

Baden-Württemberg und Deutschland ist sie in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) 

eingestuft. Zudem sind im Planungsraum Vorkommen weiterer Großmuschelarten wie der 

Malermuschel (Unio pictorum) oder der Gemeinen Teichmuschel (Anodonata anatina) zu 

erwarten.  
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2.1 Methodik 

2.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Auswahl der Untersuchungsflächen für die Detailkartierungen der Großmuscheln wurde 

auf Grundlage der 2021 durchgeführten Potenzialanalyse und der Auswertung bürointerner 

Datenbanken und der abgefragten Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-

berg, des Referat 56 des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Artenschutzbeauftragten 

des Regierungsbezirks Herrn Bernd Kunz getroffen. Insgesamt wurde an 13 Probestellen 

Detailkartierungen durchgeführt (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Probestellen für die Detail- und Stichprobenkartierung der Großmuscheln. 

 

2.1.2 Methodisches Vorgehen 

Großmuscheln sind in ihrem Lebensraum, den Ufer- und Sohlpartien von Fließgewässern, 

in der Regel ungleichmäßig verteilt. Die Siedlungsdichten schwanken häufig schon auf we-

nigen Metern um mehrere Zehnerpotenzen und meist sind die Tiere durch eine rein visuelle 
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Suche nicht auffindbar. Ein taktiles Vorgehen durch Abtasten der Uferpartien und in man-

chen Fällen sogar durch Graben und Aufwühlen des Sohlsubstrats (in Sand und Kies) ist 

zum Nachweis der Art daher unerlässlich (PFEIFFER & NAGEL 2010). 

Diese visuelle und taktile Methodik wurde innerhalb der 13 Probestellen angewandt, wobei 

die Vorgehensweise an die jeweiligen Bedingungen der Probestellen angepasst wurde. Die 

Probestellen in der Eger (PS18, PS21, PS22 PS32 und PS34) wurden auf jeweils 200 m 

Länge, die Probestellen im Mühlkanal Trochtelfingen (PS19 und PS20) auf jeweils 100 m 

Länge detailliert untersucht. 

Eine detaillierte Untersuchung des Bachmuschelbestands in der Schneidheimer Sechta an 

den jeweiligen potenziellen Querungen bzw. Probestellen (PS11 – PS13) war aufgrund der 

Gewässertiefe und der natürlichen Trübung des Gewässers nicht möglich. Aus diesem 

Grund wurden die Detailuntersuchungen in nahe gelegene Bereiche verlegt, in denen eine 

aussagekräftige Erfassung möglich war. Die genauen Probestrecken sind Abbildung 4 zu 

entnehmen. 

Der Goldäckergraben (PS10) wurde komplett von seiner Mündung in die Schneidheimer 

Sechta bis hin zur Landstraße 1070 abgelaufen und stichprobenartig im Überblick kartiert. 

Der Goldbach (PS42 und PS43) wurde detailliert in Transekten untersucht. Auf einer Fließ-

strecke von 50 m ober- und 50 m unterhalb der jeweiligen Probestelle wurden insgesamt 

10 Transekte in Abständen von 10 m mit einer Länge von jeweils 1 m (entspricht 10% der 

gesamten Probestrecke) detailliert untersucht. 

Der Goldbachgraben im Bereich der potenziellen Querung wurde im Zuge von Renaturie-

rungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren großflächig umgestaltet. Das Gewässer 

wurde aufgeweitet und große Stillgewässerbereiche geschaffen. Eine detaillierte Erfassung 

war hier aufgrund der Gewässertiefe nicht möglich. Deshalb erfolgte die Detailaufnahme 

der Großmuschelfauna auf einer Fließstrecke von etwa 450 m beginnend ab der Brücke der 

L 1060 über den Goldbachgraben. Insgesamt wurden sechs Transekte mit einer Länge von 

jeweils 5 m untersucht. Zusätzlich wurde auch außerhalb der Transekte stichprobenartig 

nach Großmuscheln in der 450 m langen Probestrecke gesucht.  

Der Edelbach wurde im Jahr 2022 im Zuge des FFH-Monitorings durch RICHLING ET AL. 

(2022) detailliert erfasst und in die Bewertung integriert. Auch bei der Stichprobenkartierung 

der Flusskrebse wurden dort mehrere Bachmuscheln gesichtet. 
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2.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 4 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 4: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 31.05.2022 48 

2 22.06.2022 11 - 13 

3 23.06.2022 18 – 22, 32, 34 

4 11.07.2022 42, 43 

2.2 Ergebnisse der Detailkartierungen 

In der Schneidheimer Sechta kommt die Bachmuschel von der Ortsmitte Bopfingen/Mün-

dung in die Eger aufwärts bis vor Unterschneidheim in unterschiedlichen Dichten vor (RE-

GIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 2009, KUNZ, mündl.). In allen drei untersuchten Probestellen 

(PS11 – PS13) konnte die Bachmuschel in hohen Dichten nachgewiesen werden. Innerhalb von 

PS11 konnten insgesamt elf lebende Bachmuscheln auf etwa 80 m Fließstrecke in unterschied-

lichen Altersklassen aufgespürt werden. Aufgrund der angewandten Methodik (keine Transekte) 

ist davon auszugehen, dass nur ein sehr kleiner Teil der tatsächlich in der Probestrecke sitzen-

den Bachmuscheln erfasst werden konnte. In PS12 wurden zahlreiche Bachmuscheln (~ 50 In-

dividuen) auf etwa 40 m Fließstrecke beobachtet. Auch hier kann davon ausgegangen werden, 

dass ein Großteil der Bachmuscheln nicht erfasst wurde. Erschwert wurde die Erfassung dort 

durch den starken Algenbewuchs. 14 Individuen wurden für die Aufnahme der Altersstruktur 

kurzzeitig dem Gewässer entnommen. Der Nachweis juveniler und älterer Bachmuscheln in der 

Schneidheimer Sechta, weist auf einen vitalen, reproduzierenden Bestand hin. In Probestelle 

PS13 konnten insgesamt zwölf adulte Bachmuscheln auf ca. 60 m Fließstrecke nachgewiesen 

werden. Neben der Bachmuschel konnte auch die Gemeine Teichmuschel in PS11 (sechs Indi-

viduen) und PS13 (ein Individuum) lebend nachgewiesen werden. In PS12 wurden Leerschalen 

der Gemeinen Teichmuschel gefunden. 

In der Eger konnten innerhalb des Untersuchungsbereichs der beiden Probestellen PS21 

und PS22 zwei lebende Bachmuscheln (Alter: 3+ und 5+) nachgewiesen werden. Im Jahr 

2021 wurde zudem innerhalb von PS18 eine lebende Bachmuschel aufgespürt. Dort und in 

den Probestellen PS32 und PS34 konnten im Jahr 2022 keine lebenden Bachmuscheln 

beobachtet werden. In PS18 und PS34 weist allerdings Schalenmaterial auf ein zumindest 

sporadisches Vorkommen der Bachmuschel hin. Innerhalb von PS18 konnten darüber hin-

aus zwei lebende Gemeine Teichmuscheln (Alter: 3+ und 3+) aufgespürt werden. Schalen-

material der Gemeinen Teichmuschel wurde in der Eger außerdem in den Probestellen 

PS21 und PS22 gefunden. Außerdem konnte in der Eger (PS21/PS22) erstmals Schalen-

material der Malermuschel in Form einer Doppelklappe beobachtet werden. 
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Im Mühlkanal Trochtelfingen konnte innerhalb von PS19 eine alte Bachmuschel-Einzel-

klappe aufgespürt werden. Lebende Großmuscheln wurden im Mühlkanal Trochtelfingen 

(PS19 und PS20) nicht gefunden. 

Im Goldbach konnten in PS42 innerhalb von 10 Transekten mit einer Länge von jeweils 1 

m insgesamt drei lebende Bachmuscheln erfasst werden. Im 100 m langen Untersuchungs-

bereich ist somit mit einem Bestand von etwa 30 Individuen und einer mittleren Siedlungs-

dichte von 0,3 Individuen pro laufenden Fließmeter zu rechnen. In PS43 konnten keine 

lebenden Großmuscheln oder Hinweise auf ein Vorkommen beobachtet werden. Das Vor-

kommen im Goldbach ist offensichtlich stark rückläufig. 

Im Goldbachgraben konnten insgesamt zwei sehr alte lebende Bachmuscheln (beide über 

20 Jahre alt) aufgespürt werden. Der Erstnachweis der Art in diesem Gewässer gelang 

unterhalb der Brücke der L 1060 und somit etwa 650 m unterhalb der potenziellen Querung. 

In den Transekten und somit im unmittelbaren Eingriffsbereich wurde nur altes Schalenma-

terial (eine Einzelklappe und zwei Fragmente) der streng geschützten Bachmuschel ent-

deckt. Innerhalb eines Transekts wurde eine lebende, juvenile Gemeine Teichmuschel er-

tastet. Im Bereich der geplanten Variante (PS48) besteht demnach aktuell kein Potenzial 

für die Bachmuschel. Für die Gemeine Teichmuschel wird ein mittleres Potenzial angenom-

men. 

Der Edelbach wird nach RICHLING ET AL. (2022) nachweislich von der Mündung des Mahd-

grabens bis etwa 300 m unterhalb der K 3201 von der Bachmuschel besiedelt. Eine Ver-

netzung der Teilpopulation im Edelbach mit den Teilpopulationen in der Schneidheimer 

Sechta und anderen Zuflüssen ist vermutlich gegeben. Die errechnete Teilpopulationsgröße 

beträgt 6.300 Individuen, der Trend ist verglichen mit dem FFH-Monitoring aus dem Jahr 

2017 rückläufig. 

Im Goldäckergraben konnten keine lebenden Großmuscheln oder Hinweise auf ein Vor-

kommen dokumentiert werden. 

Eine Übersicht über die Ergebnisse der Kartierungen aus dem Jahr 2022 und den Potenzi-

alabschätzungen des letzten Jahres befindet sich in Tabelle 6. Die Nachweise bzw. Poten-

ziale der Muscheln werden zudem in Abbildung 5 und Abbildung 6 in Kartenform dargestellt. 
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Tabelle 5: Im Zuge der Kartierung nachgewiesene Muschelarten 

Artname (deutsch / wis-
senschaftlich) 

Rote Liste1) 
Schutzstatus2) FFH-RL3) 

Bemerkun-
gen BW D 

Bachmuschel  
(Unio crassus) 

1 1 s II / IV 
Lebendfund + 
Leerschalen 

Malermuschel 
(Unio pictorum) 

3 V b - Leerschale 

GemeineTeichmuschel 
(Anodonta anatina) 

V V b - 
Lebendfund + 
Leerschalen 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg (AG MOLLUSKEN BW) und 
Deutschland (JUNGBLUTH et al. 2011): 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

 

Tabelle 6: Potenzial für Großmuscheln in Bezug auf die Untersuchungsflächen nach 

Durchführung der Detailkartierungen und Auswertung bürointerner Daten-

banken zur Verbreitung von Großmuscheln (BÜRO GOBIO 2022a, BÜRO GO-

BIO 2022b) sowie dem FFH-Monitoringbericht im Edelbach (RICHLING ET AL. 

2022) (K = Kein Potenzial, G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, 

H = Hohes Potenzial, N = Nachweis). 

Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

1 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

2 
Schenkenbach  

(Südöstlich Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

3 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hoheTiefenvarianz. 
K K 

4 
Schenkenbach  

(Nördlich Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruktur, 

hohe Tiefenvarianz. 
K K 

5 

Mühlkanal Baiermühle 
(Zwischen oberer und 
unterer Schlägweid-

mühle) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, kiesig-

steiniges Substrat. 
G G 

6 
Eger (Zwischen oberer 

und unterer Schlägweid-
mühle) 

Innerhalb der Probestelle kie-
sig-steiniges Substrat, natur-

nah. 
G G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

7 
Eger (Ortslage Aufhau-

sen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigt durch befestigte Ufer, 

kiesig-steiniges Substrat. 
G G 

8 
Edelbach  

(Westlich Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, im Be-
reich der Probestelle stark be-
gradigter Gewässerlauf, kein 

Gewässerrandstreifen.  

N M 

9 
Goldäckergraben  

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 
und unterhalb der Probestelle 

begradigt und stark zugewach-
sen, ohne Gewässerrandstrei-

fen. 

K K 

10 
Goldäckergraben  

(Südlich Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss der 
Schneidheimer Sechta, ober- 
und unterhalb der Probestelle 

begradigt und stark zugewach-
sen, ohne Gewässerrandstrei-

fen. 

K K 

11 
Schneidheimer Sechta  

(Südöstlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-

stelle naturnaher Gewässerlauf 
mit Schilfgürtel, FFH-Gebiet. 

N N 

12 
Schneidheimer Sechta  
(Östlich Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

N H 

13 
Schneidheimer Sechta  

(Südlich Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss der 
Eger, im Bereich der Probe-
stelle Brücke mit Uferbefesti-

gung, FFH-Gebiet. 

N N 

14 
Klingengraben  

(Östlich Meisterstall) 
trockengefallen, FFH-Gebiet K K 

15 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer. 

K K 

16 
Unkentalgraben  

(Westlich Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der Eger, 
innerhalb der Probestelle natur-
nahes, verzweigtes Gewässer, 

FFH-Gebiet. 

K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

17 
Heidbach (Kreuzung 
Nördlinger Straße) 

1,6 km langer Zufluss der Eger, 
oberhalb der Probestelle Misch-
wasserkanalisations-Überlauf, 

bei Regenereignissen stark  
belastet. 

K K 

18 
Eger (Westlich 
 Trochtelfingen) 

Innerhalb der Probestelle be-
gradigtes Gewässer, ohne Ge-

wässerrandstreifen, sandig-stei-
nig. 

N N 

19 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich Trochtelfin-
gen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, Probe-

stelle liegt unterhalb eines 
Wehrs, stark begradigter Ge-
wässerlauf, viele submerse 

Makrophyten, kein Gewässer-
randstreifen. 

M M 

20 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich Trochtelfin-
gen) 

700 m langer von der Eger ab-
gezweigter Mühlkanal, wird im 

Bereich der Probestelle von der 
B29 gekreuzt, begradigter Ge-

wässerlauf. 

M M 

21 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Wird innerhalb der Probestelle 
von der B29 gekreuzt, begra-

digter Gewässerlauf kiesig-stei-
niges Substrat, kein Gewässer-

randstreifen. 

N H 

22 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der B29, 
begradigter Gewässerlauf, kie-
sig-steiniges Substrat, kein Ge-

wässerrandstreifen. 

N H 

23 
Eichelgraben (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Gewässerlauf, 
stark zugewachsen, kein Ge-
wässerrandstreifen, schwierig 

zu beproben. 

K K 

24 
Eichelgraben (Nördlich 

Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss des 
Mühlkanals Trochtelfingen, 

stark begradigter Gewässerlauf, 
stark zugewachsen, kein Ge-
wässerrandstreifen, schwierig 

zu beproben. 

K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

25 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-Frei-
bad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-
wässerrandstreifen, stark zuge-

wachsen. 

K K 

26 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-Frei-
bad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
K K 

27 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-Frei-
bad) 

Etwa 750 m langer Zufluss der 
Eger, stark versintert, kein Ge-

wässerrandstreifen. 
K K 

28 
Ellenbach (Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, stark zugewachsen, begra-
digter Gewässerlauf, kein Ge-

wässerrandstreifen, dauerhafte 
Wasserführung. 

K K 

29 
Ellenbach (Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, stark zugewachsen, begra-
digter Gewässerlauf, kein Ge-

wässerrandstreifen, dauerhafte 
Wasserführung. 

K K 

30 
Ellenbach (Ortslage 

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss der E-
ger, Probestelle wurde etwa 

150 m nach oben verlegt, da sie 
im eigentlich geplanten Bereich 
verdolt ist, dort begradigt, Ge-
wässersohle teilweise verbaut. 

K K 

31 
Arlachgraben (Südlich 

Trochtelfingen) 
Hochwasserentlastungskanal, 

fällt vermutlich trocken. 
K K 

32 
Eger (Südlich 

 Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb der 
Eger-Bahnüberführung, kiesig-

steiniges Substrat, Ufer von 
Schilf und Weiden bewachsen.  

G G 

33 
Röhrbach (Kreuzung 

Röhrbachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss der E-
ger, Probestelle wurde oberhalb 
der K3316 verlegt, dort kiesiges 
Substrat, viele submerse Mak-
rophyten, leicht beeinträchtigte 
Gewässerstruktur, FFH-Gebiet. 

K K 

34 
Eger (zwischen  

Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, geringe Beschattung, be-

lastetes Gewässer durch Misch-
kanalisation. 

G G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

35 
Arlachgraben 

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Hochwasserentlastungskanal, 
fällt vermutlich trocken. 

K K 

36 
Aßbühlgraben  

(westlich Pflaumloch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

37 
Aßbühlgraben  

(westlich Pflaumloch) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

38 
Aßbühlgraben  

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

39 
Aßbühlgraben  

(zwischen Riesbahn  
und Utzmemmingen) 

Stark begradigtes Gewässer, 
kaum Makrozoobenthos, fällt 

vermutlich trocken. 
K K 

40 
Baldesgraben (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Trockengefallen K K 

41 
NN-HW9 (Nahe Pflaum-

locher Str.) 
Kläranlagen-Überlauf 

(schlechte Wasserqualität). 
K K 

42 
Goldbach (Nordwestlich 

Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-

wässer,  
ohne Gewässerrandstreifen. 

N M 

43 
Goldbach (Nordöstlich 

Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-
wässer, ohne Gewässerrand-

streifen. 

M G 

44 
Goldbach  

(Östlich Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes Ge-

wässer,  
ohne Gewässerrandstreifen. 

K K 

45 
Espangraben  

(Südlich Dirgenheim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zuge-

wachsen, ohne Gewässerrand-
streifen, kiesiges Substrat, 

FFH-Gebiet. 

K K 

46 
Goldbachgraben (Nörd-

lich Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

K K 

47 
Goldbachgraben (Nörd-

lich Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss des 
Goldbachs, stark begradigter 

Gewässerlauf, stark zugewach-
sen, kiesiges Substrat. 

K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für Mu-
scheln 

Bachmu-
schel 

Gemeine 
Teich-

muschel 

48 
Goldbachgraben (West-

lich Benzenzimmern) 

Probestelle liegt mitten in kürz-
lich renaturiertem Bereich, Sub-
strat besteht vor allem aus Erd-
reich und eingebrachten Stei-
nen und Kies, viele Totholzab-

lagerungen, mit mehreren 
durchflossenen Weihern. 

K M 

49 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 
Trockengefallen K K 

50 
Brühlgraben (Östlich 

Benzenzimmern) 

Stark begradigter Gewässer-

lauf, verläuft parallel zur L1060, 

Rinnsal, wird nur durch Drai-

nage gespeist,  

kein Gewässerrandstreifen 

K K 

 

 

Abbildung 5: Potenziale und Nachweise der Bachmuschel an den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 6: Potenziale und Nachweise der Gemeinen Teichmuschel an den einzelnen 

Probestellen 

3 Fische und Neunaugen 

3.1 Methodik 

3.1.1 Lage der Untersuchungsflächen 

Die Untersuchungsflächen wurden auf Grundlage der Potenzialanalysen und den Daten 

des Fischartenkatasters des Landes Baden-Württemberg (FIAKA, Stand 28.06.2021) aus 

dem Jahr 2021 ausgewählt (Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Probestellen für die Befischungen zur Erfassung der Fischfauna. 

3.1.2 Methodisches Vorgehen 

Die Fischbestandserhebungen fanden am 21.06. und 22.06.2022 per Elektrobefischung in 

den acht Probestrecken jeweils auf einer Länge zwischen 50 m bis 100 m statt. Die Probe-

strecken 1 und 2 sowie 3 und 4 im Schenkenbach wurden aufgrund ihrer geographischen 

Nähe jeweils zusammengefasst.  

Für die Erhebung kam ein Tragegerät der Firma Bretschneider Spezialelektronik (EFGI 650 

mit 0,65 KW Leistung) zum Einsatz. Die Elektrobefischung ist eine besonders schonende 

Methode der Fischbestandserhebung. Mit dem batteriebetriebenen Fanggerät wird eine 

wählbare Spannung von 115 bis 565 Volt erzeugt und so ein elektrisches Feld im Wasser 

aufgebaut, das bei den Fischen zur positiven Galvanotaxis (= gezieltes Zuschwimmen auf 

die Anode) oder auch Galvanonarkose (= Betäubung) führt. Mit Hilfe eines großen Keschers 

lassen sich die Fische dann leicht und unverletzt fangen.  
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3.1.3 Begehungstermine 

Die Begehungen erfolgten an den in Tabelle 7 aufgeführten Terminen. 

Tabelle 7: Begehungstermine für die einzelnen Probestellen 

Durchgang Datum Probestelle 

1 21.06.2022 48 

2 22.06.2022 1 – 4, 17, 33, 42, 43 

 

3.2 Ergebnisse der Fischbestandserhebungen 

Bei den Fischbestandserhebungen konnten insgesamt zehn verschiedene Fischarten (da-

runter zwei gebietsfremde Neozoen) an den acht Probestellen nachgewiesen werden (Ta-

belle 8). Unter den nachgewiesenen Fischarten befinden sich keine artenschutzrechtlich 

geschützten Arten. Mit Elritze (Phoxinus phoxinus), Döbel (Squalius cephalus), Rotfeder 

(Rutilus rutilus) und Dreistachligem Stichling (Gasterosteus aculeatus) konnten insgesamt 

vier Wirtsfischarten der Bachmuschel nachgewiesen werden. 

Nach den Fischbestandserhebungen und Berücksichtigung der Potenzialanalyse und der 

Datenabfrage aus dem Fischartenkataster Baden-Württembergs kann im Untersuchungs-

gebiet für den Bitterling (Rhodeus amarus) ein hohes Potenzial an insgesamt zehn Probe-

stellen dokumentiert werden (Tabelle 10). Grundsätzlich ist mit einem Vorkommen von Bit-

terlingen in Gewässern mit Großmuschelvorkommen, wie der Schneidheimer Sechta, der 

Eger und dem Edelbach zu rechnen, denn die Kleinfische sind zur Fortpflanzung obligat auf 

einheimische Großmuscheln (Gattungen Unio oder Anodonta) als Laichsubstrat angewie-

sen. Auch im Goldbachgraben (im Bereich von PS48) und im Goldbach (im Bereich von 

PS42 und PS43) ist der Bitterling trotz des fehlenden Nachweises bei den Elektrobefischun-

gen durch das Vorkommen von Großmuscheln potenziell erwartbar. Alle Probestrecken 

weisen für das Bachneunauge (Lampetra planeri) nur ein geringes bis kein Potenzial auf 

und auch bei den Befischungen konnten keine Bachneunaugen erfasst werden. Auch wenn 

das Substrat für das Bachneunauge in vielen Probestrecken geeignet ist, gibt es bisher 

keine rezenten Nachweise des Bachneunauges im gesamten Eger-System in Baden-Würt-

temberg (DUßLING ET AL. 2018). Bei den Untersuchungen des vergangenen Jahres konnte 

die Groppe (Cottus gobio) in der Eger innerhalb von PS7 als Beifang der Krebsuntersu-

chung direkt nachgewiesen werden. Bei den diesjährigen Befischungen konnte kein Nach-

weis der Groppe erbracht werden. Insgesamt herrscht bei zwei Probestellen ein hohes Po-

tenzial für die Groppe.  

Eine Übersicht über die Ergebnisse der gesamten Potenzialanalyse und den Befischungs-

ergebnissen für die drei FFH-Arten Bitterling, Bachneunauge und Groppe in Bezug auf die 

einzelnen Probestellen befindet sich in Tabelle 10. Die Nachweise bzw. Potenziale der 

Krebse werden zudem in Abbildung 8, Abbildung 9 und Abbildung 10 in Kartenform darge-

stellt. 
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Tabelle 8: Nachgewiesene Fischarten während den Fischbestandserhebungen in den 

einzelnen Probestellen 

Artname (deutsch / wissen-
schaftlich) 

Probestelle 
Rote Liste1) Schutzsta-

tus2) 
FFH-RL3) 

BW D 

Bachforelle  
(Salmo trutta fario) 

1 – 4, 17, 33  V   

Blaubandbärbling  
(Pseudorasbora parva) 

48 N    

Döbel 
(Squalius cephalus) 

42, 48     

Dreistachliger Stichling 
 (Gasterosteus aculeatus) 

17     

Elritze  
(Phoxinus phoxinus) 

42, 43 V    

Gründling 
(Gobio gobio) 

48     

Regenbogenforelle  
(Oncorhynchus mykiss) 

17 N    

Rotauge 
(Rutilus rutilus) 

48     

Rotfeder  
(Scardinius erythrophthalmus) 

48 V    

Schmerle 
(Barbatula barbatula) 

42, 43, 48     

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg (BAER ET AL. 2014) und 
Deutschland (FREYHOF 2009): 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet, N = Neozoon 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 

 

Tabelle 9: Schutzstatus der drei FFH-Arten Bitterling, Bachneunauge und Groppe 

Artname (deutsch / wissen-
schaftlich) 

Rote Liste1) 
Schutzstatus2) FFH-RL3) 

BW D 

Bitterling (Rhodeus amarus) 2   II 

Bachneunauge  
(Lampetra planeri) 

3  b II 

Groppe (Cottus gobio) V   II 

1) Gefährdungskategorie nach Roter Liste Baden-Württemberg (BAER ET AL. 2014) und 
Deutschland (FREYHOF 2009): 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark 
gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; R = extrem selten, *= ungefährdet 

2) Schutz nach BNatSchG bzw. BArtSchVO (b = besonders geschützt, s = streng geschützt) 
3) Schutz nach FFH-Richtlinie, II = Anhang II, IV = Anhang IV; - = nicht in Anhang II oder IV 
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Tabelle 10: Ergebnisse der Fischbestandsuntersuchungen, Potenzialanalysen und der 

Datenauswertung der FIAKA-Daten für die drei FFH-Arten Bitterling, Groppe 

und Bachneunauge in Bezug auf die Untersuchungsflächen (K = Kein Poten-

zial, G = geringes Potenzial, M = mittleres Potenzial, H = Hohes Potenzial, 

N = Nachweis) 

Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

1 
Schenkenbach 

 (Südöstlich  
Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, hohe Tiefenvarianz. 
K G K 

2 
Schenkenbach 

 (Südöstlich  
Röttingen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, hohe Tiefenvarianz. 
K G K 

3 
Schenkenbach 

(Nördlich  
Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, hohe Tiefenvarianz. 
K G K 

4 
Schenkenbach 

(Nördlich  
Aufhausen) 

4 km langer Eger-Zufluss mit 
naturnaher Gewässerstruk-

tur, hohe Tiefenvarianz. 
K G K 

5 

Mühlkanal Baier-
mühle (zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 
kiesig-steiniges Substrat. 

G H G 

6 
Eger (zwischen 

oberer und unterer 
Schlägweidmühle) 

Innerhalb der Probestelle 
kiesig-steiniges Substrat.  

G H G 

7 
Eger (Ortslage Auf-

hausen) 

In Bereich der PS begradigt, 
befestigte Ufer, kiesig-steini-

ges Substrat. 
G N G 

8 
Edelbach (Westlich 

Edelmühle) 

Etwa 5,5 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 
im Bereich der Probestelle 

stark begradigter Gewässer-
lauf, kein Gewässerrand-

streifen. 

K K K 

9 
Goldäckergraben 

(Südlich 
 Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 

ober- und unterhalb der Pro-
bestelle begradigt und stark 
zugewachsen, ohne Gewäs-

serrandstreifen. 

K K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

10 
Goldäckergraben 

(Südlich 
 Meisterstall) 

Etwa 1 km langer Zufluss 
der Schneidheimer Sechta, 

ober- und unterhalb der Pro-
bestelle begradigt und stark 
zugewachsen, ohne Gewäs-

serrandstreifen. 

K K K 

11 

Schneidheimer 
Sechta  

(Südöstlich Meister-
stall) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle naturnaher Ge-
wässerlauf mit Schilfgürtel, 

FFH-Gebiet. 

H G G 

12 

Schneidheimer 
Sechta  
(Östlich 

Meisterstall) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle Brücke mit Ufer-
befestigung, FFH-Gebiet. 

H G G 

13 

Schneidheimer 
Sechta  
(Südlich  
Itzlingen) 

Etwa 19 km langer Zufluss 
der Eger, im Bereich der 

Probestelle Brücke mit Ufer-
befestigung, FFH-Gebiet. 

H G G 

14 
Klingengraben 

(Östlich 
 Meisterstall) 

trockengefallen, FFH-Gebiet K K K 

15 
Unkentalgraben 

(Westlich 
 Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der E-
ger, innerhalb der Probe-

stelle naturnahes, verzweig-
tes Gewässer. 

K K K 

16 
Unkentalgraben 

(Westlich  
Blasienberg) 

1 km langer Zufluss der E-
ger, innerhalb der Probe-

stelle naturnahes, verzweig-
tes Gewässer, FFH-Gebiet. 

K K K 

17 
Heidbach (Kreu-
zung Nördlinger 

Straße) 

1,6 km langer Zufluss der E-
ger, oberhalb der Probe-

stelle Mischwasserkanalisa-
tions-Überlauf, bei Regener-

eignissen stark belastet. 

K K K 

18 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

In PS begradigt, ohne Ge-
wässerrandstreifen, sandig-

steiniges Substrat. 
H M G 

19 

Mühlkanal  
Trochtelfingen 

(Westlich Trochtel-
fingen) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 

Probestelle liegt unterhalb 
eines Wehrs, stark begradig-
ter Gewässerlauf, viele sub-

merse Makrophyten, kein 
Gewässerrandstreifen. 

H M G 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

20 
Mühlkanal Trochtel-

fingen (Westlich 
Trochtelfingen) 

700 m langer von der Eger 
abgezweigter Mühlkanal, 

wird im Bereich der Probe-
stelle von der B29 gekreuzt, 
begradigter Gewässerlauf. 

H M G 

21 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Wird innerhalb der Probe-
stelle von der B29 gekreuzt, 
begradigter Gewässerlauf 
kiesig-steiniges Substrat, 

kein Gewässerrandstreifen. 

H M G 

22 
Eger (Westlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 25 m unterhalb der 
B29, begradigter Gewässer-
lauf, kiesig-steiniges Sub-
strat, kein Gewässerrand-

streifen. 

H M G 

23 
Eichelgraben 

(Nördlich 
Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss 
des Mühlkanals Trochtelfin-
gen, stark begradigt, stark 

zugewachsen, kein Gewäs-
serrandstreifen, kaum zu be-

proben. 

K K K 

24 
Eichelgraben 

(Nördlich  
Trochtelfingen) 

Etwa 800 m langer Zufluss 
des Mühlkanals Trochtelfin-
gen, stark begradigter Ge-

wässerlauf, stark zugewach-
sen, kein Gewässerrand-

streifen, kaum zu beproben. 

K K K 

25 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen, 
stark zugewachsen. 

K K K 

26 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen. 
K K K 

27 
Steigebächle (Nahe 

Herrmann-Hahn-
Freibad) 

Etwa 750 m langer Zufluss 
der Eger, stark versintert, 

kein Gewässerrandstreifen. 
K K K 

28 
Ellenbach 
(Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, stark zugewach-

sen, begradigt, kein Gewäs-
serrandstreifen. 

K K K 

29 
Ellenbach 
(Nördlich  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, stark zugewach-

sen, begradigt, kein Gewäs-
serrandstreifen. 

K K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

30 
Ellenbach 
(Ortslage  

Trochtelfingen) 

Etwa 2 km langer Zufluss 
der Eger, Probestelle wurde 
etwa 150 m nach oben ver-
legt, da sie im eigentlich ge-
planten Bereich verdolt, an 

PS begradigt, Sohle teil-
weise verbaut. 

K K K 

31 
Arlachgraben (Süd-
lich Trochtelfingen) 

Hochwasserentlastungska-
nal, fällt vermutlich trocken. 

K K K 

32 
Eger (Südlich  

Trochtelfingen) 

Probestelle liegt unterhalb 
der Eger-Bahnüberführung, 
kiesig-steiniges Substrat, 

Ufer von Schilf und Weiden 
bewachsen.  

H M G 

33 
Röhrbach 

(Kreuzung Röhr-
bachmühle) 

Etwa 7 km langer Zufluss 
der Eger, Probestelle wurde 
oberhalb der K3316 verlegt, 
dort kiesiges Substrat, viele 

submerse Makrophyten, 
leicht beeinträchtigte Ge-

wässerstruktur, FFH-Gebiet. 

K K K 

34 

Eger (zwischen 
Riesbahn  

und  
Utzmemmingen) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, geringe Beschattung, 
belastetet durch Einleitung 

von Kläranlage.  

H G G 

35 

Arlachgraben (zwi-
schen  

Riesbahn  
und Utzmemmin-

gen) 

Hochwasserentlastungska-
nal, fällt vermutlich trocken. 

K K K 

36 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

37 
Aßbühlgraben 

(Westlich Pflaum-
loch) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

38 

Aßbühlgraben (zwi-
schen  

Riesbahn  
und Utzmemmin-

gen) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

39 

Aßbühlgraben  
(zwischen  
Riesbahn  

und Utzmemmin-
gen) 

Stark begradigtes Gewäs-
ser, kaum Makro-

zoobenthos, fällt vermutlich 
trocken. 

K K K 

40 
Baldesgraben 

(Nahe Pflaumlocher 
Str.) 

trockengefallen K K K 

41 
NN-HW9 (Nahe 

Pflaumlocher Str.) 
Kläranlagen-Überlauf 

(schlechte Wasserqualität) 
K K K 

42 
Goldbach  

(Nordwestlich 
 Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

M K K 

43 
Goldbach  

(Nordöstlich  
Pflaumloch) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

G K K 

44 
Goldbach  
(Östlich  

Kalkofen) 

Etwa 11,6 km langer Zufluss 
der Eger, stark begradigtes 
Gewässer, ohne Gewässer-

randstreifen. 

K K K 

45 
Espangraben (Süd-

lich 
 Dirgenheim) 

Etwa 2 km lange Zufluss des 
Schellengrabens, stark zu-
gewachsen, ohne Gewäs-
serrandstreifen, kiesiges 

Substrat, FFH-Gebiet. 

K K K 

46 
Goldbachgraben 

(Nördlich 
 Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss 
des Goldbachs, begradigt, 

stark zugewachsen, kiesiges 
Substrat. 

K K K 

47 
Goldbachgraben 

(Nördlich 
 Dirgenheim) 

Etwa 8,4 km langer Zufluss 
des Goldbachs, begradigt, 

stark zugewachsen, kiesiges 
Substrat 

K K K 

48 
Goldbachgraben 

(Westlich Benzen-
zimmern) 

Probestelle liegt in kürzlich 
renaturiertem Bereich, Sub-
strat besteht vor allem aus 
Erdreich und eingebrachten 
Steinen und Kies, viele Tot-
holzanlandungen, durchflos-

sene Stillgewässerab-
schnitte. 

G K K 
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Probe-
stellen-

Nr. 
Art und Lage Charakterisierung 

Bewertung für 

Bitter-
ling 

Groppe 
Bach-
neun-
auge 

49 
Brühlgraben (Öst-
lich Benzenzim-

mern) 
trockengefallen K K K 

50 
Brühlgraben (Öst-
lich Benzenzim-

mern) 

Stark begradigter Gewässer-
lauf, verläuft parallel zur 
L1060, Rinnsal, wird nur 
durch Drainage gespeist, 

kein Gewässerrandstreifen. 

K K K 

 

 

Abbildung 8: Potenziale für den Bitterling in den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 9: Potenziale für das Bachneunauge in den einzelnen Probestellen. 
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Abbildung 10: Potenziale und Nachweise für die Groppe in den einzelnen Probestellen. 
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